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HaU f)l!'bau nIItl I'arbldkalk

Häu$erbau mit Karbidkalk. Wohn- und WerkbauteIl in Innsbruck, die unler
Verwendung von Karbidkalk errichtet worden sind

(3 Fotos Deutscher Azelylenverein e. V. im NSBDT., Berl;n)

Wer würde wohl beim Anblick eines Bauwerkes auf den Gedanken
kommen, -da  dessen Mau e r - und Pu t z m ö r I e] dUS K.a r b i cl
k a ! k hergesfellt sind. Dennoch ist Tatsame, da  Karbidka!k heute
vielerorts mit Erfolg für verschiedene Zwecke in der <Sauwirtschaft ver
wendel wird. KarbidkaJk fälll bei der Her s tel [ u n 9 des A z e w
f y [ e n saus Kar b i cl und Was s e r an, .und jedermann kennt -diese
beiden Grundstoffe als die Ausgangserzeugnisse für zahlreiche Kunsf
stoffe und andere synthetische Erzeugnisse, sowie die Verwendung des
Azetylens als Schwei gas. Dem Karbidkalk erging es wie manchem
anderen Stoff, den man zuerst nur als Abfallerzeugnis -ansprach. Bei
grölJerem Bedarf an Kalk wurde aber schon oft auf den Karbidk'il.fk zu
rückgegriffen, 'und da er dann immer, wo er auch zur Anwendung
kam, nach jeder Richtung hin befriedigte und da auch die chemische
Zusammensetzung der des Weif}kalks entsprach, der aus gebranntem
StückkaJk und Ablöschen des lel.zjeren hergestellt wird, hat sich der
Reichsarbeifsminister auf An/rag des Deutschen Aze
t y I EI n ver ein s eniseh!ossen, die Verwertung dieses Kalkes durch
Erlaf; zu regeln. (Reichsarheitsblatt Nr  23/1941, S. I 353.) Danach d,nf
K a!' b i d kaI k in der gl eich e n We i s e wie We i   k a! k für die
Herstellung von Mau e r - u n cl Pu f z m ö r f c! verwende! werden,

Häuserbau mit Karbidkalk. Karbidkalkgrube im Ab>Pch
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Vcn Dipl..Chem. W. £che,uhn,  e,lifi
sofern er als Kar bi d kai k t e i g anfäll/ und seine Zu sam m e n _
set z u n 9 den Anforderungen. der K a ! k n 0 r m DIN 1060 enlspricht.
Der Na eh w eis dieser Bedingung wird zur P f I i eh t gemacht.

Was ist nun Karbidkalk und wie kommt er zur Anwendung!
Die in behördlich zugelassenen Azety!enger fen vor sich gehende

Umsetzung von Karbid und Wasser in Azetylen und Kalkhydrat oder
Karbidkalk, wie man ihn heute meist nennf, finde! nach der Gleichung
CCJ C;?+ 2 H;?O ;:::: C H  + Ca (OH).:. slaft. Die letztgen1lnnle Verbin
dung d der Karbidkalk. Me n gen m ä   i g errechnet 5ich bei dieser
Umsetzung, daij aus 64 g Karbid 74 9 Kalkhydral enls!ehtm, aus 1000 kg
Karbid oder 1 t demnach 1156 kg cder1,1S6 t. A!s Karbidkal!c
te i 9 wird wasserhaltiges Ka!khydraf mit etwa 4S bis 75 v. H. Wasser
bezeichnet, so da!} je nach den Wassergehalten entsprechend grö ere
Raummengen an Karbidkalkteig anfallen. IFormbeständiger stichfester
Kalk haI Wassergeha!fe von 35 bis 55 v. H. Dieser Karbidkalk ähnelt,
wie gesagt, rein äu erlich wie auch seiner Zusammensetzung nach dem
aus Sfückkalk (Branntkalk) hergesteJ!fen Weif)ka!k (Löschka!k). Je nach
den Wassergeha!len bezeichnet man ihn als flüssig, breiig oder stich
fest. Die stichfeste Form, wie sie nach dem sogenannten Einsumpfen
in gro en Gruben entsfeht, eigne! sich zum Abtransport von der Anfall
steIle zum Mörfelwerk, wozu die bekannten Mörfelwagen Verwendung
finden. An f air s tell e n von Karbidkalk sind u. a. die Azetylen
fü!lwerke, Maschinenfabriken und die chemische Industrie.

Da Karbid bekanntlich au.> KaI kund K 0 h r € besteh! und Karbid
aus diesen bei den StoHen im elektrischen Ofen erschmoJzen wird,
könnte eingewendet werden, da  ja der Karbidka!k aud1 wieder für
die KarbidhersleHung verwendef werden könne, so da  damit die
ganzen Bemühungen um die Verwertung diese  Kalkes als Baukalk hin
fä!lig würden, Diese Möglichkeit 1st ZWar durchaus gegeben, doch
sind ihr verfahrensseHig Grenzen geselzt, so dary die Verwerfung des
in vol!kommen abgelöschter Form vorliegenden Karbidka!kes für Ba u
ZWe ck e als die be s te Ve rw€ r tun 9 s m ö9 I i eh k e it erfahrungs
gemäf} angesprochen werden muf), und es ist zu begrüf)en, dal) be
hördlicherseifs der Volkswirtschaft durch den jeht gegebenen Erlaf)
dieses hochwedige Ablallerzeugnis erhalten wird.

Die Weilerverarbeifung zu Mödel geschieht im Regel
faHe in den Mörie!werken. Durch Zugabe von Sand oder Kies unter
Verwendung der auch sonsl für die Mörtelzubereitung benutzfen Ma
schinen wird der Karbidkalk zu Mörte! verarbeifet. Es bedarf jedo<;:h
nicht des z:eiiraubenden Löschvorganges, da. der Karbidka!k bereits
dann vollkommen abgelöscht vorliegt, wenen er das AzeJy!engeräl
verlä f. Notwendig isf lediglidl, da!} der stichfeste KaJk durch Wasser
zugabe in eine für die WeiferverarbeHung zu Mörte! wasserha1tigere
Form übergeführ! wird, was in dem mif einer Rührvortichfung ver
sehenen töschtrog geschieht.

Hiiusefbau mit Karbidkalk. Verurbeitu'1g van K.:'IrbJd'<.a!k im Mörtelwerk



Wie so 0/1 bei ähnlichen Umste!Jungs- und VerwerJungsfragen, mu
es bei dem einfachen, auch bei dem Karbidkalk vorliegenden Auf
bereitungsverfBhren .verwunderlich erscheinen, da  eine grundlegende
Regelung der. Verwerfbal keif so lange auf sich waden lie . Da" aber
jede Ein s tell u n g ge gen eine Ver wer tun gun beg r ü n
dei war, ergibt sich aus den vielen mit Karbidkalkmörtel erslelHen
Bauwerken, die sich durchaus bewährf haben. Der zunächst noch dem
Karbidkalk anhaltendeA z e t y I eng e ruch rührt von kleineren Men
gen im Kalkwasser gelösten Rohazetylen her und ver I i e r t sieh für
das menschliche Wahrnehmungsvermögen nach seiner Verarbeitung zu
Mörtel fa s 1 voll kom m e n, wie dies die Gutachten zahlreicher
Baufachleu!e beweis'en. Dies triff! auch zu, wenn Karbidkalk ,als An
stridlmiHel zur Anwendung kommt. Als besonderer Vorleil ergibt sich,
da  eine mit Kalk bzw. Karbidkalk getünschte Wand nicht abblätlerf,
und zwar auch dann nicht, wenn dieser Vorgang beliebige Male

wiederholt wird. Das Abwaschen von mit Schlämmkreide behande1len
Decken und Wänden nach jedesmaligem Neuanstrich  ommt also in
Wegfall. Interessant ist ferner _ utld der Re i eh s näh rs t a nd
machl in besonderen Schrilten darauf aufmerksam -, da  gewissen
Insekten und lierischen Schmarotzern gerade bei Verwendung von
Karbidkalk der längere Aufenthalt.. in den betreffenden Räumen ver
leidet wird. Es wird daher das Wei en von Stallungen für Hausfiere
empfohlen. Auf die vielfachen anderen Verwetfungsmög!ichkeifen, wie
für das Verfahren zur Wasserenfhärt.ung, für den Pflanzen- und Baum
schutz sowie in der chemischen Gro ii1dustrie sei in diesem Zusammen
hang nur kurz hingewiesen. .

Förderer ,111 dieser Interessen, die mit dem Karbid und Azetylen
zu tun haben, ist der D e u t s ch e A z e t y I e n ver ein 'e. V. i m
N S B D T., Berlin-Friedenau, Bennigsensir. 25, der auch die B ras ch ü re
"Karbid kalk und seine Verwerfung" kostenlos abgibt.

d $ 1  @II1J
Yen i)ipl..!i'g. Adell !lr:i:esky. Wien, !la!.Ober..ler des ii:»euhche" lIefen.Ve.eins (E. V.), !le.lin

In der Misenlrammel gel'ang! Zementmehl mit Wasser in engste
Berührung; beide. Stoffe werden im ,verdichteten 'seton ,unler Wärme
eniwicklung in verhäl1nismä ig kurzer Zeit zu einem steinartigen Ge
bilde. !Diese Änderung des Forrnzustandes von Zement und einem
Teil des Anrnaenwassers ist dCls Ergebnis einer schwierjg vedClufenden
chemischen .Reaktion der beiden Stol/e, die zu einer Änderung des
physika lisenen Zustands führt, und dCls ,Endergebnis diesoer Vorgänge
ist ein steinartiges, zusammenhängendes Gebilde, allgemein Zement
stein genannl, welches das Kitfmitlel des Belon genannten künsllichen
Stein gemenges darstellt.

Während die verkitteten Gesleinskörner im .Belon gegen die Clfmo
sphärischen Einflüsse prClklisch meist ,ais unempfänQ'!ich geHen dürfen,
isl dies im besonderen für den noch jungen Zementstein nicht der
Fa!1. Denn während dieser lange andauernden chemischen Reaktion
von Zement und Wasser werden mit der Zeit je 100 kg PorHandzemenJ
bis 14 kg Kalziumoxyd (reinster gebrannter KCllk) in ,form von Kalzium.
nyroxyd (KCllkhydrat) -abgespalten, der sich mit Säuren (wie Kohlen
säure, schweflige Säure, Schwefelsäure usw.) zu einem Salze, wie z. B.
kohlenßaurer Kalk abzusäHigen trachtet. Dieser SätJigungsdr-ang des
Kalkhydrats ist es, der jungen Be!on, im besonderen die äu  ren
Schichten desselben, ungünstig beeinflussen kann, in welchen dann
unter Umstanden der Keim der Zerstörung zu suchen sein wird.

So wird z. S. in Tunnels der Be on der Verkleidung um so leichter
von der in den Rauchgasen enlnaItenen schwefligen Säure angegriffen,
je mehr ,Kalkhydrat in diesem enthallen ist. Die schweflige Säure. wird
durch den LuHsuuerstoff nach der Beziehung

H  SO  + 0 :::: H  S01
5 :   ;" s:t  ;- s  Wu  I

zu Schwefelsäure umgesetzt, deren zerstörender Einllul, auf den Beton
in/alge Gipsbildung aus dem KalkhydrClt nClch der Beziehung

H  SO  + Ca (OH)  ;::: Ca SO  + 2 H!OSchwefel_ Kelk- '---...--
allgemein bekannibt,'{;t. hyd,at Gipsstein

,Um zu verhindern, dCl  dieser Absälligungshunger des Kalkhydrais
durch natürliche Vorgänge in den Beton schädigend beeinflussende
Bahnen gelenkt werde, haben Forschung und Erfahrung Wege ge
funden, durch verschiedenartige Behandlung des fertigen, grünen
Belans und Cluch durch Zusätze zum 'Zement, das Ka\khydrat zu zwin
gen, Verbindungen mit Clnderen Sioffen einzugehen, d. h. dieses zu
säf1igen, wobei eine ernöhte Widerstandsfähigkeit des neu entstandenen
Stoffes gegen atmosphärische und auch andere schädlkhe Einflüsse eine
ziel  und zweckbewu te Regelung erfährt.

Eine sol ch e Ein wir k u n 9 auf den noch j u n gen Beton
n e n nt man das ...künstliche Allem" ,des Betons.

Am nCltürlichsten isf es, den abgespaltenen Kalk des Zements zu
kohlensaurem KaIk .umzusetzen, wie dies, wenn auch langsam, durch
die Ein,wirkung der reinen Luft der FClI! i 1. Hierbei ist zu bemerken,
da  dieser Vorgang nur bei Anwesenheit von Feuchtigkeit vor sich
gent, d. h. da  z. B. trockenes Kohlenoxydgas CO  auf trockenen Beton,
oder richtiger gesagt, auf trockenen Zementstein, kaum einwirk!. Wird
demnach diese Umsetzung des Kalkhydrats durch Einwirkung von
irgendwie erzeugten Kohlenoxydgasen erstrebt, so mu  der Beton stels
feucht genalten werden, wobei sich das Kalkhydrat nach der Beziehung

H 2 CO J + Ca (OHh = Ca CO s + 2 H O
Kohlen- KalkhycJ,at KohlenSeu,et WasserSa1Jte Kalk

ZU koh!ensiJurem Kalk umsetz!, welcher gegen die Einwirkungen der
AJmosphäre weil widerstandsfähiger ist, als das Kalkhydrat. Zu den
Einwirkungen der Atmosphäre sind nicht nUr die in der Luft vorhan
den n Gose, sondern auch das Regen- und Schneewasser mit seinen
!ösenden Wirkungen zu zählen.

Ein weitere:{ Vorgang für das Umsetzen Von Kalkhydrat zu kohlen

j r: .  ilto  ta1i s   ;.rfl ä ehe n be ha n d I u ng des Betons
t..Ja  CO; + Ca (OH):.. = Ca CO s + 2 Na OH
y..).j  Kalkhyd,al Kol!lensallle, Nal,onl.Juge

Ka!k

Es enlsleht wled r kohlensaurer Kalk unter Freiselzung von Nafton

ICluge, welche unier Einfl.u  der luft kohlensäure wieder zu Soda umge
setzt wird, die der Regen bald abwäscht.

stärker wird diese Wirkung bei Verwendung von S.odabicarbona,
die einen Teil ihrer gebundenen Kohlensäure leicht ...-bgibt.

NaHCO", + Ca{OH)..! ;::: CaC0 3 + NaOH + H 2 0
Sr>dd' Kalkr.yd'at Kohlens"u,er Na!rcn- Wasserbica,b na Kalk lauge

glasD eet    ;sd :T h d a  f:cho : fl  z  h    hochgekiesellem Wasser
Naz 0 . 3 . 3 SiO  + 3.3 Ca (OHh ;::: 3.3 Ca Si,o", + 2.3 H 2 0Wass rglas Kdlkhydra' K,eselsaure, Kalk Wasser

zu kiese/saurem Ka!k (CaSiOs) um, welcher Bestandteil auch im Zement
stein enthallen ist. Kiesel<saurer KCllk ist gegenüber den ,Einflüssen der
Atmosphäre weit widers1andsfähiger .als koMensa.urer Kalk, und dtese
Behandlung hat den Vorteil, da.  keine Natronlauge freigesetzt wird.
Doch geht diese Umsetzung verMiltnismäl}ig langsam vor sich, besitzt
aber den Vorzug, da  kieselsaurer Kal'k weit härter ist, als kohlen
SClurer, weshalb dieser Vorgang a.uch für die Härtung von Belonober
flächen (z. B. Estriche) Anwendung findet.

Eine bessere Härtung von Beionoberflächen erzielt man durch deren
,Behandlung mit Fluaten, wobei der weiche Kalk zu dem sehr haden
f!uorsauren Kalk CaF z umgesetzt wird. Für solche Härfungen empfiehlt
sich die Verwendung von Magnesiumsilicofluorid in Lösung und es ist
vorteilhaH, diese auf bereits gealleren Beton, in dessen äu erer Schicht
dCls Kalkhydrat bereils zu kohlensaurem Kalk umgesetzt worden ist,
aufzubringen. ,Diese Umsetzung erklärt sich 'aus fo gender Beziehung:

3 MgSiF6 + 6 CaCO. 1 = 6 Ca,F 2 + 3 SiO  + 3 MgF2 + 6 CO 2
Megncsium- Kohlens...u'er K..lk- Ki" ,,I- Magn sium_ Koh]c"jlU3t Kalk fluorid se'Te j'ur>Tid sä1Jre

IClu! welcher entstehen: das harte Kalk !uorid, gal!ertarNg anfallende
Kieselsäure, das gleichfalls harte Magnesiurnf\uorid und die enf
weichende Kohlensäure, welche sich durch Zischen bemerkbar mClcht.

Die k ü n s tl i eh e Alt er u n 9 des Be ton s be z weck t d e m
nach die Umwandlung des vom Portlandzement Clbgespaltenen Kalks
zu einem widerstandsfähigerem, härteren SloH. Die Wirk'ung der er
wähnten AlIerungs- oder Härfungsverfahren beschränkt sich aber nur
auf die äu ersten Schichten des Betons von meist nur wenige Millimeter
Tiefe. Will mCln den vom Zernenl freigesetzten Kalk innerhalb des
Betons möglichst zur Gänze binden, so erfolgt dies in der Weise, da
dem 'Porllandzement schon in der Mischtromrnel oder noch besser in
der ,Fabrik Stoffe zugesetzt werden, welche in den Reaktions<vorgang des
Zements in der Weise eingreifen, da  der nach und nach abzuspaltende
Kalk des Portlandzements zu einem widerstandsfähigeren Stoff umge
setzt wird.

Als äUeste dieser Zusähe dürfen wohl die seit rund 2 Jahr/ausende'n
bekannten nahirlichen Puzzolane (vulkanische Auswurfs/offe) zähren,
welche, mit Wei kalk gemischt, einen wasserbeständigen ,Mörtel ab
gaben, welcher auch für Meerbaulen zur Verwendung gel.angt iJt. Bei
uns ist es der Tuffstein aus den ,erloschenen Vulkanen .der ,Erfe!, der
fein gemahlen, seit fast zwe.i Jahrhunderten unter dem Namen aTra "
wieder bekannt ist und welcher im besonderen von den Holländern mit
Vorliebe für Meeresbauten verwende! wurde. DieS'er Tra  enthält rund
33 v. H. lösliche, also Clktive Ki'eselsäure, welche sich mit dem abge
spaltenen Kalk des ,zements zu kieselsaurem Ka!k umsetzt. Hierdurch
wird nicht nur dieser Kalk über den ganzen Betonquerschniti fClst ilur
Gänze unschädlich gemacht, sondern dureh 'eine Umselzung auch in
bezug auf die ,Festigkeit wertvoller Bestandtet! gewonnen. Mit zu
nehmender MClhffeinheit des Trasses nimmt dessen kalkbindender Wert
zu und .es darf als Faustregel gelten, da  66 kg Porflandzement 34 kg
Tra  :zugesetzt werden sollen, wenn der grö te Teil des abgespaltenen
Kalks zu binden ist.

Als künstliche puzzolClne ist ,die basische, granulierte Hochofen
schlacke glasiger Struktur 1.U bezeichnen, ,wie diese für die Erzeugung
von EisenportlClnd- und Hochofenzement zur V,erwenclung gelang!.
Auch diese Schlackenar! wirkt kalkbindend, und sie besitzl 'Ia ente
(sch!ummernde) EigenschClffen, welche durch die Zugabe ,von Kalk oder
kalkabspClltenden StoHen, ,wie Portlandzement, geweckt werden.

Die künstliche Alterung des Betons, oder rich!iger, des Zement
steins, irift angesichts der Tatsache, da  der ,Beton mehr und mehr
ihm bisher verschlossen gewesene Gebiete erobert, mehr und mehr
in den Vordergrund.
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Or!sveränderliche, zerJegbare Kleinbau!en (Kraffwagenräume, Ba

racken, Schuppen und dgl.) werden oft aus. Befonfachwerk mH Bau
p!atlenverkleidung hergestellt. Da der Bedarf für solche zerlegbaren
KJe-inbaufen rechf grof3 ist, dürften die nachst.ehend beschriebenen
Konstruktionen für 'Unsere Leser von Interesse sein.

Die Befonbaracke Konstruktion Schlofmann(Abbllciung 1J
ist in allen Teilen zer!egbar; sie besieht ¥aus Befonferligtei!en (Säulen,
Wandpl"Hen, Gesimssielnen, Fensters/einen) sQwie Holzbinder und
Dacheindeckung. Die Säulen von 3,38 m länge haben Schlitze, in die
mit einer Feder versehene Wandplatfen eingeschoben werden. Ein
weiterer Schlilz ist eingearbeifet für die einzubauende Innenwand. Die
Ecksäule hat zwei eingearbeifefe Schlitze für je eine tängs- und eine
Ouerwand. In der Figur I sinddi.:J einfache, die ,Ec:ksäuie und die
Säule mH dem Schlifz für die Innenwand dargestellt. Die aus .8ims
beton mit Eiseneinjagen hergestellten Wandplatfen sind beiderseitig
mif einer Feder von 25 mm Tiefe versehen. An den Längsseifen haben
die Wandplatlen oben und unlen einen ausgearbeiteten Falz. Die
obere Wandplafte .greift mit dem unteren ,F.a[z über die andere
Wanclplaf!e, um das Eindringen von Feuchtigkeil zu verhindern. Zur
Befestigung und Aufnahme der in den Innenräumen vorgesehenen
Wandbek!eidung aus verpuizten Leichfbauplatten, sind in den Wand
p:atten HoJzdübelleisten einbetoniert. Zur Aufnahme und Befestigung
der Fenster und Türen :;ind in den Wänden :;enkrechte und Waage
rechfe Fen:;fet:;!eine eingebaut, die unten, oben und seitlich die Wandf*

Ortsveräntlerli(:he. zerJegbare Klcinbaulen aus Belon. Ab b i I dun 9 1: Be
1onbaracke, Konstruktion Schlotm2!nn F i gUr I: Grundriß der einfachen Säule,
der Ecksaule und -der Saute mit dem Schlitz für -die Innenwand. _ F i gur !I:
Querschnitt durch Außenwand und Traufe: 1 Dübel, 2 -Strebe, 3 Blndergurl,Gesimssiein, 5 Säule (Alle Zeichnungen vom Verfasser)
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p!allen aufnehmen und in der leibung einen Sch!itz zur A fnahme und
Befestigung der Turen und Fenster haben. In den Säulen ist ein
Eisen olzen mit WIderhaken einbetonierf, der, durch den Gesimssfein
aufsfelgend, den Gud des Binders durdistöf}t und, oberha!b mit errier
Mulferschraube angezogen, die SäuJe mit dem Gesimssiein und dem
Binder fest verbindet. Der als: Abs.chlufJ über der Wand liegende
esimss!ein nimrnf.miteincm ,Sch!itz in der nach unten I;egenden Saite
dIe WandplaHe, die oben mil -erner Feder versehen ist aut.. Ferner
dient der Gesimss:£in, der auf,.den Säuren ruht, der V rsieitung der
lang_., und K p!seJfen; ::r enthalt aU er dem Bolzen zur Verbindung
der Saufen mIiemander rn der nach oben liegenden Seite Ankerlöcher.
In die:;e werden Ankerp!aflen eingelegt, damit die Gesimss;eine in der
längsrichtung zusammengehalten sind. Die auf dem Gesimsstein
ruhenden Binder werden mit einem Abstand Von 2,20 m von Mitle zu
Mitte verlegi. Die B;nder sind aus Holz hergestellt und s/aHsch be
rechnet. Das auf den Bindern ruhende Dach bestehl aus bewehrten
Bimsbetonp!af!enj sie werden als Slülpschalung übereJnandergedeckf.
Durch diese Anordnung wird erreicht, da  keine Dachschalung und
Dachpe:ppe ben ölig! werden, keine Feuchiigkeil eindringen und d:ss
DdCh späfer wieder abgebaut werden kann. D:e Befe:;fiung der Dach
piaffen erlolg! durch Sturm haken, die an der in der Unterse1fe der
Dachpla1fen einbelonierlen HolzdübeHeis!e eingeschraubt und an den
Holzbindern eingehakt werden.

Nach der Konstruktion Schinninger in Ab b i I dun 9 2 di.:Jnen
Leichtbetonbauteile zur Herstellung k lei n e r, auseinandernehmbarer
Bau f e n, wie Kraflw;!genräume, Sdluppen usw. Das Wandbau
element besteht aus einem plaftenförmigen MiHe!feil 1 mit Hoh!raumen
und einem prismatischen und gegeneinander versetzten Seitenteil 2
mit senkrechten öffnungen 3 zum Durchführen von V rbindungsstäben.
Die Ouerschniite der mil Nut und Feder versehenen Mittelteile können
keilförmig, rechteckig oder auch andersförmig gewählt werden. Das
Dachbauelemenf beskht aus den mit Nut und Feder gearbei!eten und
gegebenenfalls mit Hoh!räumen versehenen plaltenförmigen Teilen 4,
deren Auskragungen 5 an der Unlerseile waagerecht sind und an die
sich ganz: oder teilweise einspringende Auf1agef!ächen 6 ansch!ieJ}en.
Zu beiden Seiten 'ßines Miftelfrägers 7 befinden sich je ein oder
mehrere Querträger S. Die einze!nen Dachbauelemente werden durch
einen Verbindungsstab 9, der durch öffnungen f 0 geführt wird, verbunden.

Zur AufsfeIJung der auseinandernehmbaren K 1 e j n bau f e n (Kraff
wagenräume, Ställe, Schuppen usw.) in der Kons1ruklion Buderus in
Ab b i I cl u n 9 3 wird ein aus Pfoslen, SchwelJen, Rahmen und Bindern
bestehendes Gerüst ..3,US bewehrtem Bimsbeton oder anderem Leicht_
beton mit Zapfen, Aussparungen und OberblaUungen losbar aufgestelli;
in die Nufen der Pfosten sind Wandplatten aus LeidJtbeton einschieb
bar. Der zimmermannsmä ige Verband der einzelnen Gerüsl!eile ge

Ort5Veräntlerlich , zerlegbare Kleinbauten ,HIS Beton. Ab b i I dun 9' 5:
Kleinbau-KonslruklionBuderus aus bewehrtem Bim beton in Zlmmerm3r: s_
mäßigem Verband_ 1 Bodensechwelle, 2: Pfosten, 3 Rahrriefl, 4 Binder; 5 Wand
plaHen,7 mitlleret Ansal:z:der Bodenschwellen! 8untererAnsa!z der Boden
schweHon, 9 Aussparung der Bodenschwelle !ur'den Pfosten, 10 Ausspa:,J:1.
gen an den Pfosten, 11 Nut9n iJ'l den Wan::Jp!atten, 12 Fedeman den Wand.
platten, 13 Aussparung im Rahmen für den Pfo,, n; 14.Uberb!ottungen der
Rahmentei!e, 15 ÄLJsspaL.rng. im B;r;der, 16 Aussparung im Rahmen für den
Binder, 17 Hohlrdume In <ien Wandplatten
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wahrleis!e! eine unverschiebbare Konstruktion, einfaches Aulste!,len und
Auseinandernehm, n. <Das Genist ruht auf !Schwellen; auf diesen
werden senkrechte Pfosten aufgestellt, oben durch Rahmen Lind ,Binder
mi/einander verbunden und nach zwei Richtungen versl(!-iil. Die Räume
zwischen den Pfosten werden durch Wandplaflen ausgelüllt. Auf d;e
.Binder werden Dachplatfen aufgel.agt und d rch Stahlstifte befesJ,i9!.
Samtliche Teile sind den s atische.n Erfordernissen entsprechend mit
Rundeisen oder in sonslrger Weise bewehrt. Die Boden:chwel ;n 1
besitzen .an eine!' Seite einen Ansatz 7, der nach unten emB grof:Jere
Aussparung zum Unterschieben der nächsten Schwelle mit ein'em An
satz 8 aufweist. Die obere Aussparung 9 dient zur Auinahm  der
pfoslen 2, welche gegebenenfalls in den 'Schwellen nochmals mit be
sonderen Z1!pfen verankert werden können. Die Pf05t n 2 .erha1te;n
an zwei gegenüberliegenden Seiten Aussparung'en '10, 111 welche die
mit Nuten 11 und Federn 12 ausgestatteten 'Wandplaften 5 eingeschoben
werden, ,In der Umfassungsrichiung des Kleinbauwerkes legen s; h
au/ die Ploslen in die R,ahmen 3, und zwar mit Aussparung 13. Die
einzelnen Rahmenteile sind mit Oberblafi.ungen 14 aneinander
geschoben. Die Querversteifung erfolgt durch die Binder 4, dje ';Iit
Aussparungen 15 in entsprechende Aussparungen 16 der Rahmen em
gesefzt sind, Die Dachplatten mit Nut und Feder bestehen  benfalls
aus Leichtbefon und sind, wie die Wandplatlen, eben/alls mlf Hohl
raumen 17 versehen.

Das Be ton f q ch w e! k Konstruktion Kaldener ZUr Herstellung von
Baracken, Kraftwagenraumen, Schuppen usw. .besteht. aus. 'Schwellen,
Pfosten, Rahmen und Riege!:1 mit den erforderlichen Elsenelnla en, die
mit Laschen und Schr-auben miteinander verbunden werden. DIe Ab.
b 1I dun g .4 zeigt Q u e r s eh n 1 t t e und L ä.n 9 s s ch .n i t t e durch
verschieden ausgeführte Fachwerkswande. Zwischen d e Pios/en. 1
und 2 werden, je nachdem die Wände einfach ode  doppelwa. d'g
ausgeführt sein sollen, ,Baupla!ten 4 und 5 (etwa 111 den Groryen

r.

Olls\lerändellkhc, :J:erlegbare Kleinbaulen aus Befon. Ab b i I dun 9 4,
Setonjschwerk-Konslruktion Kalden r, Querschnitte und Lang:>schnitle. 1 MI!"
jelpfo ten, 2 Eckpfosten. 3 Schwelle, 4 'Jnd 5 BauplaHen, 6 Stöße der Bau
platten, 7 Luftschicht

rml!,H!i  leh tlJ$bau'aI!'U!

Ortsveränderlic:h . zerlegbare Klei!1beJuten aus Beton. Ab b j I ci u n 9 5:
Zeriegbare MassiVlwand H.lr Bdracken, Konstruktion Bauch. 1 Schlacken beton_
platJen jur die Außenseite, 5 bis 6 cm stark, 2 Zwischen!age, 0 ,schlacken
oder Bimsbetonplat1en fEir di.e Innenseije, -4 Schlac-kenbetonkcrn, 5 wasser
dichter Verputz, 6 schräge Fläche. 7 'E?gen, 8 vorstehende, Nase des, wass;rabweisenden Falzes an der AußenseIte, 9 Dlchlungss.lretfen 'aus Filz: ocer
Teerpappe, 10 abgefaste Längskanten der InnenplaHen, 11 D1chtungsstreifen,
12 Luflspalt gegen Eintreten von Regenwasser

10üX33 cm) aus Bims- oder Holzbeton usw. in die dafür vorgesehenen
Nuten eingeschoben. In gteicher Weise sind die Plat1en auch in die
Schwellen 3 eingezapft. Die Plaflenstöf}e 6 'lassen sich leicht jeder
plal!enarl anpassen. Durch LuHschichten 7 werden die Wände in
wärmelechnischer Hinsicht verbessert. Als Dachdeckung sind ebenfalls
IBauplaften oder die übl:che Ho!zschalung mit Dachpappe vorgesehen.
,Fenster, Türen bzw. Tore lassen sich beliebig anordnen; ebenso können
Baulänge und -breite solcher Baracken den örtlichen Anforderungen
angepa!Jt werden.

Eine zer leg bar e M aSs i v w a n cl für ,B ara ck e n oder dgl.
nach der Konstruktion von IBauch zeigt die Abbildung 5. Die Wand
besteht aus mit Falzen ubereinandergreifenden 5 bis 6 cm s!drken
Schlackenbetonplatten 1 für die Au enseife, sich glaH aufeinander
setzenden Schlacken  oder ,simsbetonplalfen 3 fÜr die Innenseif.e und
der Z.wischenlage 2. ,Bci den Au enwandplatten 1 ist über dem
Schlackenbetonkern 4 ein wasserdichter Verputz 5 vorgesehen. Der
wasserabweisencle .Falz dieser PI aUe wird dadurch gebildet, dar} ihr
oberer längsrand mil einer schrägen Fläche 6 in einem Bogen 7 nach
unten zu ausläuft ,und da  die vorstehende Nase 8 des unteren Längs
randes entsprechend verkürzt isf, damit .zwischen jedem Sto  ein Luft
spalt 12 bleibt, der das Eintreten von Reg'enwasser verhindert. Die
eigentliche. Fuge ist durch einen Dichtungssireifen 9 gedichtef, der
aus weichem wasserfesten .FHz oder aus Teerpappe besieht. Die gleichen
Dichfungss!reifen 11 werden auc  bei den Innenpl'aHen 3 angewendet.
Die sichtbaren Längskanten 10 dieser Platten sind abgefast, damit sie
nichl ausbröckeln und !;ich nicht immer zu vermeidende Stärkeunier
schiede der Piaffen ohne weiteres ausg!eichen.

(Wortlaut in diesem Hell S. I) 11'0:>" Dr. ",,(hba...m. lI,esl"...

Im Re i eh s a rb e i ! s b I alt Nr, 34 vom 5. Dezember 1941 ist die
neu'& Reichslarifordnung für das Baugewerbe vom 1.11.1941. die am
1.3.1942 in Kraft triil, erschienen. !m Nachstehenden seien die wich
ti 9 s t e 1'1 IB e s tim m u n gen des neuen Tarifs, bzw. Ab ä n der u n
gen ge gen übe r cl e m bis her i gen Z u s t a n d geschildert.

Während im bisherigen Reichsbautarif vom 26. 11. 1936 Unier dem
beruflichen  ltungsbereich >I'a!1e gewerblichen Arbeiler" fielen, hei t
es nunmehr, daf:J ihm "alle Gefolgschaftsmifglieder, die eine der In
validenversicherungspflicht \mterliegende Beschälligu-n9 ausüben n unter
liegen, Poliere unterliegen in Zukunft nichl mehr dem Reichsbaularil,
sondern !ediglich dem Anhang zur R'eichslarifordnung für die kauf
me.nnischen und technischen Angestel1len im Baugewerbe vom
24. 10, 1938. Demgegenüber fallen irwaliderwersicher.ungsplJichfig e
BurohHfskraf!e (beispielsweise Reinemachefrauen für Büroräume, Büro
boten, Ptörtner U5W.) unler den Reichsbautarif. AllErdings beträgt bei
diesen die beidetseifige Kündigungsfrist 14 Tage z'um Schlu  der Lohn
warne. Uria,;b richlet sich bei letzteren nach dem Angestellteniarif im
Bi;!ugewerbe,

Wie bisher fdllen ebenfal1s Regiebet ieb€< dann ontzr den Bautarif,
sofern sie nicht nur Reparafurarbeiten ausführen.

Bezüglich der Arbeilszeihegelung ist wichtig, dJ  das Einarbeiten
innerhalb des Achlwochenzeilraumcs (siehe!} 2 Ziffer 1 'Abs.2 jetziger
Tarif) in ForHall gekommen i51. Der Ausgleich ausgefallener Arbeitszeit

ist künflighin nur noch im Rahmen von 2 Wochen möglich, wobei al1er
dings die tägliche Arbeitszeit nicht über 10 Stunden hinausgehen darf
(Ausnahmegenehmigung bei mehr als 10 St'unden durch Gewerbeauf
sichtsamt). Hinsichtlich der Arbeilszeit der Jugendlichen wird ,auf die
Vorschrift des Jugendschutzg'eseizes hingewiesen. (Wochenarbeitszeit
der Jugendlichen über 16 Jahre darf im Durchschnift von 2 Wochen bis
zu 52 Stunde" betragen; Verlängerungsanfrag an Gewerbeaulsichtsamf.)

Die IBegriHsbestimmungen der Mehrarbeit, Nacht-, Sonn- und Feier
lagsarbeif sind die gleichen wie bisher geblieben, mil der alleinigen
Aus nah m e, da  der U b e t s I und 'e n z u s ch lag von 20 auf
2S v, H. erhöht worden isl. Als wichtige Neuerung ist bestimmt, da
die Zeitzuschläge stets aus dem lariflichen Stundenlohn zu berechnen
sind. Es ist dies eine Maf:Jnahme, ,die eine wesenlliche Entlastung der
Lohnbüros un5erer .Behiebe bedeutet, da sie eine wesentliche Verein
fachung des Lohnabrechnu.ngsverfahrens darstellt.

Wie bisher erhält das Gefolgschallsmifglied bei Arbeitsunfähigkeit
infolge Erkra.nkung Weiterzahlung des Lohnes für 8 Sf.unden (längere
Krankheilsdauer als 3 Tage vorausgesetzt, falls tGefolgschaftsmitglied
mindestens 6 Tage im Behieb tälig war): lI{eu .ist, daf} ,das Gefolgschafts
mitglied die Erkrankung binnen 24 stunden dem Betrieb :zu melden
hel und da  der Anspruc:h nLlr dann besteht, wenn die Erkrankung 'durch
ein Zeugnis des Betriebs- oder Vertrauensan:tes oder eine Sestätigung
der zuständigen Krankenkasse oder in anderer Weise von dem Geiolg



ch::Jftsmitg]ied nac:hgewiesen wird. Bei Nichtvorliegen obigen Zeug
nisses ist der Befri-ebslührer berechtigt, die Beibringung eines solchen
zu fordern, wabe] die Kosten des Zeugnisses der :8efrieb träg!.

Während, entsprechend dem bisherigen Recht, bei Arbeitsunfähig
keii in folge Betriebsunfa!1es für 8 Stunden lohn weiferzuzahlen ist,
erhöht sich. der Anspruch bei schwerem Betriebsunfall (soicher, der eine
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Wochel1 zur Folge haI) auf Wei!er
zahlung des Lohnes für 18 Stunden.

Während gemäl] 9 4 c des jefzigen 'Reichsbautarifs bei Geburti_
und Todesfällen in der eng e. ren F ami [ i e, EheschliefJung, Entbin
dung, ebenfalls nUr der Lohn für 8 Stunden weitergezahJi -wurde, isf
nunmehr in derarUgen Fällen ein f:eier Tag unler Zahlung eines "Tage
lohnes" zu gewähren. Der weiterzuzahlende :Belrag des Tage[ohnes
wird nach dem tatsächlichen Stundenlohn, ohne Zuschläge (b&i Akkord
arbeit nach Gf:, des iaril!ichen Stundenlohnes) berechnet, wobei der
Stundenlohn mit der Zah! der Stunden multipliziert wird, die der Bau
ilrbeite!' in den !etzlen 6 Wochen in der ;Rege! an dem beheffenden
Wocheniag gearbeitet hat.

Bei spiel:
Da nach der Neurege[ung das Tagelohn auch bei schwerer Erkran

kung der zur Hausgemeimch:!ft gehörenden Familienmitglieder, st'fern
der Atzt bescheinigt, däfJ die Anwesenheit des Ge!olgschaftsmifgliedes
zur vorläufigen Pflege erford.erJi.c:h ist, zu bez13h!'en isf, so wäre, faHs der
Bauarbeiter Schulze en €inem Dienstag in Anbe1rachl obiger .Bestim
mung das Tage!ohn zu fordern haf, dieses aus der Dauer der Diens
tagsarbeiiszeit der letzten 6 Wochen zu ermitteln. Ist von Schu!ze an
4 Diensi,agen je 8 Stunden und an 2 Dienstagen je 9 Siunden ge
arbeite! worden, 50 wäree der Tage]ohn auf der Basis von 8 Stunden
gerechtfertigt.

Während bisher bei Vorladung durch Behörden Lohnausfa!! für
8 Stunden gezahlt wurde, wird in Zukunft in der3rHgen Fällen nUr noch
die fatsächlid1 zur Erledigung der Angelegenheit benötigte Zeit, höch
stens 8 Stunden, weilergezahff. >Dies gilt auch bei Aufsuchen des
Arzfes, sofern durch den Ars:t bescheinigt wird, da  der Besuch wäh.
rend der Arbeitszeit erforderlich ist und ferner bei Wohnungswechsel
des Gefo!gschaftsmitgl:edes mit eigenem Hausstand.

Wichtig ist, daf) das GcfoIgsch.:lftsmitglied in den Fä[]en der Vor
her 5 e h bar k e i tob i ger Ar bei t s ver s ä u m n iss e recht
zeitig bei dem Befriebsführer oder dessen Stdlvertreter um Ar bei f s
be f r e 'i u n.g nach such e n mu , anderenfalls späfestens bis zum
anderen Tage der Grund der Verhinderung glaubhaft zu machen ist.

Der neue R'eichsbaufari! bringt zum erstenmal eine Berufsordnung,
diE; reidtseinheitlich fesfgesetzt ist. Die Ben1fsgruppen werden wie
folgt eingeieilt:
Gruppe I: Hilfspohere und HiHssdlachfmeister,

11: Fachvorarbeiter (Postengesel!en),
lila: ,Berufe mit zusäfzlicher Sonderausbildung (Spezia[fach

arbeiter),
IIIb: Berufe mit drei.jähriger Ausbildungszeif (Lehrberufe),
IIk: Berufe mit ein- bis zwe:jähriger Ausbi!dungszeii (An

[ernberufe),
IV: Helfer,
V: Hilfsarbeiter.

Sämtliche vorstehend genannten Gruppen (mit Ausnahme der An
fangs stufe V) schlief)en eine Anzahl von Berufen in sich. Jeder Beruf
wird in einem Anhang zum Reichsbautarii (genehmigt vom Re i ch s
Wir i s ch a f t s m i n ist e r) begrifflich genau festgelegt und abge
grenzt. wobei Art 'und Zeit der Ausbildung festgesetzt sind. Zur bes
seren Ubersicht ist in dem Anhang jeder Berufsweg in Gestalt eines
Schaubildes erläutert Für die Einreihung in die belreffende Berufs
gruppe und die damit zusammenhängende Bezahlung des für den
Arbeiter eines Berufs festgesetzten Tariflohnes ist Voraussetzung, die
Beibringung von Ferligkeitsnachweisen und Prülul1gsbescheinigungen.
Es besieht also künfiig für die berufszugehörigen GefolgschaHsmit
glieder ein Ans p ru eh auf Ta r i f loh n nur, wenn diese die in
dem Anhang abgedruckfen Beg r i f f sb e s tim m tl n gen und Be
I. u f s b i I der (für die Berufe der deutschen Sauwirtschaft) in Verbln
dung mit den ebenfa!ls im Anhang abgedruckten Auf s t i e g $_
P I ä ne n und 0 be r 9 a n 9 s be s f i m m u n gen e r I ü [ I e n. Selbst
verständliche Voraussetzung ist weiterhin, dal] von dem Arbeiter eine
dem Beruf enlsprechende T ä f i 9 k e i t verrichtet wird. Falls der An
spruch die Abiegung einer Pr ü fun 9 voraussetzt, so besteht er vom
ersten Tag des auf die Ablegung folgenden Monats an.

Da eine Anzahl reichsdeutscher ,Gefolgschaftsmitg!ieder (Volks
deutsch(; mit Wohnsitz im Reich glerchgesle[lt) die in den Berufsbi[dern
vorgesehenen Prüfungen nicht abge[eg! haben, bzw. die vorgesehenen
Bescheinigungen nicht besitzen, war es notwendig, Ubergangsbestim
mungen für die Einstufui1g der Gefolgschaflsmilglieder in die Berufe
der deuischen 18auwirfschaft fes/zusetzen. DIe Gefolgschaftsmifglieder
können in einer lJbergsngszeit (.Inler beslfmmten Voraussetzungen
durch eine Bescheinigung des Belriebsführers, die von der zuständigen
Innung gegengezeichnei' ist, als einem ,Beruf zugehörig anerkannt wer
den: Der Belriebsführer hat die Pflicht, die Anerkennung zu veranlassen:
a) falls bei Gruppe J die Gefolgsehaffsmitg[ieder .zum Zeitpunki der

Veröffenf!ichung der Tarifordnung (5.12.1941) als Hilfspaliere usw.
der beheUenden Art gellen und behandelt werden. Diese Hilfs
paliere. usw. müssen aI1erdings (vorö'USgesetzt, da  dies bisher noch
nicht der Fall war) mindestensinnerha[b der nächsten "dr<::i Jahre an
einem Nachschu!ungs[ehrgang für Unterführer iei!nehmen;

bJ falls bei den Gruppen 11, lila, !llb die Gefo[gschalfsmi1g!ieder zum
Zei1punkt der Veröllentlichung der Reichstariforclnung (5. 12. 1941)

als Fachvorarbeiter, Spezialfacharbeiter, Facharbeiter des betref
fenden Lehrberufs, gerten und behandelt' werden;

cJ falls für die Gruppe I!k die Gelo!gschaffsmitglieder eine mindesiens
dreijahrige Täfigkei! in dem ArbeitsgebiefdesbetreHenden jetzigen
:;; f2 f   s enr t[: !sen und die wesentiichsfen Anforderungen des

dJ falls 'für die Grupp  IV die Gefolgschaftsmitglieder nicht nUr am
5.12.1941 als Helfer der beireHenden Art geIten und behandelt
w.erd n, sondern falls sie auch sämtliche Fer!igkeiten beherrschen,
die fur den Hellerberuf in den Begrifhbestimrnungen und im Schau
bi!d vorgesehen sind.

Wichlig ist hierbei folgender Weg:
Der Befriebsführer ste!lt Jislenmäl]ig Vorschläge für die ;n dEn e111

z;e!ne  Gr 'ppen anzuerkennenden Ge!olgschafismlfglleder auf ur:d hat
0.:. 7 b s spafesfe. s 31...1.1942 seiner 2usUll1digen Innung einzurei-chert.
fur die Vorschlage mm.sen be or:dere F 0 r m b t ä t te r verwandt wer
den. Z. g!ei 1 m f den Vorschlägen werden Anetkennun9sbescheinigul1
gen. fUr dH  emze!nen Gefolgschaffsmilglie.der an die Innung ein
gereicht. Nach erfolgter Gegenzeichnung durch die Innung werden die
Ancrkennungsbesch. inigungen unverzüglich an den Bchieb zurück
g:sandi. Der Betrieb händigt die Bescheinigung den G<!fo!gschaftsmit
glIedern aus und veranla f, entsprechende Eintragung in das Arbeifs
buch durch das Arbei:samf. Für die zum Wehrdienst einberufenen Ge

fr  k a    \i:l;eder wird die Anerkennung bis zu ihrer Eni1assung
Vorsfehende Obergangsmaf)nahmen sind für die baugewerblichen

GefolgSC:hc:flsmitglieder von grSfJter Wlchligkeii, da zukünftig, auch
wenn sie eine dem Bemf entsprechende Tätigkeit ausübe!1. nur dann
ein  ,:spruc::h auf enfspredumde fariflic::he Bezahlung besteht, wenn sie
derl Uber9an sbeslimmtlnsen enfspre.:hend einem Beruf zugehöriganerkannl sind.

Wahrend in den bisherigen 1arHorchmngen Tariflöhne auch hai
Mincierlelsfur.g gezahll v,rerden muf:lien, ist erstmalig in dem neuen
Reic:hsbaufarif die BssfimmU:19 vera:1kert, dafJ Gefolgschaftsmitglieder.
die ständig Leistungen erbringen, die den an einen Arbeiter normaler
leistungsfähigkeit zu siellenden Anforderungen nicht entsprechen, mit
Zustimmung des Reichsiteuhänders der Arbeit unter Tarif entlohnt wer
den können, wobei sich die Minderentlohnung nach der Minderleisfung
ri(f1jef.

Bei s pie I:
De  .B:'!uarbeifer Schulze !:egt mit seiTlen leisiungen nichi nur

ge]egentUch, sondern dauernd etwa 50 v. H. unfer dcr Normal1eislung.
Es kann so dann beim Rcidlstreuhänder der Arbeit der Anirag auf
MinderenIlahnung gcstel!i werden, wobei allerdings dem Schulze noch
ein Existenzminimum erhalten bleiben mur;.

Abgesehen von der we:rer unten dOlrge!egt.e.n Sonclenegelung für
Stammarbeiler und Belriebsentsandte gi1f siels der Hir die Baustelle
gültige Lohn.

B eis pie I:
Der ,Bauarbeiter Schulze (weder Stammarbeiter noch Belriebsent

sondier), der z. 8. bisher am Orte seines Bres[auer Betriebsführers ge
arbeil'et hat, wird von seiner Betriebsführung z. B. auf eine Sirehlener
Bausiell e beordert. Maljgebend ist für ihn sodann das SitehJener Lohn.

Während die bisherigen Tarifordnungen nur die Au!iassung ver
!ralen, d2  Akkordarbeit "zuläss1g" sei, wird ers!malig ausdiücklic:h hervorgenoben, "Akkordarbeit ist erwünscllf'. Garantiert
wird das Z e i f ! 0 h n (nicht nlehr ,als bisher d H Akkordrichtsatz, der
bekanntlich 20 v. H. über dem tariflichen Stundenlohn [ag). Wird das
Ze.iilohn info!ge einer tmterdurchschnitHichen Leistung, für die die
Minderleistungsklausel in Frage komm!, nicht erreicht, so kann eben
faBs, wenn die oben bezügfich Herabsetzung des Tarif!ohnes infoJge
der Minderleistung angeführten Bedingungen erfüllt sind, m:f Geneh
migung des Reichslreuhänders der Arb it, VOn einer N!'!chzah!ung auf
da  farilliche Stundenlohn AbstiOnd genommen werdM.

111 dem neuen Tarif isi die Bes!imm!Jns verankerl, da!) die Abgel
tung von Zeitzusc::hlägen, ErschwerniszuschJägel'l, Wegegeld, Uni er
kunitsgeld oc!erTrennungsgsld durch erhöhten Lohn oder erhöhfe
Akkordsätze unzulässig' ist.

Erschwerniszuschläge sind ebenso wie in dem bisherigen S 5 a (er
gänzt durch Tarifordnung Vom 27.9.1940) in Reichspfennigen je Stun
den angeführ! und weichen von den bisherigen Besiimrnungen nur
ganz unwesentlich a . Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, da  zur
Berücksichtigung besonderer ör!!icher VerhäHnisse die Treuhänder be
zirkiich ergänzende Erschwerniszusch!agbestimmungen treHen könnon.

Bezüglich der Wegegelder und Auslösungen bestanden bis her
z w e i ver s ch i e den e Re gel u n gen, je nachdem, ob es sich um
ein Bau vor hab e n der ö ff e n t I i eh e n Ha n cl (fÜr das die
Sondctlarifordnung gaB), oder ..aber ob es sich um einp r iv a t e.5
Bau v Q r hab e n (Iur das. der Reichsbauforif ma!)gebend war) han
de[te. Der neue Reithstarif für das Baugewerbe sieht für sämtliche Bau
vorhaben eine einheitliche Regelung VOl. Wegegeld, Unfe fnjnil5
regelung und rias Trennungsgeld ist in dem Ausma  in den neuen
Reicnstarif übernommen, wie es bisher Hir eHe Bauvorhaben der öffeni
lichen Hand in Sondel arirorclnungen einheitlic:h geregelt war. Es sind
also bei Entfernungen der B:Juste!!e vom Wohnot! über 10 km (iägliche
Rückkehr vorausgesetzt) die no!wendigen Fahrtkoslen :Zu decken, jedoch
bei Enilernungen von 10 bis 20 km 50 Rpf. und über 20 km 1 RM pro
Arbeitstag.

Eine wichtige Neuregelung ist die Beslimmung, d£lff. wenn die BC!u
stelle innerhalp des Wohmnls oder Unlerkunftsorh liegt, ein Wege



geld nkh  I" Frage kommt und zwar auch dann nidti, wenn die Eni
femu"g zwischen Wohnoit bzw. Unlerkunftscrf und Arbeilsstelie meht'
ais 10 km befrägf.

B ci s P i el:
Der Bauarbe ier MüHcl', ,der in Breslau-Lissa wohnt, arbeitel auf

B<llIs!elle Breslau-Ohlewlcsen, Er würde auf Grund d€r .neuen Be
keinen Wegegeldanspruch mehr haben.

1m Baugewerbe isf es üblich, da  Ge f 0 I g s eh a f f s m i f g 1 i e 
der (in erster -Linie solche, ,die aus den sogenannten Maurer- bzw.
Z'mrnererdör!ern stammen) 0 h ne Veranlassung eines Betriebes oder
einer sonsHgen Stelle, insbesondere um einen höher<:n Lohn zu ver
dienen, re gel m ä   i gau f; e rh a! b ihres Wohnortes tätig sind. In
del'ar1igen 'Fallen entfällt der Anspruch auf Wegegeld in derselben
Weis'c, wie dei noch U.flten darzulegende Anspruch au-J Trennungsgeld.
Dagegen würde der Anspruch a !f freie Unlerkunft bzw. auf Zahlung
d.e  Unlerkun{fsgsldes von 50 Rpf. (siehe unten) auch in derarligen
Fällen bestehen.

Bei s pie I:
Der Bauarbei1er Schulze aU$ Peisterwifz, ,Kr. Ohlau (Bauarbeiterdorf),

der in Breslau arbeitet, wurde unter den Vora,ussetzungen di'eser Be
5!immun9 weder Wegegeld noch Trennungsgeld erhalten können. Ihm
s!äncle allerdings bei Unmöglichkeit täglicher Rückkehr bzw. falls ihm
diese nicht z-ugemutet werden bnn, das UnterkunUsgeld zu. Wenn
Schulze allerdings auf 'saus/ellen a'U erhalb ,der regelmäryigen Arbeits
ortE' beschäfJigt wird, ood wenn diese auswärtige IBauste!!e' um 10
bzw. 20 km weller ,von Peisferwitz enller-nl, ist, als der der ,Bau,sleHe
n<ichstgelegene regelmdf,ige Arbeilsort {in vorliegendem Beispiel Bres
lau), so würde der Anspruch auf Wegegeld für Sch.ulze dann gegeben
sein.

Auf Wegegeld und 'irennungsgeld (siehe unlen) haben Gefolg
schaftsmifglieder dann keinen Anspruch, wenn si'e die Arbeit ganz oder
teil-weise schuldha.fI versäumen. Für diese Tage der schuldhaften Ver
5 1Umnis eiJtfäll  au,h der Anspru,h auf freie Unferltunft oder das Unter
kunftsgeld. Die5es beträgt, falls kostenlose Unferkunf! nicht möglich,
50 Rpf. je Kalenderfag, Anspruch auf Trennungsgeld haben alle ver
hcirafeferJ Gelolgschaf1smitglieder {oder die laut Tarif den Verheiratelen
Gleichgesiellten), diB soweH von ihrem Wohnort getrennt arbeiten, daf;
sie nichl täglich nach Hause zuruckkehren können oder nichl zurückkehren,
weil ihnen die !ägliche ,Rückkehr nicht zug'emutel werden kann. Der
Trennungsgeldanspruch beträgt 1,- RM je Kalendertag, für Ge!olg
schaBsmitglieder, d;e aus Orfen über 100000 Einwohnern stammen,
1,50 RM. lOie Voraussetzungen des Trennungsgeldanspruchs (verh iratet
bzw. den Verheirateten gleichgesfelli) sind durch das Gefo!gschafts
mitglied nachweislich durch die Sieuerkarle und falts diese un.zureichend
ist, durch eine Bescheinigung des Bürgermeisfers des Wohnortes oder
durch $Onsligc ,Belege zu führen.

An- und Rückreisekosfenerstattung ist einheitlich für sämtliche Bau
vorhaben ncu geregelt. Al1en Bauarbeitern, die von ihrem Wohnort
soweit getrennt arbeiten, da  sie nicht faglich ,nach Hause zurückkehren
kannen, oder nich-f zurückkehren, weil die tägliche ,Rückfahrt ,unzumuf
bai' ware, haben Anspruch auf Bezahlung der Hin- und K.ückreise. Be
zahlung der Reise ha  der Behieb zu übernehmen, der den ,Bauarbeiter
einstell!. An Fahrkoslen sind zu erslaHen, ohne Rücksicht darauf, wie
das Ge[olgschaftsmitgUed den Weg zurücklegf, Hin- -und Rückreise mil
der Eisenbahn 3.lllasse von dem der Baustelle güns!igsl gelegenen
Hal1Dhof bis zum Bahnhof de.s Wohnortes oder dem .dem Wohnort
günstigst gelegenen ,Bahnhof. Falls die Möglichkeit von Benutzung von
ArbeiierriickfC!hrkarlen besfehi, besfeht nur der Anspruch auf Be:zahlung
deI' Arbeiterrück:ahrkarle. (Bei Entfernungen über 150 km Eil- bzw.
D-Zug-Zmchlag). Hei schlechter Eisenbahnrverbindung werden die
höllerei1 Kosten einer Betörderung im ,Kraftverkehr er51,aHel. W<enn ,die
Gefolgscha/tsmitglieder vom Betriebsführer oder Bauherrn kostenlos
befördert weiden, enHallen naJurgemäf} vorstehende Ansprüche. Wege
von und zur Bahn, die mehr ols 5 km betragen, .werden mit 4 Rpf. für
ieden über 5 I;m hinausgehenden Kilometer vergütet. Bei Aus s ch e i 
cl Ej n auf eigenen Wunsch ohne :zwingenden G und, bei ,f ri s t los e r
E n 1I ass u n 9 und bei Ver w ei ger u n g, nach <Beendigung seiner
Tätigkeit in der Näh e einen an der e n zumulbaren Arbeilsplalz zu
übernehmen, brauchen R ü cl<. r eis e k 0 sie n ni eh t bezahl,1 zu
werden.

Bei s p I el:
Auf der ,Bausfelle des Bauherrn Huber ist die Schlechtwellerregehmg

nicht eingeiührt. Wenn die Gefolgschaflsmiiglieder auf eigenen Wunsch
daraufhin ihr Bcschäf1igungsverhältnis lösen, so sind ihnen die Rück
reisekosten zu zah!en, da vorliegend ein zwingender Grund Veran
las ung zum Ausscheiden a-uf eigenen Wunsch gegeben hat.

Während im jetzigen Reichsbaularif Ansprüdie aus dem Arbeitsver
hällnis verlielen, wenn sie nicht binnen 6 Monaten nach dem Eintritt
deI Fälligkeit dem Behieb gegenüber gellend gemacht wurden, und
fall  sie innerhalb dieser Frist geltend gemacht wurden, für diese
zweIjährige Verjährungsfrist ma(Jgebend war,isl nunmehr eine Kürzung
sowohl der Verwilkungs- wie dei' Verjährungsfrist eingetreten. Der neue

::>rc.1ut, dary die Ansprüche innerhalb von 6 Monaten nach Fällig
und bei Ausscheiden  us dem -Behiebe innerhalb von 8 Wo'then
d<:m Ausscheiden s ch t i f t I r eh beim ,Betrioebsführer erhoben

mJ;: n. Lehnt der Betrieb den geltend gemachten Anspruch

:  :;;1: j i{j,  r  I e : tr .rer 6 Monale vor Geri(ht erhoben wer

Schulze anläl}!ich der Lohnzah!ung am 28. April
angeblich Uberslundenzusch!äge nicht mil bezahlt

worden. Schulze haj. diese Ansprüche schriftlich bis späf.e':dens 28.10.
geHend zu machen. Wird der Anspruch rechkeilig _ am 25. 10. geHend
gemachf und abgelehnt, so isl von Schulze bis spätestens 25.,April des
nächsten Jahres der Klageweg zu ,beschreilen. Falls. Schulze jedoch am
3. Mai .ausscheiden würde, so mü te er die .am 28. April angeblich nicht
bezahflenObersf.unclen spätesfens 8 Woch.en n,ach dem 3. Mai schriftlich
dem Betriebsführer gegenüber ge1lend machen, Anderenfalls ist -der
Anspruch ,verfallen.

Beziiglich der Kündigungsfrist besl-ehen, soweit es s:ch nicht um
Stammarbeiter handelf, keinerlei Neuerungen. Wichrig ist, da , soweit
Aushändigung von Papieren und Lohn bei der Enilassung nicht möglkh
iSf, diese unverzüglich mit Einschreibebrief dem Gefolgsclla1lsmitglied
zu übersenden sind. Das Arbeitsbuch isf jedc(h slets sofort ausluhän
digen. Wird von diesen Bestimmungen abg,ewichen, ist der Lohn bis
zlJlm Tag<1 dCI' Aashändigung weiterzuzahlen.

Unter die "Stammannsc.'taU"" des neuen Tarifs faHen ei01erseifs die
"Betriebsentsandten"", andererseih die .,Stammarbeite,"" Der jetzige
Bauarbeitel'larif kennt lediglich den Begriff des entsandten Arbeiters.
Es ist wohl  n der Praxis vorgekommen, da!;. eine Anzahl Bauunter
nehmer unabhängig vom Henlsandten Arbeif'er  Gefolgscha//smifglieder
zu Slammarbeitern erklärt halfen, jedoch fehlte völlige rechtliche Klar
stel!'ung der Stammarbeitereig-ensch:=ft. Im neuen _Tarif sind nun sowohl
die betriebsent!andfei"J Arbeiter als die Stammarbeifer also solche unier
dIe Slammannschait untergeordnet.

.01-6 b2iriebsents ndfen Arbeiter müss:en Reichsdeutsc.he sein oder
als Ausländer ih,en ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. (Diese
Vorausselzung isJ die gleiche wie für die unten behandelre-n  Sfamm
arbeiter .) -Des weiteren mu  der Betriebsenisandle eine mindestens
dreimonatige Täligkeif im gleichen Betrieb aufweisen und schlie !ich
mu  er d-urch eine sduHmche Erklärung des Betriebsführers auf Grund
seiner F ü h r'u n 9 ,und Lei s I u n 9 dazu aus e r IN ä h I f worden sein,
auf .;I nd12' r e ,saustelIen mit gen 0 m m e n zu wer cl 'e n. A!s
Ubergangsbestimmung isf vorgesehen, da  diejenigen Gefolgschaffs
mi/glieder (Reichsdeufsche bzw. Ausländer mil Wohnsitz im ,Reich), die
bereits vor dem 1. März 1942 entsandt worden sind, weilerhin "Be
iriebsentsandte" sein können, wenn der BetriebsIührer obige schrift
liche Erklärung ihnen gegenüber bis zum 31. März 1942 nadiholt.

Die Betriebsenfsandfen unlerliegen, genau wie die ,übrigen Arbeiler,
den RichNinien dei. Tarifordnung, mit folgenden Verteilen: Der Be
friebsentsandt£l hat, entsprechend dem bisherigen Tarife, bei Ent
sendung nach einem Ort mit nie cl r i ger e m T.a r i f loh n weiter
hin Anspruch auf das höhere Tariflohn und Terner Anspruch aui das
Baustellenlohn, wenn dieses h ö he t iSl, als das Einsietlohn. Des
weiteren beträgt das Trennungsgeld bei Verheiraieien und Gleich
gestellten 2,50 RM 'und bei Ledigen j ,- RM. Da zu dieser Z.ulage
noch das Unierkunitsgeld von a,so RM hinzulritt, erhält der betriebs
enlsandte IArbeiter als Verheiratefer insgesamt 3,- RAA und als Lediger
insgesamf 1,50 RM. Wenn man berücksichligt, da  nach -b i 5 her i
9 €I m Rech I de.m entsandten Arbeiter 3 bzw. tY< Fach a rh e i te r
s j u n cl (I n an Auslösung TUstanden, so 'ergibt sich, dary schon in
dies-em Punkf eine erheblic:he eesserstellung durch den neuen Tarif
erziell worder. ist.

Betriebsenfsandte haben n i ch f nur Ans p ruch a.uf E r s f a t
tun g d e t' An - u n cl Rück r eis e k 0 s f e n (wie oben geschildert),
sondern darüber hinaus auch Anspruch au' die Bezahlung der Reise
zeii bis zu 8 Siunden je Kalender/ag mit dem Tariflohn ohne Zu
schlägen. Des weiteren sieht ihnen di'e Bezahlung der Beförderung
von Gepäc:k und Werkzeug zu.

Stammarbeiter müssen in einem ständigen Arbeifsverhältnis zum
Betrieb slehen, das n j ch f bei Fertigsfe!!U'ng eines .Baues be end e I
wird und seit mindesten 3 Ja ,h ren nach vollendetem 20. Lebensjahr
b (\ s t0 h t (wilferungsbedingte Unl,erbrechungen gellen nicht als
Unterbrechungen des Arbeitsverhälfnisses). Zum >Betrieb müssen sie
auf Grund ihrer B e f r i e b sir e 'u e I charakterlichen Z u ver I ä s 5 i g
k 0 i t 'und ihrer Lei s t.u n gen in ein besonderes eng es Ver
,h ä I I n i s gekommen sein. Sie müssen des wei/eren schrifilid1 dem
Betriebsführer gegenüber ihr Einverständnis erklärt haben, und vom
Behiebsführer schrHllich zum Slammarbeiter ernannt worden sein. Mi!
Einversfändniserklärung ur.d Ernennung Übernimmt der Sfammarbeiter
auch die Ver p f I i ch tun g, gegebenenfalls auf aus w ä r f i 9 'e
Bau s tel I e n enfsandt Z'u werden.

Als Ubergangsregelung ist vorgesehen, dar, diejenigen Gefolg
schaftsmitglieder, die 21m 1. März 1942 bereits zu Stammarbeitern er
nannt wurden, diese Eigenscha't beibehalten, auch wenn sie die V<or
aussetzung d€s dreijährigen sländigen Arbeils,verhäItnisses und der
schriHlichen EInverständniserklärung ihrerseits bisher nicht er/uHt haben.
In diesem Fa!le isl jedoch die Einversländniserklärung mit der Er
l'iermung schri\illich bis zum 31. März 1942 nachzuholen.

Die Sfammarbeilereigenschafl kann durch schriftliche, eingehend be
gründete Erklärung des 'Belriebsf.ührers aberkannt werden, wenn der
Sfaml11arbeiter die Voraussetzungen, die zu seiner -Ernennung gelührt
hab.en, nicht mehr erfüllt. Dies würde vorli-egen, wenn die innere
IBelriebsverbundenheH durch M ä n gel in der B e tri € b s treu e,
der c.harakterlichen Zu ver! ä s s i g k eil, oder durch erhebliches
Ab s I n k end e r L e,i s tun gen erschültet  wird. Eine En!ziehung
der StammarbeilereiSenschaft mufI in vertri!uensratpfiichligcn Betrieben
vor er beraten werden und bedarf in nicht vertrauensrafpflithfigen
Betfleben stets der Zustimmung des Rekhsfreuhdnders der Arbeit. Von
je der lAberkennung ist der Re i ch s t r e u h ä n cl erd e r A r.b e i t
durch Anschrifl.übersendung des Aberkennungsschreibens z ,u ver
s t ä r1 d i 9 e r1. Im ,übrigen sei darauf hingewiesen, dary n ch 9 16
des Geselzes zut'" Ordnung der nationalen Arbeil gegen derarlige Ent
scheidungen des ,selriebs-Iührers die Mehrheil des Verlrauenstales des



g'srriahes . den Reichslreuhänder der Arbei! unverzüglich schrjff!ich an
rufen kann, wenn die Entscheidung mit den widscharllichen oder
sozialen Verh.älinissen des Betriebes nienfvereinbar erscheint Die
Wirksam keif der 'Vom BeJrieb5führer ausgesprochenen und schriftliCh
überreichten Aberkennungserklärung wird durch die Anrüfung nichf
gehemmt. Der Sfammarbeiler ver li e r t mil dem Zugang der schrift
lichen Aberkennungserklärung s,,"ine S t a m ma r b -e i { e rc i gen _s ch a ft.

Nach dem neuen Tari  genh::bt der Stammalbeiter rolgende Vorteile:
1. Anspruch auf ein Stamrnarbeiferfariflohn, der bei Tätigkeit .in

niedrigeren lohngebjeten gleichbleibt Als SlammarbeiterfarHlohn wird
dei' fÜr ih iri Betrachi kommende Toriflohn angesehen, der am Ort
de  als Mdlelpunk! seines regt'lmäf}igen räum!ichen Tätigkeitsbereichs
maf}gebend ist, gilf, zuzüglich eines Betrages von 5 Rpf. bei Beschäfli_
gung im Zeiflohn. Mit Ernennung zum SfammarbeHer is  dieser Tarif
lohn vom Belriebsführer lestzuselzen. Als Ubergangsbeslimmung ist
vorgesehen, dalj: bei bereif.$ ernannten Sfammarbeilern die Lohnfest
setzung bis zum 31. 3. 1942 zu bestimmen isf. Ändert ein Sfamm
arbeite; seinen räumlichen Tätigkeitsbereich, hf der Stammarbeiferlohnneu fesfzusehen.

Bei Tätigkeit auf ,Baus/eUen mit höherem Lohn stehl d m Sfi'lmm
arbeiter das höhere ,Bausfefler;lohn zuzÜglich 5 Rpf., jedoch nur rür
die Dauer der Beschäftigung auf dieser Bausfelle. zu. Der Orl, der als
Miflelpunkt des regelmäjJ;gen räu:nl'chen Tätigkei sbereichs lInzusehen
ist, wird me!sl ns der Befriebssiiz bzw. der Sitz der Zweignieder
lassung des Baugese-häfles Sein, Wenn jedoch der Stamm"'rbeiter
ständig in einer anderen Gegend beschäftigt wird, kame das dauernde
Beschäil:g'ung gebiet als regefmäf:fges räuml:ches Tätigkeifsfe!d inFrage.

Be is p i el =

Dei' Bcfriebssitz für den Sta'11marbeiter SChulze ist Neisse. Schulze
is-i Jadoch dauernd bei 8;ausfel!en in einem Induslriegebiet beschäffigt.
.Es wird sodann als Orf, der als Mil!elpunkt des regelmä ;gen räum
lichen Ti:itigkeiisbereichs anzus hen isf, n:cht Neisse, sondern vielmehr
d:'!5 !ndustriegebiel anzusehen sein. und cl" s dorf geltende lohn zu
züglich 'eines Betrages V01.1 5 Rpf. bei Arbeifen im Zeiilohn als Stamm
arbeiterlariflohn feslzusefzen sein.

Wenn Müller aJs Siammarbeiler über::!!! in SchJes;en arbeitet bzw.
wenn Mü!!er sogar dn d8n verschiedensien B3uste!len im Deu!schen
Reich nacheinander tätig ist, oder aber in das Gener.i!lgouvernement
bzw, in die besefz!en Osiqebiele beordert wird, isl als Mitfe!punkt
des Tätigkeilsbereichs der Sitz seines Heimatbefriebes anzusehen.

2. An Trennungsgeld erhäU der Stammarbeiter soweit verheirafef
bz w . gleichgestellt 3,$0 RM und soweif ledig 1,50 RM je Kalel1der!.o.g.
Hinzu Iritt (wie beim Belriebsenfsandlen) gegebenenf."dls das Unter
kunftsgeld in Höhe von 50 Rpf.

3. Bei An-, Rück  L!nd Ubergangsreisen gili die gleiche Regelung
wie bereits oben beim .Befriebsenlsandten geschildert.

ß. Sta"'1mdr  Hei' h::b<.--n eine Kündigur;gslrisi von 2 Woc.."'en zum
Lohnwochenschl'uf3.

5. Neben dem Urlaub nach dem Urfaubsmarkensyslem erhaBen
Stammarbeile: (nach mindestens vicrmonatiger Tätigkeit) einm'J! im
Kalenderjahr einen zusätzlichen Urlaub von 3 und nach 10 jähriger
Belriebszugehörigkeif von 6 Tagen. Mil dem FiJliigwerden des Ur
laubs auf Grund der Markenrege!ung enfsfehf der Anspruch auf den
Zllsä.tzlichen Urlaub. Für jeden Urlauhshg wird  n UrI,wbsgeld für
den zusätzlichen Urlaub der Satz gezahlf, der auf den einzelnen
Urlauhsfag sich gemälj der Markenrege!ung errechne/. Sfeuerliche und
soziale lasten sind nafurgemälj, ebenso wie bei der Markenregelung,einzubehalten.

6. Im Falle von Krankheit hai der St3mmarbeiter aujJer der Be
zahlung des Stundenlohnes für 8 Stunden (siehe obige Regelung für
Bezahlung von Arbeilseusral! infolge Krankheit) AnsPluCh auf zusäfz
liche Bezahlung der Krankheilsfage, Vom S. Krankheitsfage ab wird
Ihm -ein ZUSChllij zum Krankengeld gewährt, der für den V rheimfeten
2, n.ach. 1C, jähriger BetriebszlJgehörigkeit 3, für den Ledigen einen,
nach IC jähriger Betriebszugehörigkeit 2 Stundenlöhne j  Arbeitstag
beträgt. Dieser Zuschulj wird bis zu einer Gesamldauer von sechs
Woche". bei 10 jährigei' BdriebsIugehörigkeit bis zu 10 Wochen In
jedem Jahre der BelriebszugehörigkeH gewährl. Es kann sich also
die Zusch!Jfp:ahl!Jng auf mehrere Erkrankungen im gleichen Jahre ver
teiler.. Schwere Befriebsunfälle sowie Erkrankung sn Berufskrank
heiten werden auf die jähr!id1e Gesamtdauer nicht angerechnet. Der
neUe Tarif besfimmt, da  der faJsäch!iche S undenrohn (ohne Zuschläge)
und bei Slammsrbeifctn, die überwiegend im Akkord arbeiten, sechs
FünHel des i. riHichen Stundenlohnes als Basis für den Krankengeld
:Iusd.ufJ gelten. 'Fa!ls Zuschuf; und Krankengeld gemeinsam den bis
herigen Nel!o!ohn des Sfammarbeilers übersteigen würden, entfällt der
Zusd u  insoweit. Seitens des Sfammarbeiters ist die Erkrankung binnen
24 Stl nden dem Betrieb zu melden. Er haf nur dann Anspruch auf
Zuschuq, wenn die Erlaankung durch ein Zeugnis des Belriebs  oder
Vertrauensarzles c er der Bestätigung der zuständigen Kra'nkenkasse
ode  in anderer Weise von ihm nachgewiesen wird. Liegt kein der
artiges Zeugnis vor, isf der Betriebsführer berechtigt, die Seibringung
desselben auf seine Kosfen :zu fordern.

Wichtig ist, da  d9m Starnmarbeifer während einer Krankheil
frühestens zu dem Zeitpunkt gekündigt werden kann, zu dem bei

.

F rtdauel des Arbeitsverhälfni se$ die Pflicht zur ZuS:chuf.jzahlung enden
würde. (-Ausgenommen ist begründ eie fristlo.se Eni!assung.)

Hei Arbeilsunfähig eii infolge sc:hweren Belriebsunfalls (Unfa!t, der
ein,e Arbeif unfähigkeil von mehr a!s 3 Wochen zur Folge hai) sowie
bel erslmahger mehr als dreiwöchiger Erkrankung an einer Berufs
krank,heif gilt eine erhöhte Zuschuijzal1lung. Der SJammarbeifer hat
hier für. die Tage, iJn denen er k ein Krankenge!d erhdll, je achf
Sfur.denlo nE! und {ür die Tage, für die ihm Kr a n k eng eId zu
si a h!, einen Zu schuf} vDn3 Sfundenlöhnen je Arbeitstag bis zum
Ablau; der sechsfen Krankheilswoche zu beansprurnen. DariJber hinaus
sieht dem inlolge schweren Belrie-bsunfaJls noch arbeifsunfahigen
SI mmarbeifer mit 10 jähriger Befriebszugehörigkeif {wie im Krank
he tsf lle) bis ZUr 10. Krankheilswoche ein Zuschuf} VOn 3 (bei Ver
heiralelen) bzw. 2 (bei ledigen) Stundenlöhnen zu. letzteres isf jedoch
nur insoweit maljgebend, als der Anspruch auf ein Krankenge!dzuschl1f)
von der 6. bis zur 10. Woche im gleichen Jahr njd1f bereits durch eine
Erkrankung verbraucht ist.

Neben den lehrlingen sind diesmal auch die Anlernlinge (die
jenigen, die in einem anerkannten An!ernverhälfnis stehen) Gegenstand
des neuen Tarifs geworden. ,Für .jede Arbeitsstunde durch d;e dia.
46 stündige Wochenarbeifszei! infalge Mehrarbait üb rschritten wird
ist ein Achfundvierzigsfel der Erziehungsbeihi1ie zu zahlen, zuzüglich
15 Rpf. Der N3chtarbeitszuschlag ist hier auf 10, der Sonn- und Feier
tagszusch!ag auf 30 und der Zuschlag für hohe Feier/age 2uf 60 Rpf.einhaitIich festgesetzl.

Während bisher bei Verlängerung der lehrzeit uber dr'2i Jahre
keine Ißrif!iCho Rege!ung bestand, ist nunmehr besfimm!, daf) für die
Dauer der Ver!ängerung die Erziehu:1gsbeihilfe des letzten lehrh3lb
jahres weiferzuzahlen ist.

Bei Verschickung auf auswärtige Bausfe!!en bleibf dIe Erziehungs
beihj)fs dieselbe. Auf die lehrzeit wird nicht die Zeif des Besuchs
einer höheren fechnischen Staafslehransfal! anger,"chnef.

Wenn Lehrlinge eine Lehrwerkstatt besuchen, .sieh! ihnen bei
!nfernaien nUr 25 v. H., bei Exlernafen 80 v. H. der ErziehungsbeihiHe
zu, Bei Bes'uch von Internaten haben sie Anspruch auf kosienlose
Unterbringung und Verpflegung. Das gleiche g;!f bei Beschäftigung
.auf auswärtigen Baustellen. Hier sieht ihnen jedoch nUr die Hälfte
dei Erziehungsbeihilfe zu. Bei Bcschäfligung auf auswärtigen Bau
sfe!1en, einschlie lich lehrwerksfätten, haben sie Anspru<:h <lU! Be
zahlung der An - und Rück r eis e k 0 s t e n ur:d des Weg c _
goI des nach Maf3gabe obiger Tarifardnung.

Nachdem d3s Re ichs a rb e i f s ger i eh t in seiner gr:.H1dleg '1
den Entscheidung vom 28. Mai 1941 (RAG. 23(41) sich auf <:!en Sfand
punkt gesfelltha:t, daf}, faUs keine anderweitigen Vereinbarungen oder
tariflichen ,BesHmmungen über die Forlzahlung der Erziehung beihilk,
in Krankheiisfäl!en vorliegen, der Lehrling auch bei längerer Erkran
kung Anspruch auf Fortzahlung der Erziehungsbeihilfe für die Dauer
der Krankheif haf, bringt der neue Baularif nunmehr die Regelung,
dalj: in Krankheilsfällen die Erziehungsbeihilfe bis zum S hlufJ: der
sechsfe  Krankheitswoche weiferzuzahlen is . Der Lehrling bzw. gesefz
liche Vertreler hat die Erkrankung binnen 24 Stunden dem Eehieb zu
melder.. Ein Anspwch auf Fortzahlung der Erzienungsbeihilfe bes!eh
nUr dann, wenn die Erkrankung durch ein Zeugnis des Belriebs  oder
Vertrauensarztes oder eine Bestätigung der zusländigen Krankenkasse
oder i  anderer Weise von dem Lehrling nachgewiesen wird. Kann
das Zeugnis d s Betrjebs  oder Vertrauensarztes nicht beigebrachf
werden, ist der Lehrherr berechfigt, die Beibringung eines. solc} e"
Zeugnisses au: seine Kosten zu fordern. Bei den anderen FäHen vor:
Arbeiis.vorsäumnis gelten die gleichen Bestimmungen wie für den
Bauarbeifer. Bei schuldhaffer Versäumnis der Albei  stehf nafurgem
dem lehrli g Anspruch aui Bezahlung der Arbeitsversäumnis nkllt zu.
Bei Arbeilsausfafl infolge ungünst:ger Witierung i.st die bishotige
Regalung beibehalten worden, wonach die Erz:iehungsbeihi!fe in Höhe
von 25 v. H. für die Dauer von 2 Wochen weiferzuzahlen is!. !si der
BefriebslüJuer aus anderen Gründen nicht in der lage, den lehr!ins
vorübergehEnd weiter zu beschäi'figen, so berechtigt ihn diese Tatsao:he
nicM zu einer Kürzung bzw. zu einer völligen Einsfellung der Zahlung
dei Erziehungsbeihilfe. In diesen Fällen muiJ versul:ht werden, dei1
Lehrling, gegebenenfalls durch Vermittlung der Innurig, anderweHig
unlerzubringen.

Wenn Lehrlinge auf Kosten des Lehrherrn Kosl und Logis erha!larl,
so steht ihnen lediglich ein VierleI der ErziehungsbeihiH  zu, Lehr!:ng
haben Anspruch auf Efschwernisz1Jschläge in der gleichen Höhe IJrtd
unle,. denselben Voraussetzungen wie Bauarbeifer.

Nach wie vor sind Vereinbarungen über die Zahlung \'on leiugeid
niclltig.

Wie aus vorstehenden Ausführungen ersieht!!ch isf, bringt der neue
Reichsbaufarif der deufschen Bauwirtschaff .wesentliche Neuerungen l!n
bedarf besond.ers bezügliCh der Begriffsbestimmung und BerulsbHde,'
für die Berufe der deutschen Bauwirtschaff und bezuglieh der Uber
gangsbestimmungen für die Einstufung der Gerolgschaffsmifglicder in
die ,Berufe der deutschen Bauwirtschaft ein geh e n cl e B e a eh tu": g.
In dem Anhang zur neuen ReiChsbautarifordnung sind an Hand von
Schaubildern die einzelnen Berufswege bildlich darge!eg1. Auf di.ese
kann se:Jbstversfi:indlich im Rahmen dieser kurzen Ausführungen nicht
des näheren eingegangeil werden.

'_.< 3::1
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Verbindliche Einlüh:ung von MOImen der Industrie der Steine und Erden
Im Mlnisteri.;:Ilblat! des Reichswirlschaft5minis!erium  Nr. 32 vom 29. No.

vember 1941 Wird eine Anor,dnung des Rcich wirtschaftsm[nj,s!ers veroffe1!
lich! durch, welcl]e d:e Anordnung uber die verblndiicho Einfuhrunq von Nor.
men' der Induslrie der Steine_und Erden vom 19. Okto er 1940 (Ministerial_
b!iJt! des Rcich wir!schaHsmini;;1eriums Nr. 32 S. 5D1) in der F'Is ung der An.
ordnung vom 7 Apri119 1 (Minis!eri [bla!l des Reichswirlschaft minisleriums
Nr 10 S. 132) ergaf\Z! wird. Durch dIese Anordnung werden die Normblätter

DIN 1167 Iraßzcment,
DIN Vornorm 11 8 Bal,lgips, Begriffbestimmungen,
DIN 1060 Baukalk,

er k I a r I. Die Verbindlichkei1 fur die:;e Normen, die
n 9 egli e der t e nOs t g e b i e t e n ,gilI, tri!! am

i$$" in dem Wände", des Eünfamili..n"iuIJ$e$
Ist mangelhaffer Unterbau die Ursache - haUet der veranhvorfliche

Bi!umeister!
Im Jahre 1932133 WMen beim Bau eines EinfO'lmilicnhauses auf aufgefÜlltem

Erdreich die Fun'damenle nicht bis zum Ki sboden (etwa 80 cm tiefer) geführt
worden, sondern wUrden auf Lehm mit Humus gemisc:ht au/gesetlt. Obwohl
der Baumeis1er d,"r den Entwurf die Bauplane und dIe Koslcnberechnungen
angefertigt und die Oberleitung' hat!e. von dem .stadtisch.en IB?_u. ontrolieur
auf den Mangei hingewiesen war, wurde dl"  FUnd,erl,.lng nicht geander1 und
der Bau zu Ende ,ge/uhr!. Wenige Wochen, nachdem da.s Haus bezogen war,
zeigten sICh an den Wän,den größere Risse, die <:Ier Ha meis!er mil. Zement
maTtel ausWt]en und verputwil heß. Als [n der Folgezeit weltere. Risse auf
troten, die sich immer mehr verstärkten und deren Ursache von el em S,:.c 
verständigen <Juj den mangelhallen Un!erbau des Hausc  zuruckgeluh.rt
wurde, machte cer Hauseigentümer den Baumei;;ter für  en Schaden u d :Jle
zu dessen Behebung criorderlichen Kosten verdntw,?r!llC  Das :rusta dlge
Ob e r I a '1 des ger Ich t erkannte dl  Verantwortilchkel1 des B<.>umelstersan und unterstellte dabei die Unzulanglichkeit des Unterbaues (durch
Grabungen war wahr ch,,:lnlich gemachl,_ daß der Grund, auf dem die Mauern
des Hauses auf,gelegt sH1d, keirle genugellde Tragfahigkei1 hatte und daß
der MaurermeIster bei Hcrst811ullg der Grundmauern außerdem schlecht ge
arbeite1 hai:e). Die Entscheiduf1Q ,duruber( ob der unzu.änqll c he Unte.rbau die
UrS0cne !Ur die enlstandenen Risse Is:, uberließ .das Oberland,,:sgerlch  gem
P.echlsstreit über dIe I-Iöhe des Schadens. Das Re ich s ger Ich t bllllgte
diese Entscheidung nich1. es ordnele vialmehr erneule Verhandlung und
Ent5cheidunaan:

Bei dE'r  Festste[]un:;JS- wie bei der leistungsklage lieg! dem Kläger hin
Ichtlich des festzuslellendon Rech!sverhältfllsses, n<.>mlich der schuidhaften
VerJr.agslVerietzung. die volle Beweisl<.>st sowohl fl/rdas schadensli 1eflde Er
eignis wie auch für <das Verschulden ob, es kann nicht die eine dieser . af
tung gr nd;agenunlerstellt werden. Eine andero Frag.e !Sf, Db. der Klag r
hin;;ichtllch des m6gllcherweise schadenstIftenden Ereignisses 9men Beweis
zu 1ühren halle. dei jede ,andere Urs che ausschloß oder ob n,ichl die Dar
legung bes1immfer Um tände genugie, <:Iie rlach der allgemeinen Lebens
erfahrung odel den wissensch fllichen Erkenntnisserl eines bestimmten Be.
ruies dafü: sprechen, daß sie den Schaden, wie er sich bisher gezeigl hai
und vermutlich weiter zoigel1 '.vlf_d, hervonufen können und die auch zu.
nächst 0uf eine Vertetzung der vertraglichen Sorgfai! Pf,ilcht schließen  asse
Eine solche Erleichterung der Beweislast des Geschadlgten ist nUll aber In
der Rechtsp.rechung gerade fur W<:,rk- u,nd Dipl"'IstverträgG anerkannt lind dem
Leistungspfilch!igen dddurch die Verpf(lcl1lung auferlegi, wenn die Sachlage
zunächst für sein Ver chulden spricht, nicht nur die ,bloße M6glichkei! einer
anderen Ursache oder eines anderen Geschehensabl-aujs darzutun, sondern
den Gegenbeweis ztI fuhren, aaß die Schadenserscheinungen auf eine andere
Ursache zuruckzufuhren sind, die er nichl zu verlreten Ilat. Von diesen
Grundsätzen aus mußte gepreit! werden, ob nach den wissenschaftlichen Er.
kenntnis en de  Baufachc  die außeren Erscheinungen der Gebäudeschaden
i1 Verbindunq mit den Kenntnissen uber den B<.>ugrund und ,den Ergebnissen
der richterlichen Augenscheinseinnahme und der Probeqrabung zu der An.
nahme genügten, daß der Unterbau des Hauses unsachgemäß aU5geführt war
und der Beklagte hietfur verantwortlich war oder ob die von dem Beklagten
angeführten Tatsachen, namlrch die 'beiacn Erdbeben. ein Hochwasser, wie
cer KraftW3genverkehr In der betreffenden Straße die Feststellung rech!.
fertigen, daß diese von ihm nichl zu v<;'rtrG!enden Umstände ,die Ursache für
die Risse in dem Gebaude sind, nicht aber der fehlerhat:e Unterbau. Das
Oberlandesgericht mußte auf Grund seiner lauich1erlichcn Wurdigung dieser
Umstande eine Enlscheidul"lg .daru. er treffen, ob der Beweis in der einen
oder ';n der anderen Hinsich! gefuh r ; War durfte die;;e Ent cheidung nicht
dahingestelll lassen und ,die Umulangllchk'eit des Unterbaues nur un1erstellen. (111 27141. - 18.7.1941.) Nachdruck verboten. K. M

IfiI!iii:IJ11!!1il!ilJt\!leieh  ' i!i!

.  ,
Die. Grundslückssc.hähung. Von Reinhold Pr aus e r, Baumeisler und Bau

IfIspektor Berlm 1941 4. AUf,lage. 119 Seiten. Große DIN .A 5 (14,8X21 cm).
Carl Heym<J(lnS Verlag, Berlln W 8, Mauerslraße .44. Preis ur. 4.60 RM.

WH haben auf diese glijndliche und sehr verstandlich geschriebene ,Sespre
c lI.ng aile.r mil der Grurlds1ücksschälzung !Usammenhangerlden Fragen vor
einiger Zell au fuhrlich hmgew,esen. Der 3. Aufl"ge von 1940, die VÖllig neu
e rbelte . und o'er Entwicklung entsprech.erld erweitert worden War, folgt
Jel-!t bereits die  : Auflage. Diese slellt mit geringen Ausr.ahmen eineIl Ab
druck der 3 Auflage dar Einige neu e g e se; z I ich e Be s I I m m u n 
gen sind  ufgenommen und insbesoll'dere ist au(;h jelzl die Neufassung desNormblatles ,DIN 277 umbauler Raum von Hochbauten
berlicksichiigl worden Der Bauprakliker ist in seinem Schaffen il1sJJesondere
d nn, we.rm er gleichzeitig Sachvers!1indiger ist, oll Vor Fragen der Grund
stuck schatzdng ge>tellt, deren Bearbeitung das .in der Schrift Gebolene
außerordentlich erleichlern kann.

Ka! ulalion leicht gemacht! Die vorschriftsmaßlgen Preisermlltiungen in BaU
Il1dus!lle ur\d Bauhandwerk. Praktische Beispiele und Elläuterungen. Ber
Iln :1941 Große DIN A .4 (21 X29,7 cm). 55 Seiten. Verlag OHo DrewilzBer!m SW 61, Gitschiner Straße 1()6. Preis kart. ,1,75 RM '

!n dem Hell werden die vorschriftsmäßigen PreisermiUlungen der Bau
! f1 d U $: r IC. und des SaU h a n d wer k   unter Einbeziehen .praktischer
B ; pieje g;undlich erlauterl. Nach grundsalzlichen Darlegungen werden die
"'H'l f;!lnen Y,osl!"ng!uppcn ein.gehend besprochen und manch wertvolle -Hin
we,se fur d c II hjlge Abgrenzung gegeben In einem Schaubildisl<ler Gang
cer ,K?Iy.ulalion vom E.ingehen ,der Leistungsbeschrel-bung des ,Bauherren bis
zuo r,  :n(fagGn der Preise beschrieben. Ein Beispiel für den }Jochbau ist voll.
Sk10'9 durchgerechne! und auch Tiefbaulei$tungen haben dIe gleiche gründ
:;C:18  e lbe1tlJng ir. einem Be:spiele erfahren. Am Schluß sir;d die Kai"
y.y: .;;;j '0 n S I ich II in; endes ,Bauhandwerks veröffenilicht und auch
d'", ubr.,: d:;-n 1, jbaU VOf) Prelsi.lngeboten der WirtschaHsgruppe Bauindustrie

;;di; : ;:;"de e:i ;   I;"k11; I  :   a :: :  '  I    e"   1      I;j
sondern pHichtmaßig vorgeschr!eben. Die vorliegende Schrift wird zur ErfLiI
lung dieser Pflicht sehr forderllch beitragen können.
Melall_S(:huh:, Band 11: Schutz und Oberflachenbehandlung von lcich!melallen.

BeapbeHel von Dr. phi!. W W I ed e rho 11. Oberregierungsra! dn der
Chemisch-Technischen Reichs<:!nslalt, BerHn. Herausgegeben vom Ausschuß
für wir:schaftliche FerJigun-Q (AWF.). Berlil"l 1941. 164 Seiten mit 82  b il"
dun gen. G-röße OIN A 5 (14,8X21 cm). Verlag ,B. G. Teubner, Lelpzlg,
Schließfach 380. Preis geb. 6.80 RM.

Auch Im Ba'ugewerbs haben sich die leich!me!alle in den I j!ten; Jahren in
erheblichem Maße durchgesetzt. Wenn auch mch! zu.de[l elgentl!chen Auf
gaben de  Baugewerbe!reibenden die Fragen des Oberflächenschulzes dieser
Ba-\]stoffe gehören, 50 sind namentlich Speziaibaubctriebe, die leichtmeta!ie
für ihre Bauieistungcn in größerem Umfange ver-wen-den, an den Fragen der
Erhaltung durch Oberflachenschutz interessiert. Ihnen wird die Sc:hrift n:cht
nur eine Bereicherung des Wissens, sondern manche Anregung bielen.

(3 Buchbesprechungen: Dr. Re u t er.)

Veröffentlicht und beantwor!e! werden hier bau f ach I ich e Fragen allge
meinen Interesses. Wir erbitten fiJr die Beantwortung die Mitarbeit erfahrener
Berufskameraden; veröffentlicht werden nur sachlich abgefaßte Antworten
ohne Nennung bestimmter Erzeugnisse. - Namen von Erzeugnissen und
Herstellerfirmen nenn1 auf Anfrage gegen Rüc:kporto der Verlag.

Frage Mv. 40. (Z,uschläge bei Sfundenlohnarbeil-en.)
Eine Kunsfsfeinverlegungsfirma hat im Sfundenlohn Kunsfsfeinfuf)boden
ausgeführl und gesondert in Ansatz gebrachf die Reisezeit je Mann
und Tag mit 1 Stunde und die Reisekosten je Mann und Tag mit
1,-. RM, Die Reisekoste.n entsprechen dem tatsächlichen Fahrgeldauf
wand. Die Baustelle ist von dem Befriebssitz der Kumlsteinfirma 1 D ,km
entfernt. Kommt hier   6 der Tarifordnung in !Frage? J. K., ,E.

Antwort a.uf Frage Nf. 40. ,tz u s ch I ä g e bei S tun den! 0 h n 
ar b ,e i te n.) Für die Preisbi!dung für .Baule-istungen, die sich nach
Stundenlohn 'berechnen, gelten besondere Bestimmungen, über die wir
eingehend In den Heften Nr. 29 und 30/1941 unse er Zeifung berichtet
haben. Wir können hiet darauf -Bezug nehmen. Die 'Frage, welche
ZuschlägE! 9'enommen werden dürfen, und wie sie l'U verrechnen sind,
richtet sich also nech d-em Bauprelsbild1Jngsrechf. Die von dem Frage
steller gestellte isl jedoch eine a rb e i t s rech f I i ch e Frage. Nach
9 6 der Reichst,arifordnung isf zu unterscheiden, ob die Gefolgschafts
mitglieder ausdrücklich für eirts .Baustel!e ,au erhalb des B.e!riebssifzes
eingestelli sind oder nicht. ,Der Anspruch 'auf Wegegeld besteht nUr
dann, wenn das Gefolgsc:haflsmilglied me h r als 6 km von der
,ßaustel!e enlfernt wohnt und dann a.uch nur für den über diese Frei
zone hinausgehenden Anmarsch. Inwieweif die Voraussetzungen dod
er!ül!t sind, !ä t sich ohne Kenntnis der Verhältnisse des FaloJ.es natür
lich nicht s.agen. In den Preis dürfen jedoch die Wegegelder nur
dan n 'eingerechnet werden, ,wenn ihre Zahlung den ,arbeitsrechtlichen
,Bestimmungen entspricht. Ober die Höhe kann natürJich auch nur bei
Kenntnis der örtlichen Verhaltnisse näheres gesagt werden. Eine Ver
einbarung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist n i ch t er
forderJkh, um einen Anspruch des Auftragnehmers auf Vergütung zu
erzeugen. Sie werden gut tun, sich zunächsf darüber zu llnterrichten,
ob der Ihnen mit einer Stunde in ,Rechnung gesetzte Betrag den Auf
wendungen des Wegegeldes enlspricht. Einze1fragen wollen Sie bitte
dem oben angeführten Aufsatz entnehmen. Dr. R., B.

2. Anlwort auf Frage Nr. 37. I(H a f tun 9 f Li r H aar r j s sei m
Au I} e n p u t z.) Als Fachmann hätlen Sre m. oE. den .Bauherrn darauf
aufmerksam machen müssen, da  der alte Putz durch die sa!peter
,halligen Ziegelsteine zerstört worden ist, und da  bei einem neuen
Putz die F!ächen erst mit einer Sperrschicht versehen werden müssen,
damit eine 'Zerstörung des Putzes nicht wieder erfolgt. ,Ein dauerhafter
Putz ist in Ihrem Falle nicht möglich, wenn nicht bei Vorhandensein
Von Salpeter besondere Ma nahmen ergriffen werden. Ob Salpeter
vorhanden ist, lä t sich leicht durch einen Versuch fests feHen , und
zwar in der Weise, da  man ,Ferrosulfat auf die feuchten 'Wand teile
aufstreichi. Ist $alpe/er in den Steinen vorhanden, so zeigt sich dies
in der Verfärbung des Anstriches und durch Auskristallisieren von
Salpele... Zur Behebung des Schadens ist zunächst det alte P.ulz sOrg
fäHig von dem Mauerwerk zu entfernen und die IF!ächen sauber zu
reinigen.. Auf die gereinigten ,Flachen bringt man einen zweifachen
Anstrkh von Biiumen auf, wobei der zweite Anstrich vor dam Trocken
werden zu besan den ist, damit der nun folgende Pufz eine gute Ha£!fläche vorfindet. o. B., B.

3. Anfworf aui Frage Nr. 38. (B alk 0 n b r ü s tun g.) Es war von
vornherein ein Fehler, da  5ie dj'e K,uns!steinabdeckp!aHen in Kalk
mör/e! verJegf und wahrscheinlich auch die Fugen mit Kalkmorlel aus
gelugt haben. Mindestens zum Ausfugen hätten Sie einen wasser
dichten Zementmörtel verwenden müssen. Die Bildung det nassen
Streifen, selbst 'unter den eingeleg/en ,Blechs/reifen, rührt daher, da
das Reg'enwasser durch die porösen Kalkmörfelfugen hindurchdringlj
ist die F'euchtigkeif sehr gro , so dringt sie selbstverständlich auch
u n / e r die von Ihnen vorgesehenen Blechs/reifen, 'um dann sich an
.de.. Wand weiter herabzuziehen. - Die <einzige Möglichkeit, den
Schaden nachträglich zu beheben, besteht darin, da  Sie die ,Fugen
mit einem wasserdichten Z'emen/mörtel ausfugen. Zu diesem Zweck
sind die Fugen möglichst tief au zukra!zen,sauber zu reinigen und
gründlich anzunässen, bevor das Einbringen des Zernen/mörtels erfo1gt,
damit dem Mörtel nicht die zum Erhärten nölige Feuchtigb i/ vorzeitig
erlfzogen ,wird. Als Fugenmörlel benutzt man einen di'chfen Zemen/
mÖr!el,der mit einem wasserdicMen Zl..Isatz versehen ist. - Um die
Streifenbildung an der Wand unsichtbar zu machen, ist es am besten,
einen dünnen Sprilzpulz oder dgl, aufzubringen, nachdem die Flächevorher sauber gereinigt ist. E. S., B.
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Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezirksstelle Sc h I e sie n
Fernsprecher: S 49 87
Posfscheckkonfo: 18673 Breslau, den 10. Dezember 1941

Sandslrafse iO

An alle M'ilgliecJerJ
(1) Betreff: Neue Reidtstarifordnung für das Baugewerbe

Im Reichsarbeilsblalt NI.24 yom 5.12.1941 ist dIe neue Relchslarifordnung fur
das Baugewerbe, die deI Re i (; h sir e u h ä n der der Ar b e j t. für das Wirt"
sc:haftsgebiet B r a n den bur 9 als Sonc!ertreuhänder unteT dem 1.11.1941 erlassen
hat, und die mit ,dem 1..Män: 1942 in Kri'lft Iriti, ver6ffentlic:hl. Diese Ta r i f 0 r d.
nun 9 hai folgenden Wo r 11 a u I:

I Seit 35 Jahren der Schutz- u.
7 Dichtungsanstrich tür Beton,

Mauerwerk und Eisen.

Firma Pa u I Lee h I er, Inertolfabrik, Stuttgart.
Buro Breslau, Herdainstraßa 51. Fernruf 35039

Buro Oberschlesien, Beuthen O/S.. Kattowltzer Str. 34, Fernruf 8706.

Tarihegister Nr. 95/S5.
Der Relchsireuh.änder der Arbeit

fUr das Wlrlsc:haflsgebie! Brandenburg
<318 Sondsrheuhal1der. 88din. den 1. November 1941.

3. Die r ge!maßige Arbeitsze.t der Wachter und Pförtner darf ein,(;hiießlich der
Albei!sberclIschafl lag!ich bis z:u 12 Stunden verlängert werden

4 Beginn und Ende der wgolr.laßigen t<:iglichcr. Arbeltsze,j und der Rul1epausen
,nnd betrieblich zu regeln und durch Aushanq beki:!f1ntzugeben

5 Die Arbeit52e': beginnt an. der B1\uSlelle. bei Baustellen \/on gloßere! Ausdeh
nung an der vom Betriebsfuh,er oder dessen Beauftrag!en zu bestimmenden Sam.
'l1elstetle auf der Baustelle.

6. Be] Dreischlchtalbei! ist fur jede Schi chi io die Arbeit5Z911 eme
einer halben Stunde em;!ulegen Wenn das Gefolgsc:hdftsmitg!ied intolge
5enle.hterbei! und der Pause nlc:ht 8 Stunden arbci1eo kann, 50 gil: die
Arbeitszeit

7 Im übrigen finden die Vorsc:hriften der Arbeitszei\ordm.rng Anwendl..t01g. Ei,"!
Abdruck dieses Gesetzes ist Im Betrieb zur Einslc:h: aunulegen

Reichstarifordnußg für das Baugewerbe
Auf Grund der 99 32 Abs 2 und 33 Ab.. 1 des Gesetzes z.ur Ordnung  .el .nationa

.en A,beil vom 20. J1\nuar 193.4 erlasse ich nach Bef<ltung !m Sachvelstandlgenaus.
schuß fOlgende Tantordnung.

! 1. Geitungsbereid1
I R ä um) Ich er: Das De,'ts.:he Reich einschließlich der eJngeg!i derten

Gebiete.
tl Per s ö n ] i c n er: Alle Gefolgschaitsmitglieder, die eine der Invalidenver

sichelungspflicht unterliegende Beschi!fligung ausüben.
i1l Fa chI I c tl er: Alle Behiebe der nachstehend genanr1ten Baugewerbe:

a) Hoch-. Beton_ und Tiefbaugewerbe, dazu gehören auch dte Betriebe.  ie Wild
oach und Lawinenverbauungen, Güterwegebau sowie Me]iorajionsarbel!en aus.fuhren; .

als Mel,OraHonsarbeilen gelten u. a ;
Aptiorungs- Drainierungs- und Bodenkult0rarbciten aller Art, einsch!;eß!irh
Grabenrau ung, wie die Entwasserung von Grundstucken und wößeren urbar zu
machOflden Bodenflachen einsch1ieBlid' der Faschinierungsarbetten ,md des Ver
legen. von Drainagerohrleimngen, Herstellung vo 1 Vorflulaniagen, Schleusen
anlagen

b) Zimmergewerbe.
c) S!ukka1eur., Putzer-. Gipser und Rabitzergewerbe.
d} Straßenbeugewerbe einschließlich des Steinse\z- und PtJastcrgewerbes sow:e der

Asphalt- und Teerstraßenbaubetriebe.
e) Feuerungstechnisches Gewerbe:

Hierzu gehoren u a. die Betriebe, die
1. kesseleinmuuerungen. VOrwärmer (Economiser), f-ouerungcn s(:lwie industriOlle

Ofen jeder Art, Backöfen,
2. Rauch- und GaskarÜile, Ziege]- urtd KalkJlngoten, sofern solche mit feuerfestem

Maler]<:!) verkleidet wOrden.
3. Sehomsle,rtbau,
ausführen.

I) Saurebaugewerbe,
g) Bruimeflbau- und Bohrgewerbc,
h) D:ch!ungsgewerbe (gegen FeuchjJgkeltJ,
I) Ge:üstbaug€werbe.

k) BauolJf ugsbetriebe,
I} Bau;rocl:.nungsgewerbe.m) Sta!;:ergewerbe, E. Zuschläge

n) R i:re ; : :ef lIen soweit sie i:uer T.aligk'?it flach überwiegend zu d.en aufge- schl1 qe Fz  z  i::  bClt, Nachtarbei!, SO£1n- und F0Iertags rbe1! sind lofgende Zu
fuhrten Baugewerben gf)h6ren. grundsätzlICh al1; Ganzes unter diese Tarlto.rdnun9_ 
Werden in den Be!rieben In besonderen Abtei1:Jngcn undere Arbeiten ausgefuhrt, so a} für Mehrarbeif
werden diBse Abt'ellUngen dann !lIcht von dieser Taribrdnung erfaßt, wenn eine Der Anspruch auf Mehrarbeit5Zusc ,]äge ert!!ä1!t sowe;t die MGh,
andere Tarilordnung sie in ihren GeItunQsbereich einbezieht. arbeit cluch nach den Vorschriften des s 5 der Arbe:tn.eiiordnung über

Nicht llnter die Tarlfordnui1g lallen Elsen- und Stah]konslruktlonsabteilungen und Vor. und Abschtußarbeiten zUläsSIg ware oder lediglich 1f1lolgo von NolNaßbaggerubteJlungen von Saubelrieben. .' fälien. Nalu,crcignissen, Ung!itcksfä]]en oder anderen unverme:dli<;hen
Unter die Tar1fordnung fallen auch Belriebsabieilungen baugewerb!lcher Art. ,n Störungen erforderlich ist;fachfremden Be\rieben, sofern in diesen ni<;:ht nUr ReparaturarbeHen ausgeiuhrt b) für Nachtarbeit 10 v. H.

werden. g 2. ..A.rbcitszei  . I c)   iIAl   ah eSod r   t' / le  an e;. t  ' 'F' i [i g );'" .................... sc v. 1'1.
1 Die  egclmaßige !,r: n ; I tmaa ;;c lfei I   s%e  r Ruhepausen darf täglich ci) i  : .b   imM f  a r t  . d":n    e ,Sldr  g  n sr n n e G   r! t  e ;

8 St8 ed  g I  ß  er: hr : 'i lnen WochentiJgen (1.. B. am Sonnabend) ausfallende ei:1mali g e. Sondcrle.ienage zu. staatlichen. Feiertags;, erklär! werden 1:J(I v H.
Arbeitszeit kann durch Verlängerung der Arbeilszelt an anderen W rktagen innerhalb ,1.... Auf die u.nier  ltkH 13_b bis d geregel.en.Zuschla,ge ho!Oen
von 2. W{)chen ausgeglkhe  werden. Ein weiterer Ausgleich ist im Rahmen des   4 Pfortner sowie die Ku,scher fur das Fultern und Pi!egen ocr Plerdeder Arbül\szci\ordnu.ng zulassrg. 15. Ist die Nachlarbelt gleichzeitig Mehrarbeil, so sind bei:Jc Zuschiage zu be.

2. Die rege]m':::H)lge Arbeitszeit der Heizer, Masc:hiJ'llslen, Kraflfahrer, Bolfahrer zahten; im übrigen ist beim Zusammentreffen mehrerer Zeitzuschiage nur der iHkhstc,
und Kutscher darf einschlleß]ich der Vor. und Absch!ußarbeiten und der Arbsils- bei gleicher Höhe emer zu <:ah!en,
ber it c  btel\   il h d  \  it1i hSr Urn      U: :1 rtd frfeednOCh einschf\eßlich der Ruhe- 16. Die Zuschläge sind stets aus dem tariflichen Slundonlohn zu aerechne:'!.
pausen 12 Stunden. der reine Dienst am Steuer 8 Stunden tag]1:;h nicht uberschreiten.
Auße.rdem gelten die VOlschlittcn des Abschn. IIt der Auslührungsverordnung zur
Arbeltszeitordnu g vom 12. Dezember 1938 über Ruhezeiten und Führung von Fahrten.
buchern.

B. Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonn. und Feiert<lgs-arbeit
8. Mehrarbeit ISt c!ie tJber die regelmäßIge Arbeitszei! der Ziftern 1 01S :; hinaus

geieis!ete Albeit
Der Bel iebsfuhrer kann die regelmäßige Arb ihzelt der erwachsenen Getolg.

schaftsmitglieder \ag]kh bis zu 1[J Stunden und w6chenllic:h bis zu 6D Stunde'1 ver.
fängern. wenn e!; die betrieblIchen Verhäit"'"e df'n'leI1d erfordcHrI Wo,tore Mehr
arbeit isl nur im Rahmen der ArbeitszeitoldnLlng zulässig; sie bedarf in der Rege!
der Genehmigung des Gewerbedulslchtsam;s. Besieht ein Vertrauel'srat. SQ Ist über
die Mehralbeit vorher in d:esem zu beraten.

9. Als NachlarbeiJ gilt Jm Sinne- der Zuschlagsbestimmungen [Abscnn. E} die i;1
der Zelt von 2Z Uhr bis 6 Uhr geIerstale Arbclt.

10. Sonn- und Felertagsa,beit ,st die an Sonn und Feicrtagen in de: Zeft VOll
D Uhr bis 24 Uhr geleis!ete Arbeit. Sie darf nur im Rahmen der Geweroeordnung
und der zugehorigen Durchfuhrungsvorschrihen geleistet werden.

Kutscher dürfen an Sonn- und Feiertagen bfs zu 2 Stu dert mit dem FiJl\er'l und
der Pflege der Pferde beschäftigt werden. Mindestens ar: jedem drinen So"\n\ag
sind 'sie von der Arbeil freizustellen.

D. Kriegsausoi'!hmen

25 v. 1-<.

3. Arbeitsversäumnis und Arbeilsausfall
1. Das GefolgschaHsmitgJied hat bei Arb('i suntälligkeit )nfolqe Erkranl.:ung An

spruch auf Weiter ah!ung des Stundenlohnes fur $ S.tunden, vorausgeset:>:t, daß es
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Gruppe IV: Helfer ,
Hierzu gehoren f.olgende Berufe' Hochbauhelfer, Fuger im Hochbau, Rüster in
Rustkolonnen, Moneibereiter, FeuerungsbauheUer, Schornsteinbauheifer. S<iure_
bi]uhelfel. EiJHChaler. Eisenbiegcr und -flechte'. BelonbauheHfer, Baumaschinist,
Hilfsbaum(JschimsL Heizer, Baggerschmierer, Schlosserheifer, Verputzer, R1Ibi!zer
angelernter Brunnenbauer, B!ll,nnenbauhe-Ifer, Kc.nalbauhelrer, Ram'llarbeiler;
Rammhelfer. T,efbauh€ller, Dralnle-rer. Gleisbauarbeiler. Pflasjererrammer, Stein
set erhelfer, Steinhauer (Steinschläger) im Slraßenb 9 1.!. Schalungssetzer im Beton_
straße.nbau, Fugenmacher im Betonstraßenbau, Asphall- und TecrkochE!r im Teer.
Urtd BI!umenstraßenb<lU und Klebe<lbdichfungsfach (Kesselmann). Mischer im Teere
und 81!umenstraßenbau. Planierer (Harker) im Teer und Bitumens1raßenba".
Spritzer im Teer und Bilu;ncnstraßenbau, Asphal!fuger im Teer. und Bitumen_
sllaßenbau; Gußasphallkocher Im Asphalts!raßenbau, Betonabzieher (Streicher)
im hsphaitstraßenbau, Gußasphaltleger [Spachtler} im Asphattstraßenbau, Reiber
i'T1 Asphaltstraßenbau, Kleberhelfer im Klebeabdkhtunqsfach. Asphdltabdich.
tungshelfer Aspha1tabdkhtungskocher. Vormann bei der chemischen Boden_
verfestigung, Bor.ra.bei:er bei der chemischen BodcnverfE)stigung, Hiifsgas
schweißer. HllfsJichibogenschweißer, MinlO'urhelfer. Vormann 1m Leilergerüs:bau,
Lei!ergertJstbauer.

G r u p p e 1J: Hilharbeiter.
2, Die Relchs!reuhander der Arbeit setzen ferner, soweif es erforderlich ist für

Gelolgschaftsmitglieder s.olcher Berufe Lohne fes!, dia- keme Bau!ätigkeit, im Sinne
des tachlichen GeltungsberlO'ichs diesel T<lrifordnung ausüben. wie MaJer, Dach
decket. SteinhoJzleger, Steinholzhetfer, Rohrinstaila!eure, Bau- lllld Gerätetischler
usw; ferner auch tur Gefolgschaftsmitglieder, die keine eigenlliche Bi;1u!ätigkeit
3usuben, wie Kr<Jf!fdhrer, Wächter, Köche. Reinemachefrauen usw

;. Durch die Einteilung der Arbeiter in GrUppen wird eine Bestimmung über di.elohnhohe nicht getroffen Insbesondere kann auch ein veöschicden hoher Lohn fur
HilfSarbeiter festgesotzt werden jlO' nachdem in welchem Zweig des Baugewerbes
sie t<ltig sind.

4. Anspruch auf den für Gefolgschaflsmitglieder eines Berufs festgesetzten Tarif
John haben nUr die Gefolgschaflsmilglieder, dia die Voraussetzungün erfüllen. die
In den im Anhang abgedryckten BegriHsbestiinmungen und Berufsbildern für die

Stundenlohnes B8rufe der Deutschen BauwIrtschaft inVerbindunq mit den ebenfalls im Anhanq ab
hochs!ens le.     u ;!)e ü  fi i fnsft         gg   f;scs  rt's i  rle  r   u  e  e:ru  e 2 nd  t   :. . . Bauwirlschaft als einem Beruf lugehorig anerkannt sind Don Anspruch habon sie

a) Aufsuchen des  r tes.. sojern dUr.ch de1 Arzt bescheinigt wird. daß der Besuch I we' . terhin grundsatzlich nur dann, wenn sie eine dem Beluf en!sprechende Tiitigkeit
wahrend der ÄroeltHel! edorderllch Ist, au üben. bei nur vorubergehender Beschaf!igunq mit geringer en!lohnten. Arbeitenb) Gafur keine Entschädl- bleibt der Anspruch ledoch bes!ehen.

flicht als Beschuldigter 5  Soweit der Anspruch aui einen TaritlQhn gemaß Ziflor 4 in Verbindung mit don
C) Wahnung wechsel des mit elqer.em Hausstand.   w'   e t T:;   enei    :  i f  iJ    nf tq d!;t, B; Ustt h e rO   Che  teBnau i  c  {

Monats an. de.r auf die Ablogung der Prüfung folgt; so;we.lt er von der Beibrinqung
eines FCrtlgkeltsnachweises oder einer Bescheinigu'19 abhanqig 1St. vom ersten TagE
des dUt die Ausslellung des FertiqkeHsnachweises oder dcrBcscheinigung fol.gender.
Monals

ti. Oic Tariflohne gelten als lohne {ur eine nor'nale Arbeitsleistung
Gefolgschaft,.smitgliedel, d:e stam:!ig leistungen erbringen, die den an einen

Arbeiter normaler leis.tung5fähiqkei! z\Y"stellenden Anforderunqen nicht entsprechen,können ur,jer den !arlflichen Sätzen en!lohnt werden Der lohnsiJiz fur si  richte!
>ich !ldch dem Grilu dei MinderleJstung.

DIO M,nderentlohnung Dedarf In jedem Fan der Zustimmunq des Reichstreu
l'1ander  der ArbeIt. If! Betrieben. in denen ein Verlrauensral besieht ist sie ZUVOr,
soweit mbglkh, Im Verlrauensrat zu beraten

7. Fur Arbeiter vor vollendetem 20. leben jahr gelten folgende Abstufungen:
a) Arbeiter mll abge chlossener lehr- oder Anlernzei  erhalten:

im 1. Jahl nach abgeschlossener Lehr. oder Anlernzeit, soweit sie das20. lebensjahr noch ni chi vollendet haben 80 v. H.
Im 2 Jahr nach abgeschlossener Lehr- oder Anlernzeit. soweit sie das

20. Lebonsj<lhr noch nichl vollendet haben .......
danach oder nach Vollendun(:j des 20. Lebensjahrs.
des Tanflohnes des ent Prechenden Facharbeilers

b) Arbel:e, ohne oder ohne abgeschlossene lehr oder Anlernzeit erhalten:
pis zum vollendelen 15. Lebensjahr ......._............. 40v. H.bis zum vollendelen 16 Lebensjahr ... ............. SOv.H.bis zum voliendelen 17. lebensjahr ...... ....,...._.. 60v.4.bis zum voilendelen 18 L@bensjahr 70 v. H.bis zum vollendeten 19. lebellsi<lhr 80 v. H.
bis zum vollendeten 20 lebensjahr. . .,. ..,. "............ 90v.H.

des 1   ftOVh I  n   g e ; r  h     sj n   rb .i.t r . ';d  . .H if. r  100 v. H.
c) Bel Tätigkeit aur auswärtigen Baustelien erhöh!  ich der Salz für Gefolgschafts

mitglieder bis zum vollendeten 18 Lebensiahr auf 80 v. K., IUr ältere bis zum
vollendeten 20 lebensjahr auf 100 v. H. des Vollarbeitertarifiohnes. wenn der Ge
fo!gsmann al  Folge der A<:I.swartsbescMHigung nicht mehr im Haushalt seiner
Eilern oder sonstiger Angehoriger leben kann
8. Es gift der Lohn der Baustelle, abgesehen von der Sonderregelung für Stamm.arbeiter und Betriebsentsandte.
9. Der lohn darf höchstens bis ZUr Hallte in Sachleistungen gegeben werden.

FÜr die Bewerlung der Saehbezuge sind die amtlichen Festse1.tungei1 der Ver icherungsämter maßgebend. .
111. Akkotd- und Pramienarbeit:

a) Akkord. und Pramienarbeit isl erwunscht.
b) Bleibt ein Gefolgschaftsmitglied innerhalb eine; lohnwoche unter dem tariftichon

Zeiilohn, so ist Ihm dieser zu z<lhlen, sofern nicht eine Minderleistung im Si'lne
der Ziffer 6 dieses Paragraphen vorliegt; in tetzterem Falte ist der auf Grund der
Bestimmungen der Zifter 6 festgesetzte Lohn zu zahlen.

c) VOr Beginn der Arbeit sind dlO'n Beteiligten die Akkord- und Prämienbedingun.
gen. insbesondere die Sä!2e, schriftlich auszuhändigen Die Akkördvercinba.rung
isl von säm!lkhen Beteliigten zu unterschreiben. Vierzehntägiges Arbeiten zu. den
Bedingungen ohne Widerspruch gill als Anerkennung.

d) Gefolgschaftsmitglieder, die in der Regel. im Akkord arbeiten oder für Akkord.
arbeit elngestetit sind, haben keinen An p uch auf Weiterzahlung des Akkord.
verdie  tes, wenn sie im Zeitlohn besc .a/tlgl werden, auch dann nicht, wenn
dies wahrend der Dauer des AkkordverhaJlnisses g!;)schieht.


,

mindestens 6 Tage im Be!rieb t,Hig gewesen .ist und die Kr;;mkheit langer als
3 Kalenderlace dauert Bei erneuter Arbeitsvers<iumnis m;olge der gteichen Erkran
kung im selben Kalenderjahr im gleichen Betrieb beslOht der Anspruch nichl.

Das Gej"oigsch<lJ!smitglied hat die Erkre.nkung binnen 24 Stunden dem Behieb zu
melden.

Der Anspruch besteht nJr dann, wenn. die Er;crankung d :c:h e1" Zeugnis des
IJelnebs. oder Ver!rcluens<Jrztes oaer eine BeS!dligung der llJsjandi;]en Krankenka . e
odel in anderer Weise von dem Gefofg ch.aftS:mitglied nachgewiesen wird. Liegt em
Zeugnis des Betriebs- odcr Ve.rtrauen artte;; nicht vor. so :s! der Betriebs/uhrer be.
r chligl. ,.die Beibrmg.Jnoeines solch n Zeugnis e' zu fOrdern; d.e Koste'"! des Zeug
nisSes tragt dann der Betrieb

2. Dds GefolgschaHsmi!gl1ed hat bei Arbeitsunfählgkel! infolge Betrieb'<unf<llls
ohne Ruck 'cht auj die Dauer der Tatiqkeit im Betrieb und die Dauer der Krankheit
Anspruch auf WCltelzahlung de  Stundeflloh'1es fur 8 Stunden

BCI schwerem Betrlebsunfdll erhoht sich der Anspluch auf Welterzahlung des
-Stundenlohnes fur 18 S!Jnden. AIS schweier Betriebsunfall gil! ein Be!riebsunfall, dei
eine Arbeitsuntahig\:ei\ von mehr al$ 3 Wochen HJr Folge hat.

Ab3 2 und 3 der ZWei 1 gellen entsprechend.
hat Ansp,uch aut einen freien Tag unter Zahlung

1('ndern und Geschwistern, sO,weit sie mit

b) genannter. Angehörigen, auch soweit sie
sowie der Schwiegereltern.'"

c) bei dele;genen
1 cl) bei Entbinounq der Ehefrau, wenn der Gefoli=Jsmann sich am Ort der Entbindung

befindet odor d"?sen aus A11aß der E11bindung aufsucht, vorausgesetzt, daß er
hierzu ohne lang9:e Freizeil al5 fijr einen Arbeitsteg in der Lage ist

e) bei schwerel Erkrankunq der zur Hausqemeinschaft gehörenden FamilienmitgJie.
der, sofern der ATZt bescheinigt, daß die Anwesenheit des Gefoigschaftsmit.
gliedes zur yc>'!auJigen Pfiege erforderl'ch ist.

G r u pp e I: Hilfspolfere und Hilisschachlmcistcl
Hierzu gehoren folgende 8erulc!" Maurer-Hll!spolier. Feuerungs- und Ofenbau
Hilfspollel. Koksofen. und Gaswerksofenbau-Hilfspolier, SchornsteinbaJ.Hilfs
polier, Sau ebau.Hiilspolier, llmmer-Hillspoiier, fleton-Hllfspolier l Hilfsbau
maschinenmeister, Baustukkateur (Gipse!).HIIf polier, Hilfsbohrmelsler, Hilfs
schachJmeisler (HiJf:ipolier Im stadt ischen riefbau). Hilf5chach!meis1er (Hitfspolier
im Erd. und Wasserbau). RammhlltS'1lQlster Gleisbau-Hillspoliel. Pflasterer-Hllf 
pol ler, BetoTl 1raßen-Hi)fspotier! Schwarzs!r{lßen.Hilfspo lier. Abdichtun.gs-Hilfs.
polier, Hi'fsPoller bei der chemischen Bodenverlcstlgung, E:nrichter, Drjllel ftihrer.

GI u P pell: fachvorarbeiler (Poslengesellen)
Hierzu gehören foJqende Berufe; Mauror.Votarbei!el (Postenqeselle), Fe.uerungs"
und Ofenbau.Vorarbeiler, Koksofen. und Gaswerksofenbau-Vorarbei!el. Schorn
stel nbau. Va rarbe'ter, Säur8bau-Vorarbeiter, Zimmerer. VOral beiter (Postcogcselle),
8eton. Vorarbeitf'r. Baumaschinen-Vorarbeiter. 8austukkateur (Gipser) .Vora rbeiter,
Brunnenbau.vorarbeiter, Vorarbeiter im städtischen Tiefbau, Tiefbau-Vorarbeiter
(im Erd. und Wasserbau), Ramm-Vorarbeiter G!cisworker,Vorarbeiter, Pflaslerer
Vorarbeiter Belonstraßen Vorarbeiter T8e'r. und 8Itumenwerker-Vorarbeiler,
Asph.''Iltierer. Va rarb,eiter, Klebeabdlchlungs.Vorarbei ter. Äsphaltabdichtungs-Vorarbeiter, VOrschweißer.

G r u p p e II1 a: Berule mit :tusätzlkher Sondcrallsbildung (Spezi<Macharbeiler)
Hierzu gehbren jOigende Berule. Feuerunqs. und Ofenmauler, Koksofen- und Gas
werks,?f nmaufCI Schornsleinmaurer, Säufebaurüster. BaqgerfÜhrer, Bagqer
aschlnl ti Bau as hinenführer. Werkstattstukkateur, Großbrunnenbauer, Gera!e
fuhrer. Hllfsgerate!uhlel , Kanal.ISiel.)MauI8r, Rammfuhrer. Spezialbohrarbeiier
be, der chemischen Bod 'wedestigung, Rohrschweißer. Kesselschwcißcr, Schie
nenschweißer. Verbaumineur.

G r u p p e 11I b: aerufe mit drejjährlger Ausbildungs1:eit (lehrberufe)

:   bZ s c           o    h1 :MBce I  :s:er aB ;  t u      t  ;e '( G  ;st    a   k rg  1  \f:,s ef'a nBabauer Schmied Pflaslerel (Sfe,flSelzer). Schmelz schweißer.
G r u p p e 1I1 c, Berufe mit ein. bis zweijähriger Ausbildungszc!t (Anlernberufe)

Hierzu geharen foigende Berufe' Säurebauwerker, Gl8iswerkor. Betonstraßen.
werker, Teer. und Bitumenwerker. Asphaltierer. Klebeabdichler. AsphaltabdichterGasschweißcr, Llchtoogenschweißer, Mineur. '

90 v. H.
100 V. H,

*) Siehe Relchsarl'eitsblatt S IV 1621.
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U. Loh TI z a h! u n g:
Das Entgelt für geleistete Arbeit Ist wöchentlich während da. Arbeilszei! od,,:r
In unmittelbarem Anschluß dOllar) zu zahlen Verzeiger! sich die Auszi'Jh!ung Hu
da. Gefolgschaftsmitglied durch VE;!rschuldcn des Betriebsfuhrers oder .efnes
Beauftragten über eine helbe Stunde nach Arbeitss<;hluß, so ist jede anqefangene
Stunde voll zu bezahlen Erkrankten Gefolgschaf1smilgliedern ist das Entgelt auf
Verlangen unverzüglich zu übersenden.

Bei Arbeit im Akkord ist wöchentlich eine angemessene AbsChl':l9szah!ung zu
rei.ten, deren Höhe mindestens dem Zeitlohn entsprich:, Die endgu!t!ge Abrech.
nung hat spi'i1e.tens innerhalb einer Woche nach Fertigstellung der Arbeit zu
erfolgen

An Slelle der wöchentlichen lohnabrechnung kann auch die 14 tägige oder
monatliche auf Grurtd einer Beratung im. Vertrauensrat festgesetzt werden. Jn
diesen Fallen ist wöchentlich eine AbschIagS;oahlung von rund 80 v. H. des bisdahin verdienten Bruttolohnes Zu :eisten. _ 

':;) OCr BeJriebsfül1rel ist verpflichfet, dem Gefolgschaf!smitglied bei der l hnzah.
lung eine gen aue schriftliche Abrechnung über lohn, Zulagen und Abzuge I.U
geben.

_) Das GefoJgschaft.smi'glied hat Anspruch aut Auszahlun  des lohnes für die
Arbeit, die es bis zum Ende des fi.miten vor dem lohnzahlungstage liegenden
Tages geleistei hat.
12. Die Abgeltung von Zeftzuschlägen, Erschwerniszuschlägen, Wegegeld  Un!el

,.mflsgeld oder Tronnungsgeld d.Jrch erhöhten lohn oder erhöhte Akkord citze ist
nwIassig.

13. !n der, Tariflöhnen..ist im alJgeme!!len die Vergutung fur die Abnutzu'1g und
;i1Ierhaltung der von den Gefolgschaftsmitg1iedern in orlsiJblicher Weise gestelltc:J
'/erkzeuqe enthalten. Ein besonderes Werkzeuggeld kommt nur in Betracht bef ein.

_einen Berufen, fur die dies in der Bezlrks1arffordnung fes1geleg1 wird

S. Erschwerniszuschläge
1. Das Gefolgschal!smftglied hat für die Zeit, in der es m1t einer der folgenden

,rbenen beschäftigt wird, Anspruch auf den nachsl€hend jeweils aufgelühr:""n
::schwernlsZUKhlag:) Wassorarbeit: je Stunde

Arberten, bei denen der A,beiter im Wasser oder Im Schlamm oder
In flüssiger (nich! sta;npfiähiger) 8etonmasse steht oder sensl (n erheblichem Maße mit Wasser oder Schlamm in Berührung kommt . 15 RptBei Steliung wasserdichter Stiefel 5 Rpt

Soweit es si h um flüssige Betonmassa handelt en!fäll! bei Stellungwasserdich!er Stiefel und g8ringe!er Tiete als 25 cm der Zuschlag gam
Boi von.ibergehelldor Wasser. oder Schlammbildung infolge Nieder

schlags Dder Tauwetter bestehl kein Anspruch auf den Zuschlag.
,) Hohe Arbeiien:
, Herstellung und Beseltl;!ung von Außen. und Hallertri]stungen, Arbei.

ten auf einfachen leitergerusten od"r auf Rüstungen, deren Bohienbelag
wen:ger als 90 cm breit Ist, solange das Gefoigschaftsmitgliod dabei inmehr als 20 m Hohe Ober dem Arbeilsboden arbsitet . 25 Rpl

Innerhalb der Feuerungstechnik gelten als hohe Arbeiten nur:
Kunstgerus1arbeiten ....... .......
Abbrucharbeiten am SchorMte/n

.) Schmu!.zarbeit:
Arbeiten in gebrauchten Abortanlaf.]en. ............................... 25 RpJ
Arbeiten, die im Verhältnis zu den für dC:1 Goworbezweig oder dJS

Fach des Arbeiters typischen Arbeiten außergewöhnJich schmutrig sind 10 Rpt
Arbei!en innerhaib der Feuerungstechnik, be' c!0rien der Arbeiter In

erheblichem Maße mit Rauch Ruß oder Asche in Berührung komm! . 10 Rpt
j) Heiße Arbeiten:

Arbeiten in Raumen in denen eine Temperatu. von mehr als .:10 Grad
Celsius herrsch!, sowie' Arbeiten an kurze Zei' Zllvor außer Betrieb ge
setzten Feuerungen, wobei die Stei;1€ nicht mit bloßer Hond ar>qetaßtworden können ................. 10 Rpt

Arbeiten art einzeln .zu reparierenden öfen von in Betrieb befind
lichen Batterien, sofe .n die Temperatur an dei ArbeltssHHto meh.r als.:10 Grad Celsius betrag1, sowie Arbeiten an in Betrieb betindlichen
Regeneratoren und Gaskanäler. und das Artschließen von ölen ........ 15 Rpf

e) Schutzanstrich und b;tumlnöse Arbeiten.
Arbeiten, bei denen. das Gefolgschaftsmitglied mll Kurbo!i':leum,

XyllamOI1, Teer, Bl1umen. KLebeanstr1ch oder frisch impragnlerten Holzernsoweit diese noch abfarben, in Berührung kommt. 10 Rpf
f) Säurearbeiten.

Arbeiten, bei denen das Gefolgschaflsmitglied if! erhE¥.blkhem Um
fang mi1 Säuren. ätzenden Stoffen oder Sä<.lredampfen 1!1 Seruhrung kommt 10 RptAbsäuern von Gebäuden .. .5 Rpf

Kosselkochen im Saure bau .............................. . 10 Rp1
Arbeiten mit Asplit

wenn sie im offenen Behä;ter vorgenommen werden .......... 10 Rp1
wenn sie im geschlossenen BCha!!cr vorgel1ommen werden ... 15 Rpt

g) Ze:nentarbeit:
Arb",iten mit Zement mit außergewöhnlichel Slauben!wicklung ...

h) ErsChu1lerungsarbeit:
Arbeiten, bei denen Werkzeuge vorwel1de! werden, die eine erheb.liehe Erschütterung des Korpers verun;achen . 10 Rpf

I) Schachtarboit:
Untertangungsarbeiten untar den zu unterfangenden Bauleilen .... 15 Rpf
Arbeiten in Schachten, die einen Querschni!' von werliger als 4 qmhaben und mehr als 4 m tief sind . 15 Rpt
Arbeiten in im Bau oder Reparatur befmdlichen Tunneln und Slollen

ur.d Airb(! t6Snchi sB: ; e  g;I{ nt r. .T.ag j:     ;t. .s.i . 'ni i;t' knap -s' hait : 15 Rptpfllchtig sind ........................... 15 Rpf
k) StachCldrahtarbeit:

Arbeiten mit Slacheldraht
I} DruJ:kJuttarbeit:

:   'Ö  g;      :; ;    :...
bis 1;5 kg/qcm Uberdruck ......
b)s 2,0 kgiqcm Uberdruck ....
bis 2,5,kglqcm Uberdruck
brs 3,0 kg/qcm Uberdruck

m) Taucherarbeiten:.  i :\    l    n       19   ... ... i'=  Mbel einer Tauchtiele. bis 15 m . s:- RM
; :; :; i:   :I:::  i   g   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: R;)

Bei größeren Tauch1iefen und bei Tauchen unter erschwerton Umstän.den I(Schlick, Moor, starke Strömurtg und nb!igenfa!ls im Winter) sind entsPrechonde
Zuschlage betrieblich fe$tzusetzen.

Als TauchzeitgHl die Zei!, während der der Taucherheim geschlossen ist. 1

OBZ. 1941 Heft 50-52, Seite 1!1 18. Dezember

2. Die Gefolgschaftsmitgliode. des Drainbaues haben i3uf dert urt!er Ziffer 1.6
vorgesehenen Zus.;hJ..g keinen Anspru.;h, wenn !Ur sie in der Be:.:irbL:lrifordnuna einbesonderer Tariflohn vorgesehen ist Da  gleic:he gilt . 

fur dfc Gefolgschaftsmitglieder des teilergertlstbaues h;nsichtllch des unter Zit
fer 1 b vorgesehenen Zuschlags,

fUr . G tol!FChaftsm1tg!ied 1 des Klebeabdichtungs_ und Asph_ ltabdichtui'\gsfachshillslCht!Jch der unter Zlffel 1 d bis e vargesehenen Zuschlage,
fu. Gefolgschaflsmitglieder des Gleisbauso. Teer- urtd Bit menstraßenbaus und

Aspha!!straßsnbaus .hinsichli!ch des unler Zi er 1 e vorgesehenen Zuschlags,
tur GefolgscMaflsmitgJleder des Saurebaus hinsichtlich der unter Ziff.ar 1 c bis f

vorgesehenen Zuschlage, ..bgesehen von dem Zusc laq Wr Kesselk:achen im
Saurcbau und fUr Arbeiten mit Asplit

tur 0efolgschi:i!tsmitglieder des Tunnel- und Stollenbaus (Mmeure usw.) hinslcht
l11:h des un1er Ziffer 1 h vorgesehenen Zuschlags, wwle hinsichtlich des Tunnelund Stoi!enzuschlags, "

fiJ1 Pliasterrammer hinsichtlich des (m!er Zifter 1 h vorgesehenen Zuschlags.
Darüber hinaus können in den Bezirkst1Hiford11ungen lohne. in die bes1!mm!e Er.
schwerlliszu$chlage bereits eingerechnet sind, auch in weiteren Fällen vorgesehen
werden. Hierzu bedarf es jedoch einer ausdrücklichen Bestimmung in der Bezirks.
larifordnung, weJche Erschwernis!uschläge in der\.lohn eingerec.hnet 5eifl sollen.

3. Zur BcrLIcksichtigung besonderer örHicher Verhe;l!rtls>e können die Reichs!reu
hander der Arbeit bezirkllch ergämende Ers.;hwerniszuschlagsbestimmungen treffen.

6. Wegegeld
1. Gefolgschafismitglieder, die täß.!ich an ihren Wohrlor! zuruc1(kehr2n, habert

folgenden Wegegeldanspruch [e Arbeitstag.
=3) wenn die Entfernung der Baustolle vom Wohnort mehr als 10 km Ü,50 RM,
b) wenn die Entternung der Baustelle vom Wohnort mehr als 20 km 1,- RM.

Reichen diese Sätze zur
besteh! an SteUe der Sätze

2. DIE) gleichen AnSprÜc.he
\:un1l untergebracht sind, wenn
aiS 1(J km bzw. 20 km betragt
Unterkunft nicht vorhanden ist

wenn die Müglichkeit der

Ist es In einem Ort von jeher übliCh, daß d;e In Ihm am ssigS'n Bauarbeiter in
großerem Umfang ohne Veranlassung des BetrIebes cdcr einer Behörde regelmaßig
a.ußerhalb I res Wohnortes arbeiten, so sind Gefolgschaftsmijq1!eder, die l:,\,ar erst
malig auswarts arbeiten, aber aus demselben Ort stammen und urtter etwa gleichen
lebensumsländen die auswärtIge T<itigk:eit aufnehmen, eoenSQ zu behandein Wie
die regelmäßig auswarh Arbeitende:1.

s. Als Entfemung der Baustelle vom Wohnort buv
mogliche :zumutbare Weg von d r Mitte d!:'> Orte  (im
Saustelle. Bel Baustellen von gr6ßerer Ausdeh ung ist
dbschnitt anwsehen, den der Betriebsfuhrer bestimm!

Liegt die Baus!eUe Innerhalb des Wohnorts b:zw. Untorkuntlsorts, so besteht kein
.c.,nspruch auf Wegegeld, d h, auch dann nic.ht, wenn die Entfernung zwischen Woh,
nung und Arbeitsstelle mehl ais 10 k;l1 betragt

6. Der Wegegeldetnspruch besteht auch tUI dic Tage, al1 denen dJe  rbeit nicht
aufgenommen werden kann, wenn das Getolgschaf!smitglied ZUr Ärbo:tsaufnahme
auf der Baustelle erschienert ist

7. Der Wegegeldanspfuch entfällt fur die Tage, an derten das Getolgschaffsmit
glied ganz oder teilweise die Arbeit schUldhalt versauml.

S. Die Reichstreuhander der Arbeit kannen !!JI BeliJcksic t1gurtg besondercr 6r1
licher Verhä1!nisse von den Bestimmungen dieses Parag aphen abwe:chende 6estim,
'l1ungen trellen.

10 Rpl

7. Unlerkunft
1. Gefolgsc:haftsmitglieder, die ".'.on il1lem W8hnort so \\:eil

duß sie nicht tciglich nach Hause zuruckkehren können ooer nicht
ihnen die tägliche Rückkehr nicht :r:ugemu!o! WCrdert kann, habenUnterkunft an der Bauslelle.

2. Ist die kostenl8se ;)n!erbr!ngunq nicht möglich, so bestehl slat, dessen An.
:;pruch auf em Un.lerkunttsgeld von 0.51J RM j  Kalendertag. Das Un!erkunf sgold ist
>olal1g", zu zahlen, wie das Gefoigschaf!smllg.ied o.us Anlaß des A,beltsverhal!.
nisses gezwungen is!, Kosten tür Unterkunft an der Baustelle zu  ezahlcn, als,? auch
während der Heimfahrten und wahrend des Urlaubs. sofern die Kosten fur die
Unterkunft fortlaufen.

5. Der Artspruch auf freie Unrerkunl! oder das Unterkur.ftsgeld ent!<iIU fur die
Tdge, an denen das Gefolgschaftsmi!glied gant oder teilweise die Arbeit schuldhaft
versäumt.

10 Rpl Ha 111 UOJmS wel"sicheruJrJ!g1
Wir bürgen für Sie,
;::   :    tI  .;  ;es; fc;  :i  jl   i  \: 1; 1  i l:ej   :l .  il ;  n  fr:;:
wenn für eine BevorscllUssung dm.ch den A\!nra .geber eme S\cherhelt

\'erIangt wird.
wenn Restgutuaben in.folge verzögerter

Benut : .si;gt: :ic  ;l ei  ;il  lgdie

15 Rpt
20 Rpl
30 Rpf
.:10 RpJ
70 Rpt

100 Rpf
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für BeloD. Mauerwerk Im  Ej  ß
Owd!l'iIYJi'iIg i!l'i den Zekhi'illJJlflJgel1iJauch nach AlB., zugelassen

. bei der Deui:schen Reichsbahn.

Horst GeHr. StHierlinn. IRh. Jobl. !!hierIiR!
Königsberg Pr. / Marien!.lurg Wpr.

In
SCHUTZ -UND ISOLI£RANSTRICfi

Das Problem der h ä n gG n den
Zeiclmungsaulbewahrung i!>1 durch

PI.AN.SPII1IAl g,I6,I.
Ordnung, Obersichtlichkeil, .Platz_
ersparnis, Blättern in den Zeich
nungen wie in einem Buch.

Wandau:fhängel/' für 100 bis
400 Zeichnungen von RM 11.25 an.

13 8. Yrennungsgeld
1. Anspruch auf Tr l1nungsgeld haben verheiratete Gefo!Qsc,haftsmllgJieder, die

so ,weil von ihrem Wohnort gelrennt arbeiten, daß sie nicht lag!ich nach Hause
zurLiekkehren können oder nichL zurückkehren, weil ih,neo die tagliche Rückkehr
nicht lUgemutet werden kann' ferner auf Antrag die In 'Ziffer 2 genannten GefoIg
schal1smitg1iedcr vom Tage der Nachweisfuhrung im Sinne der Ziffer 3 an.

1. Den Verheirateten gleic gesteilt ,sind, soweit sie Rejchsdeutsc e sind oder im
DeulschBn Reich ihren Wohnsitz hdben,die verwitweten und geschiedenen Gefolg
schaftsmitglieder. die eigenen Haush n Cd. h. Wohnunq mit eigener Ei.nrichtung .und
Kochgelegenheil] führen und die ledigen, die mit Verwandten aufsteigender linie,
rryH Geschwistern, Ptlegeeltern oder Pflegekindern, :zu denen auch ul1eheiiche Ki.nderzahlen, gemeinsamen Hau.halt fLihren und die MiHel hierfür ganz oder zum uberwiegenden Teil aufbringen. __
sirl d ruci  a  U1  h  lfk i heslh   nn       dh b   edjej ;J  n s eer  : h t  ut d
geschiedenen Gefo!gochaflsmitg1ieder die zwar Ihren Haushalt aufgelost, jedoch
ihre ehelichen Kinder in Pflege gegeben haben und hierfÜr Pflegegeld zahlen müssen.

3", !Jber die Voraussetzungen des Trennungsgeidanspruchs hat das Gefolgscha.ftsmitglied den Nachweis durch die Steuerkarte, soweit diese keine Auskunft gib!,
durch eine Bescneinigung des Bürgermeisters des WohnorJes oder sonstige Belegezuführen.

4. Das TrMnungsgeld be rag! 1,- RM je Ka!endertag; für Gefolg'schaflsmitglie.
der, deren Wohnort mehr als 100000 Einwohner hat, beträgl es 1.50 RM_

S_ Der Anspruch aUT das Trennung.geld besteh! fiJr alle Kalendertage, w<ihrend
derer das Getolg5chaf!smi1glied aus Anlaß des ArbeilsverhältnJsses ZUr getrennten
Hau haltsfLihrung gezwungen 1St.
, Der Anspruch auf das Trenn<Jngsgeld enlfäll! bei Ubernahmo des Gefolgsr;:hiJlls

mltgiiedes in ein Krankenhau. mit dem auf die Einlieferung folgenden Tage. Der
Anspruch auf das T'ennungsgeld entfällt ferner für die Tage, an denen das Gefofg
schaf!smitglied ganz oder teilweise die Arbei1 schuldhaft versäum!

6. Gefolgschaflsmitg!ieder, die ohne Veranlassung des Betriebes oder einer Be
hOrde. insbesondere um einen höheren Lohn als den an ihrem Wohnorl gellenden
zu verdienen, regeImaßig so welt Von ihrem Wohr,or! entternl arbeiten, daß sie
nicht taglich nach Hause zUruckkehren können, haben keinen Anspruch auf Trennungsgeld.

I ! es in einem Ort von jeher Libllch, daß die in ihm ansässigan Bauarbeiter in
großcre-n Umfang ohne Veranlassung deg !Jetriebes oder einer Behörde regelmi'lßig
so weit von ihrem Wohnort en!1eml arbeitcn, daß sie nicht täqlich nach Ha_use
zUruckkehren k6nnen, so smd Gefolgschaft.mitgIieder, die zwar erstmalig auswarts
arbeiton. ab.er au  demselben Ort stammen und unler etwa gleic en lebens.
umstanden d.le auswartige Tätigkeit aufnehmon, ebenso zu behandeln wie die regelmaßig aUSWarts arbeitenden.

Zieidii'i!llngs\idlli'inke
Prospekte durch<

PLAN.SPIRAl
BfRLiN, IVilmsrsdorfer Sir. 85/84

Fernsprecher. 960300

e) Aui er den Jeweils zu bezahlenden FahrH.osten sind Wege von und zur Bahn ode,
den sonstigEm BeförderungsmiHe!n, die - einzeln gere(;,hnet _ mehr als 5 km
betragen, mit 4- Rpf fur jeden über diese 5 km hinausgelienden Kilometer zu be
zahlen, sofern nicht kostenlose Beförderung stattfin.del.
6, Ausländer einsr;:hließlich der Angehörigen des Protekiora1S Böhmen und MiJh

ren haben nUr Anspruch auf Bezahlung der Fahrtkosten bis zur Reichsgrenze undvon der Reichsgrenze an.
10. Verfallklausel

6    )  c  C u cil   ei r   :  r:nä t  sne   fl II  'n  e  Ch en   c      r  ls r;:h l
den dUS dem Betrieb, diesem gegenubor schriftlich erhoben werden. lehnt der Be
trieb de" Ansprur;:h. ab,. so verfällt er, wenn er nicht innerhalb von   Monaten naci<
der Ablehnung geflchtllr;:h geHend gemacht wIrd.

11. Beendigung des Arbeifsverl1ällnisses
1. a) Das Arbeitsverhä1tnrs kann grundsalzlich beid<;rseiJig nur mit einer Frist von

3 Werktagen, beginnend am Tage nach Ausspruch der Kündigung, gelöst werden
Langere Kün.digungsfri ten kannen schriftlich vereinbart oder durch Betriebsordnung
festgelegt werden. Es bedarf einer Kündigung unter EinhaHung d0r Frist auch da.,.n.wenn das GefOlgschaf!!imitglied für eine Zeit eingestellt i.t, die kalenderrr..äßrgnjcht bestimmt ist.

b) Innerhalb von 12 Werktagen nach Neueinsteilung kann die KLJndigung unter
Elnholtung einer Frist von 4- Stunden zum idgllr;:hen Arbei\sschlu3 erfolgen.

c] Wird die For\setzunq der Arbeit infolge ungLinsliger Witterung für
.Ichtlich längere Zei! unmöglkh, so kann das Arbeitwerhallnis mit Rücksicht
daß Lohn nIcht wei!ergezah!i wird, ohne Einhal!ung einer Kündigungsfristwerden.

d) ISi dos Arbeitsverhältnis auf Grund einor KLindigung beendet, so kann es bis
zur Dauer von? Werktagel! mit O:er Mp9lichkei: der Kur:.digung zum tdglichen Arbeits
schluß unter EJ!1haltunq eIner Frist von 4 Stunden verlängert werden.

Z. Papiere und lohn sind dem Gefolgschaftsmi!qlied bei der Enllasgung auszu.
handigcn. Soweit di<:>s, ill besondere bel  ntldssung von auswartigen Baustellen,
nkht möglich ist. sind sie Ihm, abge!i() en vom ÄrbGltsbuch, ddS ste!s sofort auszu
hand;gen Jst, unverzuglich mit EinschreIbebrief zu übersenden. Andernfalls ist der
lohn bis zum Tage der Aushandjgung weiterzuzahlen,

9_ An- und Rückreise
1. Alle Gefolgschaftsmitglieder, die von ihrem W.:.hnort so weil getrennt arbelte' ,

ddß sie nic t täglich nach Hause zurückkehren können oder nicht zurückkehren, weil
ihnen die lagliche Ruckkehr nicht zugemutet werden kann, haben Ansp.r-uch auf Be.
zahlung der Anreise zum Arbeitsantnt! auf der Baustelle vom Wohnorl aus, und na<.:h
Beendigung der TiHigkeit auf der Baustelle auf Bezahlung der Rückreise :zum Wohnort.

2. Ein Anspruch auf Bezahlung der RLickroise besteht dann nicht, wenn das Ge.
101gschallsmitglied auf eigenen Wunsch ohne zWingenden Grund ausscheidei odel
wegen eines Verschuldens frisiJos entlassen wird Ein Ausscheiden auf eigenen
Wunsch ohne zwingenden Grund ist darm nicht anzunehmen, wenn das Gefolg
schaftsmitglied deshalb ausscheide!, wetl es VOraussichUich langere Zeit, z. B wegen
ungunstiger Witterung, nicht arbeiten kann und für die Ausfallzeit keinen Anspruchaut volle ader teilweise Lohnzahlung hai

3. Wenn das GetolgschiJ1tsffiltgIH>d nach Beendigung seiner Tatigkeit auf eine
andere Baustelle iJbergeht, ohne inzwIschen an seinen Wohnort zurückzukehren, so
hat es an Steile des An.pruchs auf Rück- und Anreise Anspruch auf Bezahiung der
Ubergangsreise von der Baustelle zur andliJran. Die Bezahlung hat der Betrieb zu
lei5len. der das Gefolgschaftsmi!glied einstellt.

'I, Wenn dem Getolg!iChaftsmitglied nach Beendigung seIner Tätigkeit In der
Nähe ein anderer zumutbarer Arbeitsplatz nachgewiesen wird, so hat es keinen Aa,
SprUch auf Bezahlung der Rück. und Anreise; wenn es jedoch von dem Nachwei
Gebrauch macht, auf Beidhlung der Ubergangsreise

S, Als Bezahlung der An_ Rüc. . und Ubergangsreisen sind die Fahrtkosten nach
Maßgabe talgender Bestimmungen zu bezahler;:
a) Zu bezahlen ist, ohne RucksIcht darauf, wie das Gelolgschöftsmi!gried den Weg

zurücklegt, die Hin- clnd R[]ckrelse mit der Eisenbahn' 111. Klasse von dem der
Baustelle guns! gSI gelegenen Bahnhol bis zum Bahnhof des Wohnorts oder dem
dem Wohnort gunstigst gelegenen Bahnhof. Soweit die MbglKhkelt der Benutzung
von Arbe!lerruCklahrkarten besteht, besteht nUr Anspruch auf Bezahlung deI
Arbeitenuckfahrkarto, Bei Entfernung uber 150 km besteht Anspruch auf Bezahlung
des Eilzugzuschlages, soweit Eilzug benutzt werden kann, auf Bezahlung desD-Zugzuschlages, soweit D-Zug benutzl werden k.ann

b) Is: die ZurUcklegung eine.r Strecke oder eines Strecken teils mit Schiff oder Fahre
notwendig ..cder zweÜmaßig" ,0 sind d:e Kosten für die Fahrt mit dem Schiff
oder der Fahre zu bezahien; fur die Strecke oder den Streckenteil der mit Schifl
oder Fahre zurückgelegt wird, besieht dann ein weitergehender Anspruch nicht.

c) Ist int lge schlech!er Eisenba nverbindung eine Beförderung im Kraftverkehr
wesentlich gunstiger, so sind die höheren Kosten hiertur zu bezahlen.

d} We den die Getolgocha.!tsmitglieder vom Betriebsführer oder Bauherrn kosienlos
befordert, so besieht 1ur die StreCke oder S!reckentelIe IIber die die Betörde.rung s!attfindel, em weitergehender Anspruch nicht '

12. Besondere Bestimmungen für die Sfammannschaff
Zur Stammannschaf! gehorE'n die Slammarbeit 1 und die Beiriebsentsandten.

I. Betriebsents<'ll1dfe:
Betriebsentsandte  ind reichsdeutsche Gefolgschafls itgiieder und Gefoigschafls_

mItglieder mit dem Wohnsitz im Deutschen Reich, die nach mindestens drelmonatiger
ununterbrochener Taiigke.it im Betrieb auf eine andere Baustelle als die de.r Ein.
stellung in den Betrieb ubernomm0n werden, nachdem sie duf Grund ihrer Fuhrung
Uf"!d Leistung vom Betriebsführe-r dazu auserwählt worden sind, auf andere Baustellen
mitgenommen zu worden. Die Auswahl erfolgt durch eine schriftliche Erklarung, didem Gefolgschaftsmann gege-nLJber abzugebe'1 ist.

Betriebsentsandte sind ferner diejenigen reir;:hsdeutschen Gefolgschaftsmit
gli0der und diejenigen Gefolgschaflsmitgliedel mit dom Wohnsitz im Deutschel-.
Reich, die bereits vor Inkralilre!en dIeser Tar!fordnung auf eine andere Bdu.le.lleais die der Einstellung in den Betrieb ubernommen worden sind, wenn die schrlfl,
Ifche Erklärung über die Auswahl zum Betriebsentsandten bis zum 31. März 1942nacr.geholt wJrd. .

Für den Eelriebsentsandten gellen die Besl!mmunaen der Tarifordnung mit folgenden Besonderheiten; 
1 Er behält Anspruch auf den Tariflohn des Orte  in dem er zuerst nach ElI1stellung

In den Behieb gearbeitet hat, Wenn er In niedriqeron Lohngebieten arbeite\.
Liegt der Baustellenlohn ho her, so besteh I Anspruch auf Bezahlung des Bauste!_
lenlohnes, jedoch nUr für die Ze:it der Bes haftigung auf dor Baustelle

2. Di  Höhe des Trennungsgeldes beträgt fLir ihn. wenn er vorheiratet oder den Ver.
heirateten gleichgestellt ISt, 2,50 RM je K-'!Ienderlaq ohne Rücksicht darauf, WIC
hoch die EinwohnertahJ semes Wohnons ist, Wen:] er ledig und den Verheira!eter.
nicht gleichgestellt ist, hat er Anspruch auf eIn TrennungsgeJd von 1,- RM je
Kalenderlag  fm übrigen gelten fur das Trennullgsgeld die Bestimmungen des   8und daneben die Bestimmungen des   7 uber Unterkunft

3 FUi An-, Rück. und Ubergangsreisen im Sinne des   9 hat er _ außer auf Bezah.
lung der Fahrtkoslen nach Maßgabe des   9 _ Anspruch auf Bezahlung der Reise
zeit mit dem Tariflohn ohne Zuschlägc, der ihm auf der Bauslelle zusteht, jedochnkht für mehr als 8 Stunden je Kalendertaq.
Er hat ferner Anspruch aUf Bezahlung dor Beförderungskosten für Gepack undHandwerkszeug.

11. Stammarbeilcr
S ammarbeiler sind reichsdeuloche Gefol9schaftsmitglieder und Getolgschafls

mitglieder mit dem Wohrlsitz im Deutschen ReJch die fo gende VOraussetzungen
erfüllen; ,
3) Sie mus,sen in einem ständigen ArbeltsverhciHnis zum Betrieb stehen, das nicht

bei Fertigstellung eines Baues beendet Wiid und seit mindestens 3 Jahren nach
VOllendung dos 20. lebensJahres besteht. zWangsiäufige vorübergehende, ins
besondere witterung  edingle Unterbrechungen gellen hierbei nict)t als Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses

b} Sie fTlussen auf Grund ihrer BetriebSIreue. Ihre  ch.arakterlichen Zuverlässigkei!
un.d Ihrer Leistungen in ein besonders enges Verhaltnis zum Betieb gekommensein.

c) Sie mÜSSen schrilllieh gegenuber dem Betriebslührer ihr Einver.tändnis mit derErnennung zum Stammarbeiter erklärt haben.
d} Sie müssen vom Betriebsfuhrer sr;:hriftlich zum Stammarbei!er ernünnt sein.

Be! fnkrafltreten dieser Taritordnung b rells z.u S!ammarbeilern ernannte Gefolg.
schafismilglieder behalten die Stammarbeltereigenschall auc!l dann, Wenn sie die
V,?raussetzungen zu 1.1 und c nicht erfüllen, voraUggesetzt, daß sie ihr Einverständnis
m,t d,er Ernennung nachträglich bis zum 31. März 1?42 schrlftlkh erkläron.037.



_ Mit. der Einyerslandniserk)8rung un Ernennunq übernimmt der. Sja marbeitel \ 8. Der  etr!absf hrer  at bis ZlJm 31. Mai jeden )ahresdem Relchslreuhänder derä !i  eV Tf  't  f ggzu s ;  tn. erforderlich, . auf Anordnunq des Betflebsfuhr rs auf ,f; r     n t;J ':a ;  i r o:rn 6 n  a   e':ioy     rl :m I I,z::rer1 i 2aJr;1  ef .Ufl n i

cg::"  h itr ';I a  ! f ;  e \s'   !5e in ;1 Ed  r\  nn nnBl! I iez  n  :    b:i e rlischt die    ei  .r  \n   I  n  i f :ch  ts   ;li i3 r :1 rz.l  h;'  .:,1S Mai" 1942 zu Stamm;
Einem zurn S!ammarbeller ernannten GefoJgschaf!smitglied kann die Stamm- . In '!Ie Liste smd die Namen, der Berut der regelmäßigeT1itigkeilsbereich und

arbeitereigcllschaft durch eine schrHtliche, eing hend begrundeie Erklärung des .em. M!U lpunkl und der Je:sl.ges l.zte StamITI_ar?eiier Tarif!ohn aufzunehmen...rer
setriebsführers aberkannt werden, werln er die Voraussetzungen, die zu seiner Er- n.er !st die Gesamtza!11 <:I er Im BeHIeb besch<!ftlgten !nvalldenverskherungsptlkh
nennung geführt haben nicht mehr 8rjül1t. Die Aberkennunq bedarf in vertrauens- ligen Gclolgschaltsmrtgl:eder anzugeben
ratspfllchilgen Betrieben der vorherigen Beratung !m Vertrauensrat, . in nicht ver
tJauenSraispflichtigen Bclricbcn der vorherigen Zustimmung des Relchslreuhanders
,jer Arbeit

Das Geiolgschafismilglied verliert seine Stammarbeilereigenschaft ma dem Zu
.;:ang der schriftlkh n Aberkcnnungserkläwng. Elf1e Abschrift der Aberkennungs
8rklarung Ist unverzuglich dem Reichstreuhänder der Arbeil zu übersenden, soweit
dieser nicht bercHs zugesiimmi hat. Die Möglichkeit der Anrufung des Rekhst eu.
fJijnders der Arbeit durch oie Mehrheit des Vertrauens rates gemaß   16 AOG. bldbt
;'1berührt.

Für den Stammarbeifer geHen die Bestimmungen der Tarifordnung mi! folgenden
Besonderheiten:

Er hat Anspruch <luf einQn Stamm arbeiter-Tariflohn, der bei TMigkei! in niedrigeren.
lohngebielen gleichbleib!.

Der Slammarbel!er-Tarlflohn ist der für den Boruf des Stammarbeiters in Be
tracht kommende Tariflohn _ bei Beschäftigung 1m Zeitlohn zuzugIich 5 Rpf -,
der an dem Ort gili, der als Mittelpunkt seines regelmäßigen räumlichen Tätig.
keitsbereichs pnzusehen ist Er ist vom Betriebsfuhrer bei der Ernennung 11.1'T1Siammarbeit . . März 1941 zubestimmen. VoralJs etzun
gen, msbes Serufs sowie bei einer für dauernd vorgesehenen hen Tatigkeitsbere!chs ist er neu fesl:W
ctzcn. Von der Festsetzung bzw. Änderung ist dem Stammarbeiler schriftlich
Kenntnis zu geben.

Sei Ta.ligkeit auf Baustellen mit hohe rem Lohn steht Ihm der hohere Bau
st.ellenlohn _ bei .BescMltigung im Zeitlohn Iuzüglich 5 Rpf zu, jedoch nur für
dIe Dauer der Be chäftigLlng auf der Bausielle.
DIe Höhe des Trennung>ge!d s betragt für ihn, wenn er verheiratet oder den
Verheir3teten gleichgestellt Ist, 3,50 RM je Kalendcriag ohne RUcksicht darauf,
wie hoch die Einwohl1erzahl seines Wohnorts ist. Wel1n er !0dig und den Ver
heirateten nicht gleichgestellt 1St, hat er Ansp uch auf ein. Trennl.:ngsgelj von
1,50 RM je Kalendertag. Im Ubrigen geHen tur das Trcnnungsge!d die Beslim:T1l.1n.
gen des 8 8 uf1d diOneben die Bestimmt.:ngen des   7 uber Unt...rkunf!.

3. Fur An-, Rück- und Ubergangsreisen im Sinne des   9 hat er - außer auf Bezah
lung der Fahrtkosten nach Maßgabe des S 9 - Anspruch auf Bezahlung der Reise
zeit mit dem T<lriflohn ohne Zu chläge, der ihm auf der Bauste1le zusteh\, jedoch
nic:hi für mehr als 8 Siunden je Kalend [tag

Er hat ferner Anspruch auf Bezahlung der BeförderIJngskosien fur Gepack ul1d
Handwerkszeug.

4 Die beiderseitige Kundigungsfrist im Sinne des   11 Ziffer 1 a betriogt bei ihm
2 Wochen zum Lohnwochenschluß.

5. Er hat Anspruch aj,lf einen zusatzlichen UrtiOub nctc.h mmdestens viermonatiger
Tatlgkeit im Kalenderjahr zu dem ihm nach der UrlaubS'fliJrkenregelung Zustehen.
den Urlaub. Dieser beträgt je Kalenderjahr 3 Arbeitstage. Nach 10 jahdger Tätig
keit als Stammarbeiter crhoht er sich aut 6 Arbeitstage je Kalenderjahr. Maß
geblich ist das Bestehen der Stammarbeltereigenscha!l bzw. die Dauer der Tiotig
keil als Stammarbe!lcr zu Beginn des Kalenderjahres. Zwangslaulige vorüber
g;ehende, Insbesondere witlerungsbcdingtc Unterbrechunge'1 der Stammarbeiter
tatigkeit werden aU1 dE'ren Dauer angerechnet

Der Anspruch auf diesen zusätzlichen Uri;Jub entstehl bei Fal.!iqwerden eines
Urlaubs auf Grund der Urlaubsmarkerttcgc!unq (mindestens zwei volle Ur1aub 
karten).

Als Vrjaub geld fUr den lusatzllchen Urlaub ist tur jeden Urlaubstag der Be
Irag IU zahlen, der sIch für den 0inzGlnen Urlaub si ag des gleichzeitig nach der
Urlaubsmarkenregelung zustehenden Urlaubs aus der vrlaubskartc errechnet.

6 Er hat, wenn er intolge Erklimkung (einss;hließllch Unf,,!! mit Ausnahme dei>
schw€Ten E;etriebsunfalIs), am Arbeiten vcrhmdclt isl, neben dem sich aus 3 3
Ziffern 1 oder 2 ergebenden Anspru<:h vom iJchten Krankheitstage an Anspr cn
auf Zahlung eines Zuschusses zum Krankengeld nach M;]ßgabe folgender Bestlm
mungen
<1) Der Zu schuß betragt je Arbeitstag.für den verheirateten StammiJrbei,er . ....... 2 Stundenlohne,

nach 10 jähnge: Betriebszugehorigkelt ...... 3 Stundenlöhne,
chde1nO 1  :1    il:t ;     ;;hO;I.gk ;1.. . ..        :g: R  .

Der Zu schuß entfällt jedocn insc.well, als. er mit dem Krankengeld zusam
men den bisherigen Netlolohn des Stammarbelt(Ors übersteigen würde.

b) Der Anspruch besteh1 in jedem Jahr der Betriebszugehorigk lt bis w einerGesamtdauer von 6 WGchpn, bel StammarbeHern mit 10 jahriger Betriebs
zugehorigkell: bis zu einer Gesamtdauer von 10 Wochen.

Zahlungen, die auf Gr nd der ZI!fer 7 AbS, 1 Satz 1 bei sc:1.1\verem Betriebsunfall oder Berutsknwkhei; geleistet werden, sind 3uf die jatnliche Gesam!
dauer nicht anzurechr,en

c) A[  Be:riebnugehörigkeil gilt die nach Vollendunq des 18. .Lebensjahre  im
Betrieb verbrachte Beschämgungszeit einschließlich zwangslaufiger voruber
gehender, insbesondere witlerung b8dingter U...terbrechungen. Im tibrTqen 'fluß
die Betriebnugeh6rigkelt ununterbrochen sein

d) Besteht infolge Kr nkenhau bel1andlung oder Aussteueru g k81f! Anspruch auf
Krankengeld, so gilt als Krankengeld im Sinne dieser Bestimmungen das
Krankengeld, das das GQfQlgschaf!smitg. ied bei Nichtaufnahme ins Kranken
haus oder Nichtau 5teuerunq erh<Jlten w\.Hde,

c) Der StammJlbei\er hat dl  Erkrankung binnen 24 Stunden dem Betrieb zu
melden.

Der Anspruch auf den Zuschuß be teht n"r dann, ....enn .die Erkr r:kung
durch ein Zeugnis des Betriebs- oder Vertr3uensarztes oder clne Bestätlg i1g
der zusUmdigen KrankenkassQ oder In anderer Weise von ih  (1achgewies n
wird, liegt ein Zeugnis de  8etlieb - oder VertrauensarlIes nicht vo , so Ist
der BetriebsfÜhrer bercc\1.llgt, die Beibrmgung eines  olchen Zeugnl5ses zu
fordern; die Kosten des Zeugnisses iräqt dann der Betneb,

f) Wad dem Stammarbeiter wahrend einer Krankheil gekündigl, so iäuft die
KUndigungstrisi fruhcstens zu dem Zeitpunkt ab, w dem bei Fortdauer d s
Arb \sverhältnisses die PfJlch\ zur Zuschußzahlung enden wUrde. DIes gilt
nicht, wenn die Kundigung inforge eines. Verschu!dens des S1ammarbeiters
erfolqt, das seine frisl10se Entlassung re::htfertigt

g) ALs Stundenlohrl ist der tatsachliche Stundenlohn (ohne Zuschlage), bei Stamm
<Jrbeitern, die überwiegend im Akkord arbeiten, 6/  des tarif!ichen Stunden
lohnes anzusehen.

7. B.ei Arbeitsunfähigkeit infolge  chweren Betriebsunfalls sind dem Stammar elt H
f1jr die Tage an dsnen or kein Krankengeld erhält, je 3 Stundenlöhne und fur dIe
Tage, an denen er Krankengeld erhält, ein ?uschUß ,,:on. 3 Stundenlohnen je
Arbeitstag bis zum Ende der sechsten KrankhelJswoche In Jedem Fall zu zahlen.
Nach Ablauf der 6 Wochen haben Stammarbeiter mit 10 ji3hriger Betriebsmgehörig
keil Anspruch auf Zuschußzahlung gem.aß ZIIIer6 bis zur zehnten K.ankhsitswochc,
soweit der Anspruch gemäß Ziifer 6 nicht b8tGits verbraucht ist.

Der Zuschuß entfallt insoweit als er mit dem Krankengeld zusammo;:n den bis
herigen NeUQlohn de<; Stammarb'eile.s übersteigen würde.

Als schw rer Betriebsunfall gl1l ein Be1ricbsunfJII, der eine Arbeitsunfahigkeit

von mehr als 3 Wochen ZUr Folge hat. . I

Dem sc.h\;"ere  Betriebsunfall steht die erstmalige Erkrankung an einer ent

U 1 :  ge  i    I    iga 7 ::    t :  g:}ie D    .{6 r       r ur9 6  us :rc    sgt :
blatt I S. 1117 _) gleich, wenn sie eme Arbeltsun!ahlgkelt von mehr ais 3 Wochen
ZUr Folge hat

Die Bestimmun-gen der Ziller 6   bis   ge1!er; entsprechend.
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13. Besondere Bestimmungen für BürohiHskräiie, die eine der invaliden
versicherungspflidÜ unterliegende Beschäftigung ausüben

Als solche sind anzusehen:
Reinemachefrauen für' Büroräume,
8uroboten,
Kr fjfahrer von im Buradienst verwandten KranwagenPfortner bei Bürogebäuden usw_ '

ihre Arbeilsbedingungen unterliegen der Tarifordnung mit folgenden Abweichungen:
Die beiderseitige Kündigungsfri t beträg! 14 Tage zum Schluß der lohn.woche. Für eine Probezeit bis zu ho(;:hstens 1 Monat kann eine kürzere Kündl.

gungsfrist vereinbart we de . DIe Bestimmungen" des g 11 ZIffer 1 finden keine
Anwendung. LängerQ KundlgungsfrJsten können schrJf!lich vereinbart oder
durch Betriebsordnung festgeiegt werden.

Für ihren Urlaub g.i!! die UrlaubsregeJl.II1g der Reichstarifordf1ung tur die kaufm<lnnischen und technischen Angestellten im Ball- und in den Baunebengewerben,
wobei für die Höh... des Ur!aubs die 1. Staffe! (9 bis 15 Arbeitstage} Anwendung
1ind9t. 

9 14. Besondere Bestimmungen für Hilfspoliere und HiIIssd1achtmeister
Fur HilfspoJiere urld Hi!hschachtmeister gelt'On die Bestimmungen der Tarif

ordnung mit folgenden Besonderheiten:
a) si.e smd verpiIJchtet  ie no!wendigen KontroJlgange auf derl BausleJlen sowie

die notwendigen SchreJbarbcl:ei1 auch vor und nach der Arbeitszeit auszuführen,
ohne daß sie, soweit 51 Stunden wo.:;hent1ich nicht ubersc:hriHen werden einen
besonderen Anspruch auf tohn oder Mehr rbeltszuschJag hiedür haben. lohn und
Zuschlage fIJr diese Arbolt9f1 sind vielmehr in ihren Wochenlöhnen mit ben.ic'<
slchtigt;

b} bei Ruhen der Arbeit und Arbeitsmangel geiteIl fur sie die fur Poliere und
Schachtmei ler insoweit gellenden Besiimmunger, entsprechend;

c) die beiderseilige KUl1dJgungsfrist im Sinne der Ziffer 1 ades S 11 beträgt
2 Wochen zum lohnwochenschiuß. Die 6estimmung der Ziffer 1 c de$   11 findet
keine Anwendung.

9 15. Lehrlinge und Anlernlinge
F r Lehrlinge und ÄI1!ernlinge gelten die Bestimmungen der Tarifordnung nur,

owelt es im Folgenden ausdrucklich bestimmt wird.
tehrling ist, wer in einem ane'kannten Lehrbeluf auf Grund eines lehrver!rages

ausgebildet wird. Anlernling ist, wer in einem anerkannten Anlernberuf auf Gruna
eines Anlernvertrags ausgebildet wj,d.

I. Arbcitstoit
Fur LehrJinge und Anlernlinge gelten hinsichtlich der Arbeitszeit, soweit sie d s

18 Lebemjahr noch nicht vollendet haben, das Jugendschutlgesetz, sowei: sie da
18. Lebensjahr vollendet haben, die Arbol1szeJiordnung.

Werden sie zu gesetzlich z.rlassiger Mehr-, Nach!-, Sonn- oder Feierlagsarbeitherangezogen, so haben sie Anspruch auf 
tur jede Arbeitsstunde, durch die die 48 stundige WochenarbeitszE'it uberschrit

ten wird, t!H der Erziehungsbe1hiIfc,
ferner auf folgende Zuschläge ie SIunde;

.a} Mehrarbeit 15 Rpt



!LllJ:lbnsJtCUCJfKonlten
Ab l.Januar 1912 ist für jeden Arbeitnehmer ein neues Lohnsteuerkonto
anzulegen

Wir liefern:

Vordru<k272 Jfür Womenlö hnH L05eblatt
0.00 1.30 1.55 2.50 4.50 8... RM

Vordrud1:268 J Formfür Mo atslöhDerl geheftet 1.40 2.20 2.50 RM
für Womenlöhner J gebunden -1.10 8.- 15,- RM
1 geheftet 1.40 2.20 2.50 RM
fHt Monatslöhncr J gebunden 4.40 8.- 15.- RM
Vordrudr 272 ist ausreimend für 2 Arbeitnehmer für 1 Jahr.
Vordruck 268 ist uusrefmend für 1 Arbeitnehmer für 1 Jahr.
Porto und Verpackung wird zu Selbstkosten in Remnung gestellt.

10 12 25 50

BREHlV1ER & lV1INUTH DRUCKEREI ?m
Vordrucklager . Breslo.u 2, Tauentzienstraße 29
Fcrnruf Breslau Sammelnummer 58844 . Postschedt Beeslan 3191 
b) Nacht<llbcl! (22 Uhr bis 6 Uhr) 10 Rpf
c) lur Arbell "n Sonn. und gesetzllchert reierl<'!gert (0 Uhr bis 14 Uhr) ...... JO Rpt

(mi! A.,Jsrtahme der Unler d genannten Feiertage)
d) fUr Arbeil am Neujahrstag, ai'1 den Oster-, Plingst- und Weihnachtsfeier

tagen, am 1 Mai$owie an Tagen, die auf Grund dC5 Gesetzes uber ein
malige SonderfeiertagQ zu Staatsfeierlagen orkldrt werden (O Uhr bis 14 Uhr) 60 Rpt
Ist die NC!chtarbeit gleichzeitig Mehrarbeit, so sind be)dü Zuschläge zu zahlen;

im ubrlgen isl beim ZU ammen!relfe'n mehrerer Zeltzuschlage nur der höchsle!, belgleicher Hdhe elnCr zu zahlen.
11. Enichungsbeihjlfe

1. Lehrlinge erhaljen folgende wöchentlIChe Erziehungsbeihilfe,
vor dem vollendeten 16. Lebensjahr,
nach dem vollendeten 16 Lebc'lsjahr,
nach dem vollendelen 13 LebensJahr,

sind:

wenn sieb ,
Y. H. Y H.15 1020 2525 3035 4D45 5055 60

Facharbellers rtach vollertdeJem

nach oben abzurunden.
wöchentlicho Emehungsbeihi'le,

18 lebensjahr,
VollendC'ft,)n 18. lebensjahr,sind:

An unsere Bezieher!

100 Bog.

Vor einigen Tagen gipg allen Beziehern llnSerer
Fachschrift  welche diese beim Verlag direkt bestellt
haben, die Bezugsrechnung gesondeJ"t zu. Zur beider.
seitigen Arbeitseinsparung bitten wir, von der Mög_lichkeit, das

Bezugsgeld für ein ganzes Jahr
einzusenden  weitgehendst Gebrauch zu machen. Bei
Zeitungen und Zeitschriften ist die Vorauszahlung des
Bezugsgeldes gewerbeüblich, um dadurch die weitere
Bestellu11g zum Ausdruck zu bringen.

Der Verlag

9, Fur Ärbe i t.i,3usrall in/olge ungün.1iger Witterung kann die Erziehurtg'Sbeih1Ife
gckurzt werden,. wenn der lehrling oder Anlernling weniger als ?,4 Slunden in de
Woche .Im Betrieb arbeitet. Es sind Jedoch lur jeden Tag, an dem der lehrling ode,
Anlernling uberhaupt Im Betr.iCb arbe.ltet, mindestens J/6 und für die ganze Woche
in- der er uberhaupt im Be,neb arbeitet, mmde'!itens 25 Y H der wochenllichen Er
ziehungsbci ilfe. zu z hlen. Arbeitet der lehrling oder Anlernl ng in einer Woch",
;n   n    5 ?  itif  erw ;    Zl  znagh I  ,e rteadug h n:   h} ei   e'  r flb 'e r S 0 u :  1 b ;  h J;g v 'n     %
zur DaU8r von 2 Wochen, gerechnet vom Beginn dOr Woche an, in der der lehrling
oder Anlernling ü erhaupt nicht mehr beschäftigt wir:!. A .ßerdem darf der leh li:lboder Anlerrtling nicht bei der Krankenkasse abgemeldet werden.

10. Für Arbeitsausfall aus sonstigen nidtl in der Person des Lehrlings oder An
lernlings liegenden Gründen, für Feiertage, die in die Woche fallen, für Berufssch 11.stunden darf kein Abzug von der Ef.£i",hung be)hilfe gemacht werden.

111. lehrgetd
Vereinbarungen über die Zahlunq von Lehrgeld an den Lehrhenn sind nichtig

IV. Erschwernisluschläge
Dic lehrlinge und Anlernlinge haben Anspruch auf Erschwernisz....schläge unterdonseiben Voraussetzungen wie die Arbe'ter In voller Höhe.

V. Wetk:eug
Wild die SteUung von Werkzeug ye,einbarl und Sind

I che Zuschläge festgelegt, so haben auch Lehrlinqe und
diese Zuschlage In der gleichen Hohe

VI. Unierkunll und Verpflegung, An. und R<icl reisen. Wegegeld
Die Leh'linge und Anlernlinge h"ben bel BeschäH'gung auf auswarligen

steilon einSchließlich lchrbau.lellen Anspruch a If ko.Jenlose Unterbringung und
Verpllegung dt!lül Jedoch, soweit es sich rllch! um lehrbaus1e:llen handelt, nur aUI
die HalHe der Ihnen sonst. wstehenaen ErzIehunqsbeihilfe; fur lchrbau tell"m gilldie Sonderregelung In II Zlfte'  . In den Unlel 1I Zlfter 6 bczelchneten Fallen bleibtes bel dei dort vorgesehenen Regelung ,

SIe haben ferner bel BeKha1!igung aUf
Lehlbau5teller, Anspluch aul Bezahlung YOi'1 An
nach Maf)gabe der &!i {, und 'I

!i i6. Schlu . und' Ubergangsbeslimmungen
; Diese Tarifordnung hili - abg9se[ten vom Woarlhegau _ Olm 1. Märl 19U in

Kraft. Dei Zeitpunkt dos rn raf1tre'tens Im Warthegau.. wird noch bestimmt Gleich
2e'itig freien folgende !amlichen Rogf' ungen mit ' ndcrung'H1 und ErgalllungEH1<Jußer Krall.
"

v H"
..,...,.. .... ....,....,.. 30 <-) Die bezirklichen Sonaerlarifordnul1gen fur die Bauvorhaben dei oJrenllichen Hand
:::::'.:::.:::::::::::"::..     edg     i,g nBa   :     el  r' ;tte ieG t  T:  gen Yon Tr9nrtungsge!d. Unterkunft,

des entsprechenden Facharbellers nach I dJ Dw bezirklichen Sonderregelung m fur LehrwerkstJlfen der Deutschen Ar ei!sfro'11

. . lind der ge-werblichen Wirtschaft.

d  t7  i   1 tA  b\ d  gsS a,I   Bi,3u orR  e ei  I lr   ä   ri   n   d   : rhata if r   n rba  Q      e tU es      ':
gen bis Zur 8eendigung des Bauvorhabens aufrechterhaHen.

3. Der Be-triebsfuhler hat uber den Im S 31 Ab>. 1 AOG. vorgeschriebenen ÄlIS
han!;! der Tarifordnung hinaus den Vertraue.nsmartnern, ihren S'e'llvertretern und dem
Be!rlebsobmann ja einen Abdruc  der Tanlordnung kostenlos auszuhandlgen.

Heil Hi 11 er [

fur die Dauer dei
nUr Anspruch auf

Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezirkssfelle Schlesien.

unentgelflich unlergeb(achl und gel. A. Kur z e t, gez. Dr. Ho eh bau m,Bezirksinnungsmeister. Geschäftsführer.
v

7 Abgesehen VOn den SOf1derlegelungen In Ziffer 5 und {, und VI gJII fUr die
Anrechnung von Sachleistungen auf die Erziehungsbeihilfe fOlgendes

FÜr die Bewertung dei Sachbezüge sind die amtlichen Festsetzungen der
Ve!sich lUng.sam\er maßgeb<-nd Die Anrechnung isl r,ur im gegengeitigenElnvcrs,andnls ztllagsig

8. Im Falle VOi"\ Krankheit und Belfiebsunfall ist den lehrlingen und Anlernlingen
die Erzl,:r.ungsbelhllfe bis zum Schluß dor sechslen Krankheitswoche weiterzuzahle,l.
D:e  est:ml!'ungen des S 3 Ziffer 1 Abs,2 und 3 Qelten e11lsprechend Bei sonstiger
Arbei!svers<öumnis aus :n dE>I Person des lehrlings oder Anlernlings liegenden
Grunden haben die lehrlinge oder Anlerl1i1nge nUr Anspruch auf die sich aus 9 3
ergebenden Zahlungen unler den dort vorgesehenen Voraussetzungen Als Stundenlohn ist hierbe! 1/. 15 dei Erziehungsbeihflfe<Jnzu ehen
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orö   Deckensleine
für Steineisell- ulld Bi!J!t@liril»pendi!J! kell

in verschiedenen Systemen.

fle trfscne Tanwer e Dber= Lan2enöls
Heinrich Suplhul

La n !91 e !11 ij i s OB!edi:. Liegnib:)
Postschließfach Nr. 20 :: fernruf: Langenöls (Bez. Liegnltz) Nr.' 240
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Stuhm, LohDgebu t IV aUe ubngen OI:te).   3 enthält die Gehaltsslitze für Lehl'
Wie bereifs am Schluff des Textteils der Nr, 4911941 unserer Fach- Ibl g e;__An g est<0 lt t> nach de.r Lehre und Jugend_liehe, k ufmärin.ische {l.ngest JJt€,

schriU mitgeIeilt,. erscheini auf .Anordnung aus kriegsbedif! fen ,Gründen i: l    c;Sezt «g  te    u  Vtr ndn e ,ehtC t l   r.d{::  ctl  Jb   I       l,g rfiunsere Fachsdmfi, ebenso wie illle anderen Baufachzeil dJnften. ab Tarifordnung tntt aill 1. 12.19il iu Kraft.

i. Dezember 1941 vier:Lehniägig. Durch diese ErsdJeinungsweise ver _ I

mindert sich der Textteil nicht. Wenn sidJ der Bezugs- Nachträgliche Fö derllng von Landarbe_iterwohnul1gen
pr eis efwa verbilligt, erhalten unsere Eleziener Mitteilung. D ::Bcst1:nm ngcn des Relchs?.Tbeitsmml$tcr  -uner dJe _BewrJbgung yon Rekhs' _  , .    :     tlfc1; \?O . &  ft  l ! n   ldd,;  ta  si  I;u\    ' l:lIl   n ;n    lt;il   \

Neue Tarifordnungen im Reichsgau Danzig  'V estpreußen  ::S;J 1 t   {i"r fn s J 0 l' b f> S ehe 1. des begoll1Jm ",el'del? darf. Eine <1f' .ari  ,:
TarHor nul1g für die,kanf änni chen und tec l1ischen An e teIHe!! sowie  :{ ;f.ü   .     t b  i \ V,b:wr PolIere und SchachtmeIster Im Bau- Ultd :\ebengewerbe 1m ReJchsgau rCJts tcih el:;c oder "\ no- de,;Danzig-\VestvreuBcJI :r;:ich_skomnm sars f I' iI c i

i lf 1   f ! i   I i      t
%11 gJlt, Nach %2 tritt dJese Tanfordf!:twg aln L De7.ember 1 41 ill Kraft, GI€lCh

: r     I. t  .     1e{ 1   1   £    !  r;; : :tß :i   r:-t :1! -\   t  T;r   1  =
:assen stnd und das Arbeit>,yerhäJhlis betJ.effen, fladen keine Allwendung. so\\eiL
w lIlit dieser Tarifordnung mc1Ü 1m Emkbn,;; steJwn,

GehaHstariiordn!ing für die kaufmäuHischcH und tectnischen Angestelltcn
Jes Bau  und BauJ1ebengewerbes sowie Wr Poliere und Schachtmeister

im Reichsgau Danzig-\VestvreuReu

')]'Ct ne r(  C i t  fl    sJ ;'-  ;, 16l?  tti'     . d ! ;  :.s6\;ro  ;:llg l  i 1 zi5 :1  =,:otrifordnun hun und techni:;'!chen Angestelllen des I3atl  undRaunebe Poliere und S lmclltrneisÜ.r im. Reicll gan Dnn ig
\Y estpl'eu : nbI   lJ l    \ Udi Clje£ h      \ ll n cl \  i):  i' i

der Stadtgemcinrlell D:lJ1Zig, Zoppot lUld GotE'nhafell. Lohnge\.lici II
Gebiet der bisherigen Frcicll Stildt D:otllZig unll das GeNet der Stadt.
Bromberg. Etbing, Graudenz, IU<:tl'ienJ.mrg, Mal'iellWerdet, Thorn,

\jj]!]IJ!lIl]rn !':3m j]!!J [l1]
. oc:hbautet:hniker für wIchtige Baustelle

in OS" DrlnglichkeitssJufe Ü, zum bal
digen AnJ,IH  esucht. Gefordert wird:
Baufuhrung de, Maurerarbei1en, Auf
stellung von Guthabenberechnungen u,
Vorbereitung der Abrechnung_ Bewerb.
nebst tebenslauf, Zeugnisdb chl[flen u.
GehattsangiObo erbeten an Baugeschäf!
Simon & Halfpaap. Breslau 18, Klein
burgstraße l2.

'füehlige. BC'luiet:hnlker gesuch!. Angeb
mit handschriftlichem lebenslauf und
Zel!gnisabschrift. dn FrdflZ Ducke,- Bau
meister, Teschen OS., Bobertalstrdße 1.

Helbautechniker fur BUro- und Bauste!!e
zum 1, Januar 1942 oder später gesucht
Wilhelm Meister, Elblflg, Fliegerstr. 2-4

Erfahrener BC'lufachmann z Leitung meines
Baubetriebes (100 Man:1J in Gotenhafen
gs!S.ucht. BewerbHng mit Gehal:sansPruchen an Fa Erich Tuche!. ElbinaWpr., Berliner Chaussee 2 a.

Wir sUt:hen z. baldigen Antritt in Dauer.
stellung einen Architeklen (BDAJ zur
Erled gtlnq aller bautech ischen Arbei'ten fUr Neubau und BC'lrteb. Angebote
mit lebenslauf und lichtbild  ind zu
richt an Schlesische Elektrizilätswerke
AG., Kattowitz, Grundmannstraßü 9,

Bauingenieure und ßautechnik"r I Hoch
und Tiefbautel1 zum sofortigen AntriU
gesucht. Angebote mit eigenhändiq
[:IE!schriübcnem Lebenslauf. Angabe deI
Gehaltsanspruche sowie des -tnJheslen
Antrittstermins erbeten an die Ober.
schlesische Baugesellschaft m b. H.
Kattowitz, Emmas1raße 4

Fti;u   t Vp  j:  , I o  i  :ndun erBde  ie  :
rngenieure (ur Damplkraflwerke Kenn.
w.on MTA!ZD 919,-Os; Montage. und Be.
trh"bsingenleure für HO.Wasserkraft
anlaqen Kennwort MTAiZN 919/05' Pro.
jekt_ und Bereo;;hnungsingenicwc für
Turbinen- und GroßrohrteitunQen, Kenn,
wort MTAIZT 919/0s' Projektinqenieure
fur Wa:serversorgunqsanlagen in G'Qß.
industrieVlerken, Kennwort MTA'ZW
919.'Os; KOllstrukteure für Dampf- und
Wasserkraftwerke Kesselanlagen, Was.
serversorgungsanlaqen, Dampf- u Was.
sert itungsbau, Kennw. MTAIZK 919/0$;Betr!< bsmeister für Wasserkraftantagen,
K,ennwort MTAIZM 91910s Es wollensich nur. Herren melden,. die eine ab.
qeschlossene lheoretische Vorbildung
beiilzen unduber die ndllqen Erfah
rungon verfugen Schriftlichc Bewer,
bungen sind unter Beifügung der Ub.
Hc.hen U'l!erlaqen und. Anqabe des

Ve , u   .  es Ei  ri;J     ina    .. di   ine  to .Ba!-Jqesellsch<.J1t m b H, Personal
Abtr"ltuna Berlin SW 61, Belle A!I\ance'_   aße7l10, '

BS .   _  i  r'B     C b U i u  f; '1rt  ¥k
fur sofort oder später qesuch! Intere '
q, n   I r.  t   . i B ..  h ; c hBäf e H   h e  i e "

N   Ir  :   e     o  ;e  %oJ  b M  r    d        b    ir. 468, einzureichen.
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Baulngenreur (Hochbau) für Bliro u. Bau
steHe mehr]i'ihrige Prd",is erwünscht,
sofort gesuo;;ht. Baumeister Foedrich
Bflnner, Neisse, Freiwaldaucr Straße 5.

rtir vorbereitende MaßllahmeIl 1!IJf dem
Gebiete dos sozialen Wohnungsbaues
werden ha'-!pt- und n8benaml1iche Mit.
arbGilcr fUr nachio.!g"nde Gebiete ge
sucht: 1. Allgemeine Verwa!iung und
Organrs<'lt1on (hduplamti) Bedingung:
Sicherer Disponent mit bau. und woh
nungswntschaHlichen Ertahrungen, ge
schlckler Verhandlungspartner. 2. Bau
stellenorganisation und Baumaschinen
(haup!- oder nebenamtlich}. Bedingung:
Beste Elaustellonpraxis u K\Jnnlnis der
qebrauchlichs1en Baumaso;;hinen IUr den
Wohnungsbau und Ihrer Systeme au1
geschlossen fUr NeuelUngen auf allen
einschläqlgen Gebielen m. EriahlUngen
duf dem Gebiete der Normung und
Ralional:sierurlg 5. Architekt (hiJupt
amtlich) 8edirgunq; Siche,er Gestalter
mit Erf<Jhrunqen. auf dem Gebieje des
Wohnunqs-b5ue  und Neigunq zu For
chunq5arbc1!en 4 Bau to!hammlung
und Archivwesen (hauptam!llch) Be
dinqung. Elnschlagige Erfahrunqen
5 Sekreiärm Bewe,bunqen m. Zeugnis

f     f : , s I  h ; i l1r'c htL:  ean; I a ; bei  3
qeme!l1schalt zur Fordcrunq d sozialen
Wohl1unqsb1\ues in' Gau Oberschlesiel1
e. V" KaUowilz OS. Threle,Winckler
Straße Z

Für die R vision unserer techniscl1en Ab.
ieilungen benötigen Wil einen er;.lh.
renen, gewi senhalten und on€I1=JI cheo
Mi!;)rbeitel Bl;)fähi1=J e Bautechniker :11.
aboeschloss BaU!=leWerks chulbilduf1g
und- guter PI<!XIS die gewillt stnd, an
Verßntwortungsvo!ler Stello be;m Auf
b u irr. O len mitzuarbeiten, bitter wir,
ihre Si:werbunq mit Lcbe'1s!a:lf. licht"
bild, Zeugnisabschritlen, pottzellkhes
und poliiisches FUhrungsreugnis. Nach.
weis d r ori chen Abstammung sONie
Är19abe der Gehaltsforderungen und
Angabe des fruheslen A 1!ril sler'11: lS
bis zum 22 d Mts an die GPJnd5lÜcks
qesellschaH tur d;e Provinz Oher'
schlesien mbH Lelfs!elte Kaltowitl,
Friedrichs!raßo 6. einzureichen.

1 BautNhniker zum möglich! ba.ldig2n
Äntr'tt I ardßere<; Holzbauunternehmsi1
aesucht L(jcken'Q e Bew?rbun:J8[) mit
Geha.ltsamp ur:I\f n erbeten an Wi'helrn
Lbbel 4()rzh'1.u _ l--1alloo,l1. u Baracken.
beu, ! leQnitz Kör.,qslraße 3-7.

1 Baubuc:hhatler tur,1 möqlfcosl baldige!"!
Anlr;l! 'f qrößeres Holrbauuntamehmen
o.,esuchl lückeniose Bewerbunoen mit
GehaUsansprüchen erbele'1 an Wlihetm
LobeI, Holzhaus" Hdllen. u Baracke,l.
bau Lieq.,Hz König$traße 3-7. _

Oiplom..-1ngenieurc mit praktischen Erf h
rungen, aber auch Anfänger für Büro
und Baustelle zum b"ldigen adel spa.
leren EiJ"ltri\l suchen wir für unser
Hauplburo. v ZwelqniedCII!:l SL:nq: qute
AlJ/s!ieq möq!ichkeit Hoch, und Hefbau
techniker tur BlirO und Baus!e!!e Bewer
bungen mil Lebenslau!, Zeugnis3bsch r if
ten und Gehalls...n p!üchen an Gleilbau
Klo:  & Co Eisenbeloobau Hoch. u
Tielbau. Flankfud Main, Grüneburq
weg  B

Bauindex
1:!-1:'1=100

_ 13S,9 Februar 19-IQ - 139.5 ::\Iärz 19-40 - 1395 Atml 1!!40 
- 139,& Jum 1940 _ 1-10,2 Jllh 19'>'0 - 1-!0,3  1.1.1gtist lfHO 

1910 -   110,7 Oktobe1' 19-4:1 - 141,2 i\""o\ember 1940 
Dczember 19:1(} - 141,7.

Januar l!Jll - 111,7 Febrtlar 19H _ H2,3 l\1ärz 1941 113.1 Aprll 1941 - 1.13.8
)Ial 19-Jl _ I-H.O Juni 1941 - - HL2 Jn1i 19.J1 - 144,2 AUgll",t 19H - 1 \ L2

Septemb.or 1 .n - H-J,5 Oktobf'l. 1:!-fl - 115,1I$!  '" _ ,   _ .    _ " .o ". - "

Für die Schrif:!eitung verantworl!fch: Hochbauingenl€ur paul Neu man n, Breslau,
Für den Anzetgen: il verantwortlich. I. v.  Pau! S 1 ein k e, Bre5lau. Anzeigenpreise,

\   h  -=:n n:     ;, II  .e vi  i h ::  g \5!e :i;g     u e    g2inuv ;  :  t f
zehntägig Da ners!ag_ _ Bezugspreis: Vie;teljähllich 3,9Q RM, bei Postbezug ein.
schlisßlich Zel!ungsgcbuhr, zuz:üglich 18 Rpl. Be:;iellge1d. Einzelhefl Q,40 RM. Verlag.
Pau! SIe I n k e, Breslau 2, Taucntzien lraße 29, Ruf 58844-47. PostscheÖ:konto,

Ami Breslau 598 Dluck: Brehmer & Minu:h, Breslau.

Ellahren£r Baufechniker, sichel ;m Ent
,wurf Kos.l n<Jnschlaq, KEitkJiation und

Abrechnung, guter Holter Zdchner Jür
Dauers1ell:Jng gesucht. Angebote mit
Lichtbild lebenslauf Zeugnisabsch ifI.,
selbslget Zeichnungen u. Gehal-1sang
erbe I. tod-,If Kube o.H.G., Baugesch3ft
Sagew., Ba'dckenbau, Küs!rinNeustadl.

ßauillgenieur Uf!d Tiefbou!ec:hnikür mit
Erfahrung im Eisenbahn-, Straßsn- und
Tiefbau für Buro und Baus:e1!e zum so
for igen oder späteren Eintritt gesu;;ht,
Bewerbungen von nur an gewissenhaftes
und selbständiges Arbeiten gewbhl1ten
MHalbeiteln mit Lebenslauf, Zeuqnis
abschritten, Angilbe von G hi:l!tsan$prD
ehen usw erbeten an BauQsschäft Olto
Widdetich, Gleiwin. Tarnowitzcr land
traße 68

ErtC'lhrener Bautctlmiker f. Buro u. Außen
dlen 1 (Dauerslellung) zum baldig An.
tritt gesuchl. Ausfühl liche Bewerbungen
mit Gehal!sanspruo;;jlen sind zu ric:hten
an Firma Paul tange, 8augeschiif1.
GrollkaL Sch!es

BaufÜhrer fur Baustelle und Bure, mehr

k  ;2 hnir;:: is au       7;e, sf  \'; Of I,
gesuch! Baum ister Ernst Gro!)piet ch,
HOC:1_, Tief. und Eisenbetonbau. KaHo
wilz OS, Theaterstraße 6

B<lui:1genieur od. Ted':roiker iur Entw'Hf>
arbeiten fiJr dM Gen<.'ralgouvernerne;)t
sofo;t gesucht Angebot9 mit Zeugnis
abschr<ften, Geha!tsamprUchen us\'{. an
Arlhur Walde !nqenieurbau-Un:erneh
mung. Breslau 1.

2 mchtig  ßsgj:terfiHuer zum kurzfri tiqen
Diens!af1tritl für Bauvorhaben Im .ö,us
land qesucht. Die Bewerber mussen
aui D:esolraUpenbaaqer einge3rbeito!
sein. Bewerbunqen  srnd unter Angabe
des Kcnnworte - BTA NA 9Z4'Os u. unler
Beiiügung v. Zeuqnisabschriflen, Licht.
bild und Leben$lauf sowie Angabe der
Gehaits"an ;prü(he einzureichen an die
Mlrteratöl.Bauge5e!lschaU m b H, Per.
sonal-Abieilunf1 BerUn SW  1 Bolle
Atllar1ce.S\raße 710.

Buc:hhal!:er fUI Bau02schäft und Holzbe \',
beilun-:)sfabrik, bitanrsicher, m. Konte'!
rahmen vertraut qutor Orq<'lnisalor, n
selbständige. Stellung zum -, Januar 1942
oder später qesuchl Herren die die en
Anforderungen entsprechen. wall. ihreBowerbJnq unter M 103 an die Ge
5chäf!sslelle diescI Z8it;,Jng einreichen

ßi/rnl][i1i3rot:?Jl3 mrnrn!3f:',1
Autofatllmann, elltl. Soldal. such I Ster.

l\ln>,! als Fahrdie;Js:leiter f AutokolO'tn
MaschinQnkenntnissevorhand Anaeb.
unt M 103 a d, Geschäftsst dies. -Z!g

\JI !3lTIm.CJ[1Drnml3 !3 !1I
Tüc!1liqer Hochbautechnikel übernimmt

als Heimarbeit Anfedigung. von Zeich
nungen u. Massenberechnungen OUert

'pos!lugernd Ziclenzig Nm Unt Nr 30 R
S1aiischo:?Cerechnungen f Ho]z. lJ.. Elsen.

beto!! .im Hoc:-Jbau werden in ei"wand
freier W<!ise von Bauinqenieur nebert
beruliich angetertigt. Angeboie unter
M 107 an die Gesch'ättsst dies Zeitung

Wegen vorgerüc:kten Alten des In)11.1bers
wird einem tüchtigpn Maurer. oder Zim
mermeisfel, \:.d\h., Mitglied der  elchs.
karr.mer du bildenden KUns;e, "T1 Alter
von 38--45 Jahren die Gelegenheit der
Einheirat in ein miltteres, gutgehende
Baugeschiif! der Niede;lausitz geboten.
G<:iI. Zuschriften mit Lichtbitd lind Le
benstauf sind zu richten U<lter Iv! 1::)1 an
die Gesc:häf:sstelte diese, Ze.tung.

Zugm<Jschine, m6g!,:hst mit Fuhrerhaus,
mit Treib. oder Hol.c:gasbetrieb, 75 bis
125 PS, 12 bis 15 km max. Geschw\ndig.
keit, e:astikbereif! mit Bereifung, neu
oder g'Jt erhalten, '<JrrfJli:ig zu kaJfen
g",su,-IlL Angebote m,t i\ngiJbe ,'on
Type, 5aLJjahr, Arbeits-km, Stßnd.Jrt
kUrzes:er UOO'ferzeit <In Gipswork Neu
land GmbH. Ncu!and (Jber Löwenb""aNiederschles 

Dampflokomotive fur Feldbahnbetrieb mit
Flihlerhau5, moglichs  fur Braunkohlen
brikeHbelrieb 15 bis 25 PS, 10 brs 20 km
max Geschwir1drol.elt. HO mm 5o:Jr
weite oder mit -der Möglichkeil aer
Umstellung auf diese SPUt und spaten)
Verstcllbarl:el! ;wt 600 mm Spur. :1eu
oder gut erhalten. kurzfristig zu kaufen
gesucht Angebo'e mit A;1qabe vo.Jn
Tvpe, Ba>Jjahr Betrie':;!sgewlch!. Siend.ort und kÜlzes:er Lieierzei' an Glp '
werk Neuland Grr:bH" Neuland über
Lowenberg Niederschles

Für O.-ing]ic:hkeitsbauten ubernehm0n wir
noch: Flie,enarbei\e'l, Klink rarbeilen,
Säule chwt arbe1ien, mit und o:"ne
Material!ieferung A Klaude, GmbH.,
Fliese!t<;p€ziaiqeschafL Srs51au Fr nz
Selclte.Ptat! 7, Ruf NI. 85$ 56,

Suche etwa 2;)0 m gebrauch:es Fetdbahn
gleis, 60 er, sowie '" Kipplore;'! u;ld
2 Drehsch<!\ben AngOO'bol8  rbeten \.I01t
M 105 an die Go,;-chäHssi <:Jles Zeitung,

Eimer-Keitel1bagger, fabrikat Taa!z, 5 on

l J";   ;J;? :ri}  +   ir
Rolofl'1e. 1n Kurre I;ei",erdend, tur vor,
dling!!che Arbeiten einsatzbereIt. An.
oebot an Theodor Baum, Baugeschai\,
Otto-la'1gendorf Kr Groß-Wilrte:1berg,
Te!. 183

Gebra>Jchies fo:'!!dbahngleis und LOle'l zu
kaufen ge:;ucht Schael & Söhne, 3tas.
lau 16,  Hans1!.I\r.3ße 15, Fernruf .j 53 92

UnterklJnltsb<1.OJd<:::- tur 30 Gefangene u,
doozugeltor Wachtpbste'l zu k3.ule'1 ge.
sucht. etwa 15 m l3.n9 und 8 111 breiL
Angebote erbeten an R. Micnae!, Kör:,.
nelll Saale, !nh, Dr SChU"IQ.
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Für alle beim Bau vorkommenden
MessunfJen.

Alle empfindlichenTeHe geschützt,
daher h ö eh s t a f eldtüchtigkeft.

Sonderkalii/oge kostenlos

Olt  fel!u!lel Söhne  :'
Ki sel 44

Ruf 31034 Seit 1351

f

I

I

I

, 9 Z i:1'Yfrilbu£rM:{lJu
ii'i!11. 5, MaUhes, GWMlflJberg «:1i(h6.

e:alve'tr.' Ing: Ew, M. I z n 0 r. Srosla" 10, Rosonthaler Sir, 39ruJ

itterroste
zu Bühnenabdecl{ungen für Maschinen. und Kesselhäuser,
POdest-, LStlfs1es., Treppen-, Keller-, Llcht- und Luftschacht
ab deckungen. Gittertüren, Schuhabstreifer und dergleichen
liefert gunsHg u. kurzfristig. Fordern Sie bei Bedarf Angebot.

/([dranl{jf!C ZelmJfol!
fi-     fu,  au,

1 U Tr   ,    " ::::::::::.%

I ß eh brdfrCi'dIle r kcln.T1j, Qliin.,-end  hrt.
i!anJlf, 8ffOilJflerA

J{f1ifflf1f/(frJit!/[J

1 1 - 1füre hVOlla : J
Fenster m

fertigt seriemniißig I

I HOlzycrarbeitungsfJbrJkWolfram Schreiter KO.
I SchmarseiiberOels/Schl.
I Fernruf OeJs/Sch1. 143

BetQnmisc

Frischwasser.Kläranlagen
nach staatl. Richtlinien ner!;jeSI lIt

Asche. und Mullkästen
Im Ganzen od. ausTeilen bestenenCl

Straßen. und Hofsinkkästen
nebst Beton-Regene:nlässen

Monierrohre 25-125 cm I, W
Betonrohre 8--150 cm I. w.

Schachtringe, Verjiingungsnngc
FUßsteigpla1lf!J1, Schornsfein_

schieber D ij bel s t ei iI e, nageJbarFernruf:
042 t t

J. HoUmanD. frankenuein IJrhL
Oachpappan  u. Betonwarenlabrll<

ESICH SRAI168CH 6MBH,
Feld. 11. KloJnbphnon

ENGELSDORF . LEI "'ZIO

Inserieren br!iißf Geroinl1l
fJp;l!J!!rrt für df!Jl$

'H.rriil!J!!f1!$",,1Vintll!J!!iff a llai.lf$wifßfrik: f
Bm  Dm   gm rn m  E0m  g   B   GrnS rn  a rn@   oorn   e mrnffirnmm      mmm rn
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1 HÄRTEGRADE
DES MARS -LUMOGRAPH

gleichmaßig u. absolut zuverlassig abgestuft [ur jeden Zweck.
Der Techniker, der KunsHer, der Büroarbeiter wahlt seinen
Stift. Er hebt dieses Handwerkszeug wegen der spielenden
Gleitfalngkell alle! Hartegrade und bevorzugt dÜ se Bleistifte.
weil Jcder aufgebnuchte Hartegrad durch einen genauestens
ubewinstimrnenden Stift ersetzt werden kann. Lichtundurch
lässigkeit, StrichdIchte und Wischfestigkeit sind ebenso selbst

v8Tstandlich für den
Universal- Zeichen- und Lichtpausstift

MJUI.S.J:, UMOGRAPH
288& DRP., 19 Härten

Carl Werner, Reichenbach i. V. 2, Postfach 10
Unverbindliches Angebot und VorfiJhnmg durch

Joh-annes Ruhrmund, Breslau 2, Garfen5tra e 66/70, Fernruf 572.07
OBZ. 194\ Heft 51]-52, Seile IX 18. Dezember

f;t,t/t
\/   fiJ£\

bewirk! miiheloses Ausschalen
verhindert Feslkleben von Belon
am Schalholz,

schont die Holzschalung,
die sich ohne Bruch vom
abgebundenen Be!on loslös!,

zeichnet sich aus durch
Olfreiheit, gesicherte Rohstoff.
basis und Preiswiirdigkeit

I '{
L G. FA R BEN I N DU S TRI E
AKTIENGESELLSCHAfT
ABTLCL c. FRANKFURT Ii\L"..IN) 20

OS['arfL- -.campen
[;icht ist uiLUg.- i

7Jet'nJenden darum
auch Sie C}sL'am
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Anerkannte Dämmung gegen  ä te    äli"lifte" S  a.U
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Rtmdes Bauholz nach Liste
aUS übertrockncter AlthannfichtejTanne, gerade, vollholzig, fein
jährig, tragkräftig, leicht, fnr Rammarbeiten, GroBgerüste,
Absteifungen u. ä. liefern wir gegen Rundholz-Einkaufscheine
reell,  uvel'lässig, zu vorgesc1l1"iebenen Terminen und bis zu den
schwersten Dimensionen.

Althann lIolz-A..G., Mittelwalde, Sehles. X
Ruf 22, Telegramme: Althannholz

Referenzen: Erste Großbaugeschafte Deutschlands".-
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#,/ Glasierte Veriblel1JdplaUen
1irei1Jnwalndsteine

iEisenklinker-Platten
Tunneloien- KiinkerpiaUel1
Weißgraue !<linkerpiaUen

SU::GERSDOR IR \'VERKIE
VORM. FRIED. HOFF MANN A.-G., SIEGERS DORF (BUNZLAU)
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I  reimal verwenden:

das kann man eben mit
AlberJ-SdJal-C)ff Dadurch
spm"tmarl SQ viel Zeil, daß
esmitRed!t/!eißt:

:  eei;jhnte V e ("0 rb e i tu n 93 W ges Bougewicht. Osserfestigkeit
::   c  radige  ärmedämmung

- und BIegefestigkeit

6. FäulnisSicherheif
7. Z, e m e I) t bin cl u n
8. Vlelseitigs Verwendbarkei;
9. Bau k 0 s t e n . S .. n kiln

10. N ach h a J I cl ci   p fun:

150 - 250 - 500 - 1000 - 1500 Ltr. Füll u n g

iVa s@hiI1\HtH!lf bll'ik 011TO KAi S E R K.sG.
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Lehliftbauten
sind nachweisbar dauerhafter, billiger und wärmer als
Ziege!bauten, wenn die Wände mi1

B 11., E M !B ERG 0 L =11.,= U
gestrichen, wodurch diese vollkommen wasserundurch
lässig werden und dann aber auch Putzmortel anne men.
Auskunft und glänzende Gutachten erhalten Sie durch
Gng. P. iL £ MI BIER: G, Breslau 2, Hubensiraße 2

HERSTELLER:
lFeMerschMb:: MmprägnierM!r!Ig
FäMl!r!IHS M. H IUJSbOCk$chädelfll

an Holzdachstühlen, Industriebauten, Stroh
dächern uT extilien mit den erprobten Mitteln
iNTRAVAN-LOCRON
der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
liefert zu Originalpreisen und führt auch im
ganzen Reichsgebiet ausr-"""  ' __,.:_",,,w,;

l1!J   IE 1\11\1-1\11 [ll\'Ilmprili lIii!r!Hi'I!ls.Ull1ti!rlli!hmi!1I
Berlin W 9, Linkstraße 6 . Fernruf 221254 u.687583

spartmelir
Zeit und Geld,
afseskostetl

]eder::elt sofG/J i,eferbar (rd Emp(angs
slalion. LU{Jel' in allen grüßeren Slädten,
Albert-Emulsiollswcrk C. m. b. H.

Wle baderl-Bjebrld1

s   - _ C$)
lur Bau!en aller Arl I -   - / -/"",.Senlesische mmsmiluu.!uklur $olm   mjeti l:ml.'i r/l9irrdj6erg i.1\iefenge6 1\uf c. ""011.. Mandh3f, Gorhtz   01 --I'
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